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Steueroasen sind auch in Deutschland 
nicht unbekannt wie das Beispiel Beiers-
dorf-Freudenberg zeigt. Der Aufschwung 
Ost blieb in dem märkischen Dorf nörd-
lich von Berlin aus. Fast 40 Prozent Ar-
beitslose im Winter, ein leeres Gewerbe-
gebiet und leere Kassen. Dies sollte sich 
ändern und kurzerhand wurde 2003 die 
Gewerbesteuer quasi auf Null gesenkt. In 
der Folge siedelten sich hier 30 Firmen 
an. 

Allerdings legte die Bundesregierung 
2004 einen Mindesthebesatz fest, um 
diese so genannten Oasengemeinden tro-
cken zu legen. Beiersdorf-Freudenberg 
klagt dagegen. Die Gemeinde befürchtet, 
dass die Firmen wieder wegziehen könn-
ten.

Dieses Beispiel zeigt, dass der Stand-
ortwettbewerb nicht nur zwischen Indus-
trie-, Entwicklungs- und Transformations-
ländern stattfindet, sondern auch inner-
halb von Deutschland zunehmend an Re-
levanz gewinnt. Der Unterschied ist nur, 
dass es hier noch relativ leicht ist, eine 
einheitliche Regelung durchzusetzen. Da-
gegen wird eine steuerliche Harmonisie-
rung auf europäischer oder gar globaler 
Ebene bedeutend schwieriger zu realisie-
ren sein. 

Deshalb ist es auch für Konzerne ein-
fach, verschiedene Standorte gegeneinan-
der auszuspielen. Als besonders erpress-
bar erweisen sich dabei Entwicklungs- 
und Transformationsländer. Mit »Steu-
erferien« versuchen sie die Attraktivität 
ihrer Standorte aufzuwerten, um auf die-
se Weise ausländische Investoren anzulo-
cken. Aber auch in Deutschland zahlen 
viele Unternehmen kaum noch Steuern. 
Da stellt sich die Frage: Ist das Diktat der 
leeren Kassen, das zur Schließung von 
Kindergärten, Kultureinrichtungen und 
sonstigem führt wirklich ein Sachzwang? 
Oder wird damit nicht viel mehr bewusst 
eine Politik verfolgt, die lediglich die op-
timalen Standortbedingungen für Unter-
nehmen im Auge hat und eine zunehmen-
de Umverteilung von unten nach oben 
fördert?

Im Dezember 2004 organisierte das 
DGB-Bildungswerk, terre des hommes, 

Share, das Global Policy Forum und 
WEED eine gemeinsame Konferenz unter 
dem Titel »Globalisierung und Steuerge-
rechtigkeit. Schritte gegen Steuerflucht 
und Steuerwettbewerb nach unten.« Da-
mit wurde Gewerkschaften, NGOs und 
einer kritischen Öffentlichkeit ein Forum 
eröffnet, um gemeinsam inhaltliche Po-
sitionen als auch zukünftige Handlungs-
strategien gegen ein allgemeines »Race 
to the Bottom« im Steuerwettbewerb zu 
entwickeln. 

Auf der Tagung wurde deutlich, zu 
wessen Lasten der Steuerwettbewerb aus-
getragen wird. Mit der Globalisierung 
werden vermögenden Privatpersonen 
und Unternehmen nie da gewesene Mög-
lichkeiten zur Steuervermeidung eröffnet. 
Hiervon profitieren jene, die mobil sind 
zulasten weniger mobiler Quellen – also 
den ArbeitnehmerInnen und Verbrauche-
rInnen. Soll diese Entwicklung aufgehal-
ten werden, müssen wir uns darüber ver-
ständigen: Was für ein Steuersystem wol-
len wir? Wollen wir nur eine gleiche Ver-
teilung der gesellschaftlichen Kosten oder 
aber tatsächlich eine Umverteilung zu-
gunsten der Schwächeren? Global sind es 
vor allem die Entwicklungs- und Trans-
formationsländern, die kurzfristig gese-
hen von dem Steuerwettbewerb zu pro-
fitieren scheinen. Langfristig gehen ihnen 
dadurch aber wichtige Einnahmen verlo-
ren.

Die vorliegende Publikation dokumen-
tiert die Veranstaltung. Im ersten Teil der 
Dokumentation befassen sich drei Beiträ-
ge mit Ausmaß und Folgen von Steuer-
flucht und Steuerwettbewerb für Indus-
trie- und Entwicklungsländer. Der Wirt-
schaftswissenschaftler Prof. Dr. Lorenz 
Jarass zeigt das Ausmaß der Steuerent-
lastung der Unternehmen und der Steuer-
belastung der LohnempfängerInnen auf. 
Der Steuerfahnder Dietmar Kilmer kon-
zentriert sich auf das Problem der Steu-
ervermeidung durch vermögende Privat-
personen. Der Wirtschaftswissenschaft-
ler sowie Share-Mitglied Sven Giegold 
referiert über die besondere Situation 
der Entwicklungsländer. Im zweiten Teil 
diskutieren drei weitere Beiträge aktuel-
le Initiativen und mögliche Strategien ge-
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4 gen den ruinösen Wettbewerb. Dieter Ei-
mermann vom Bundesministerium der 
Finanzen berichtet über die Initiative der 
OECD zur Eindämmung unfairer Steuer-
praktiken. Das ATTAC-Mitglied Astrid 
Kraus schlägt als Möglichkeit internati-

onaler Steuerregulierung die konsequen-
te Anwendung des Wohnsitzlandprinzips 
vor und die Wirtschaftsjournalistin Nico-
la Liebert spricht sich für die so genannte 
Unitary Taxation aus.

April 2005

Sarah Bormann, WEED 
Peter Fuchs, WEED 
Werner Oesterheld, DGB-Bildungswerk 
Peter Eisenblätter, terre des hommes 
Jens Martens, Global Policy Forum 
Lars Niggemeyer, Share



Globalisierung und Steuergerechtigkeit

5

Lorenz Jarass ist Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Fachhochschule 
Wiesbaden. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Energieversorgung sowie Steuersysteme 
im internationalen Vergleich. In seinem Beitrag erläutert Prof. Jarass das Sinken der 
tatsächlich bezahlten Steuerbelastung der Einkommen aus Unternehmenstätigkeit und 
Vermögen. Dagegen konstatiert er eine steigende Steuerbelastung der Arbeitnehmer. 
Jarass vergleicht diese Entwicklung mit den EU-Mitgliedsstaaten und diskutiert mögli-
che Handlungsstrategien im Rahmen der EU. 

1. Kapitalbesteuerung in Deutschland und 
in Europa – EU Steuerharmonisierung
Prof. Dr. Lorenz Jarass

1.1. Besteuerung der Einkommen aus Unternehmer-
tätigkeit und Vermögen 

Die Steuereinnahmen brechen weiter zu-
sammen. Finanzminister Hans Eichel will 
nun die Pendlerpauschale verringern, die 
Nacht- und Feiertagszuschläge besteuern, 
die Eigenheimzulage endgültig abschaf-
fen, alles Maßnahmen, die die Arbeitneh-
mer belasten. 

Angeblich sinken die Steuereinnah-
men, weil die Konjunktur lahmt. Das De-
fizit wird mit einer »Störung des gesamt-
wirtschaftlichen Gleichgewichts« als ver-
fassungsgemäß erklärt, obwohl Deutsch-
land 2003/2004 ein reales Wachstum 
von fast zwei Prozent jährlich hatte und 
in den nächsten Jahren nach den eigenen 
Regierungsschätzungen bestenfalls dieses 
Wachstum erreichen wird. 

Die entscheidenden Fragen werden 
nicht gestellt: 

• Warum sinken die Steuereinnahmen 
auf Einkommen aus Unternehmertä-
tigkeit und Vermögen, obwohl diese 
Einkommen weiter steigen? 

• Warum belastet Deutschland diese 
Einkommen effektiv nur mit gut 20 
Prozent, während alle anderen EU-15-
Länder (mit Ausnahme von Griechen-
land) diese Einkommen mit effektiv 
rund 30 Prozent belasten? 

1.1.1 Besteuerung von Kapital in 
Deutschland

Hartnäckig wird von den Unternehmer-
verbänden und ihrer mächtigen Lobby 
in Wissenschaft, Medien und Politik 
das Märchen von der hohen Steuerlast 

in Deutschland und von dem dramati-
schen Einbruch der Gewinne erzählt. Ein 
genauer Blick auf die volkswirtschaft-
lichen Daten, die Steuerstatistik und die 
Konzernbilanzen zeigt, dass die nominell 
gültigen Steuersätze (Körperschaft- plus 
Gewerbesteuer ca. 38 Prozent) mit der 
Realität der tatsächlich gezahlten Steu-
ern wenig zu tun haben.1 Grafik 1 zeigt 
die Einkommen aus Unternehmertätig-
keit und Vermögen, die im Gegensatz zur 
vorherrschenden Meinung deutlich ange-
stiegen sind. Betrachtet man insbesonde-
re die zeitliche Entwicklung der Unter-
nehmensgewinne der Kapital- und Per-
sonengesellschaften von 1995 bis 2003, 
so zeigt sich hier ein fast stetiger Anstieg 
von gut vier Prozent pro Jahr. Greift man 
nur die Kapitalgesellschaften ohne Ban-
ken und Versicherungen, also im wesent-
lichen die großen produzierenden Akti-
engesellschaften heraus, so ergibt sich so-
gar eine Zunahme von durchschnittlich 
gut sechs Prozent pro Jahr (Jarass/Ober-
mair, 2004a: 56ff). Von einem generellen 
Gewinneinbruch zeigen zumindest diese 
gesamtwirtschaftlichen Zahlen nichts.

Eingebrochen sind hingegen die Steu-
ern auf Unternehmens- und Vermögens-
einkommen, wie Grafik 2 darstellt: Sie 
stiegen zwar bis 2000 einige Jahre stark 
an, wurden dann aber ab 2001 drastisch 
abgesenkt. Auch in 2002 und 2003 ver-
ringerten sie sich weiter – insbesondere 
das Aufkommen der Körperschaftsteuer 
und der veranlagten Einkommensteuer 
(Jarass/Obermair, 2004b). Bis 2000 be-
trug in Deutschland die Belastung der 
1 Alle nachfolgenden Zahlen stammen aus amtlichen 

Statistiken und veröffentlichten Konzernberichten. 

Die nominell gültigen Steuer-
sätze haben mit der Realität der 
tatsächlich gezahlten Steuern 
wenig zu tun. 
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6 Kapitalgesellschaften noch rund 20 Pro-
zent ihrer ausgewiesenen Gewinne – also 
knapp die Hälfte der nominalen Steuer-
sätze von damals gut 50 Prozent (Jarass/

Obermair, 2004a: 59; dies., 2004c: 83). 
Seit 2001 schrumpfte sie auf nur noch 
rund zehn Prozent – das ist das angebli-
che Hochsteuerland Deutschland.

Quelle: Jarass/Obermair, 2004c, aktualisiert durch destatis, 2004.

Grafik 1: Unternehmens- und Vermögenseinkommen

Quelle: Jarass/Obermair, 2004c, aktualisiert durch destatis, 2004.

Grafik 2: Steuern auf Unternehmens- und Vermögens-
einkommen
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Unternehmensge-
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selschaften

Grund- und Ver-
mögenssteuer

Einkommensteuer 
Gewerbesteuer 
Kapitalertrags-
steuer

Körperschaftsteuer 
Gewerbesteuer
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7Hätten wir in Deutschland den so viel-
fach gepriesenen einheitlichen Unterneh-
menssteuersatz von 19 Prozent wie in 
der Slowakei, und wären nur drei Viertel 
der Gewinne der Kapitalgesellschaften 
(221 Mrd. Euro in 2002 laut Volkswirt-
schaftlicher Gesamtrechung) tatsächlich 
mit diesen 19 Prozent besteuert worden, 
so wären dem deutschen Fiskus in 2002 
allein aus dieser Quelle gut 31 Mrd. Euro 
statt 19 Mrd. Euro zugeflossen.

Wie hat sich die tatsächlich bezahlte 
Last von Steuern und Abgaben insgesamt 
in den letzten 25 Jahren auf die zwei Pro-
duktionsfaktoren Arbeit und Kapital ver-
teilt? 

• Um 1980 betrug die Last von Lohn-
steuer2 und Sozialabgaben etwa 33 
Prozent der Bruttolohnkosten. Unter-
nehmens- und Vermögenseinkommen 
waren ebenfalls mit rund 33 Prozent 
belastet.3 Bis 2003 war die Last auf 
Arbeit etwas auf 36 Prozent erhöht 
worden, die Last auf Kapital, also auf 
Unternehmens- und Vermögensein-
kommen, war hingegen dramatisch 
auf 17 Prozent in 2002 und 16 Pro-
zent in 2003 gesenkt worden, also auf 
knapp die Hälfte des Werts in 1980. 

• 1980 betrug die Summe der vom Fak-
tor Arbeit getragenen Steuern und Ab-
gaben etwa das Dreifache aller dem 
Faktor Kapital auferlegten Steuern, 
2003 schon das Sechsfache.

1.1.2 Besteuerung von Kapital in 
der Europäischen Union

Besonders bemerkenswert an diesem 
langfristigen Trend ist, dass es sich dabei 
im internationalen Vergleich der OECD-
Staaten eher um eine Sonderentwicklung 
handelt (OECD, 2004). In fast allen an-
deren Staaten wurde in den letzten Jahren 
die effektive Belastung der Einkommen 
aus Unternehmertätigkeit und Vermögen 
erhöht. Zwar wurden auch hier – wie in 
Deutschland – die nominalen Steuersätze 
deutlich gesenkt, aber gleichzeitig wurde 
– anders als in Deutschland – die Bemes-
sungsgrundlage verbreitert. Zudem gibt 
es in vielen anderen EU Ländern, aber 
auch in den USA und der Schweiz, höhe-
re Steuern auf Bestände, z.B. Grund- und 
Vermögensteuer sowie auf Betriebsver-

mögen zum Verkehrswert. In Deutsch-
land werden diese als Substanzsteuern 
betrachtet und deshalb abgelehnt.

Wie sieht es in der EU aus? Es gibt er-
hebliche Unterschiede hinsichtlich der 
Bemessungsgrundlagen, der nominalen 
Steuersätze und der tatsächlich bezahlten 
so genannten effektiven Steuerbelastung.

(a) Bemessungsgrundlagen
Die steuerliche Bemessungsgrundlage 

einer bestimmten Steuer ist derjenige 
Wert in Euro, der mit dem nominalen 
Steuersatz belastet wird. Für die Körper-
schaftsteuer z.B. ergibt sich dieser Wert 
aus dem handelsrechtlich ausgewiesenen 
Gewinn der Kapitalgesellschaft, korri-
giert um gesetzlich festgelegte Möglich-
keiten von Hinzurechnungen und Kür-
zungen. Die resultierende Bemessungs-
grundlage ist in den meisten Einzelfällen 
deutlich kleiner als das für die Aktionäre 
ausgewiesene handelsrechtliche Ergebnis. 
Für die Gesamtheit aller Kapitalunter-
nehmen beträgt, wie in Abschnitt 1.1 ge-
zeigt wurde, die Bemessungsgrundlage 
nur rund ein Viertel von deren in der 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung 
ausgewiesenen Gewinnen.

Von Land zu Land sind die Bemes-
sungsgrundlagen insbesondere bei der 
Körperschaftsteuer extrem unterschied-
lich. Zusammen mit der sehr unter-
schiedlichen Intensität der Steuereintrei-
bung und den unterschiedlichen nomina-
len Steuersätzen führt dies zu der im Fol-
genden beschriebenen Spreizung der ef-
fektiven Steuerbelastung.

(b) Nominale Steuersätze 
Bei der Körperschaftsteuer gilt in al-

len EU-Ländern ein fester Steuersatz 
(›flat rate‹). Die meisten Werte liegen zwi-
schen 28 und 35 Prozent, wobei in allen 
Ländern Gewerbesteuer etc. mitberück-
sichtigt ist. Der Durchschnitt der EU-15 
lag 2004 bei 31 Prozent. Deutschland 
hatte mit durchschnittlich 38 Prozent die 
höchste nominale Belastung (mindestens 
33 Prozent in Gemeinden mit niedrigem 
Hebesatz und bis zu höchstens 43 Prozent 
in einigen Großstädten). Die zehn neuen 
EU Mitgliedsländer hatten durchschnitt-
lich einen nominalen Körperschaftsteu-
ersatz von 21 Prozent, also 10 Prozent-
Punkte niedriger als EU-15.

Die Einkommensteuer hat in allen Län-
dern Grundfreibeträge und darüber steigt 
der nominale Steuersatz unterschiedlich 
stark an bis zum landesspezifischen Spit-
zensteuersatz. Im EU-15 Durchschnitt 
liegt der Spitzensteuersatz in 2004 bei 
46 Prozent, die Sätze variieren zwi-
schen etwa 40 Prozent und 50 Prozent. 

2 Abzüglich anteilige Einkommensteuerrückerstattun-
gen.

3 Körperschaft- und Gewerbesteuer, anteilige Ein-
kommensteuer, Kapitalertrag- und Zinsabschlag-
steuer, Vermögen- und Erbschaftsteuer, Grund- und 
Grunderwerbsteuer, etc.



Dokumentation

8 In Deutschland gilt ab 2005 42 Prozent, 
über 50 Prozent wird in Finnland, Nie-
derlande und Schweden erhoben. 

Die zehn neuen EU-Mitgliedsländer 
haben durchschnittlich 35 Prozent no-
minalen Spitzensteuersatz, 11 Prozent-
Punkte niedriger als EU-15. 

(c) Effektive Steuerbelastung 
Die effektive Steuerbelastung einer 

Einkommensart ergibt sich, indem die 
tatsächlich an den Fiskus abgeführten 
Steuern für diese Einkommensart geteilt 
werden durch das tatsächliche Einkom-
men, das in der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnung ausgewiesen wird. Die 
EU (EU, 2004a: 116 f.) gibt die effekti-
ve Steuerbelastung der Einkommen aus 
Unternehmertätigkeit und Vermögen für 
das Jahr 2002 an. Dabei werden in dieser 
EU-Untersuchung nicht nur Steuern auf 
die Erträge sondern auch Bestandssteu-
ern wie Grund- und Vermögenssteuern 
berücksichtigt. Damit ergibt sich für EU-
15 eine durchschnittliche effektive Steu-
errate von knapp 30 Prozent, mit über-
raschend geringen Variationen zwischen 
28 Prozent und 32 Prozent – also ähnlich 
wie die nominalen Steuersätze bei der 
Körperschaftsteuer. Aber: Für Deutsch-
land gibt die EU 21 Prozent an. Zieht 
man die auf Grund- und Vermögenssteu-
ern entfallenden vier Prozent-Punkte ab, 
so ergibt sich die oben schon aus den na-
tionalen Statistiken errechnete effektive 
Steuerbelastung von 17 Prozent in 2002. 
Das sind nur gut die Hälfte des nomina-
len Körperschaftsteuersatzes von 38 Pro-
zent.

Die EU macht noch keine Angaben 
zur effektiven Steuerbelastung in den 
zehn neuen EU Mitgliedsländern, die 
aber sicher deutlich unter der effektiven 
Belastung der EU-15 und damit unter 25 
Prozent liegen dürfte. 

Im Vergleich innerhalb der EU-15 
zeigt die Untersuchung der EU-Kommis-
sion für 2001 und 2002 (EU 2004a): 

• Deutschland hatte schon damals (nach 
dem Sonderfall Griechenland) mit Ab-
stand die niedrigste effektive Steuerbe-
lastung des Faktors Kapital, lag aber 
bei der Belastung des Faktors Arbeit 
mit Steuern und Sozialabgaben mit 40 
Prozent im oberen Drittel der 15 EU-
Länder (Durchschnitt 38 Prozent).

• Deutschland war das einzige Land mit 
einer Senkung der effektiven Steuerbe-
lastung des Faktors Kapital von 1995 
bis 2002.4 Irland hingegen hat die Ef-
fektivbelastung um gut zehn Prozent-
Punkte erhöht, Frankreich um sechs 
Prozent-Punkte, Großbritannien um 
drei Prozent-Punkte. In allen EU-15 
Ländern wurde – im Gegensatz zu 
Deutschland – die Bemessungsgrund-
lage wesentlich verbreitert und damit 
die deutliche Senkung der Steuersätze 
überkompensiert.

Ergebnis: Wenn heute in Deutschland 
von einer hohen Belastung mit Steuern 
und Abgaben die Rede ist, so können nur 
die Arbeitnehmer gemeint sein.

1.2. EU-Steuerharmonisierung

Kapitel 1 bezieht sich auf alle Einkom-
men aus Unternehmertätigkeit (Einzelun-
ternehmer, Personen- und Kapitalgesell-
schaften) und Vermögen (private Kapi-
talerträge wie Zinsen, Dividenden, Mie-
ten etc.). Die EU-Harmonisierung be-
zieht sich ausschließlich auf die Besteu-
erung von international tätigen Kapital-
gesellschaften. Einheitliche Steuersätze 
oder Mindeststeuersätze sollen nicht ent-
wickelt werden. Für die Einkommensteu-
er soll keine einheitliche Bemessungs-
grundlage entwickelt werden, da die Ein-
kommensteuer überwiegend nur natio-
nal tätige Arbeitnehmer, Selbstständige 
und kleinere Unternehmer betrifft (in 
Deutschland mit seinen vielen Personen-
unternehmen ist das anders!) und des-
halb keiner EU-Regulierung bedürfe.

1.2.1 Neue EU-Steuerdirektiven 
begünstigen Steuervermei-
dung

Die EU-Mitgliedsstaaten sind bei Ent-
scheidungen in Bezug auf ihre jeweiligen 
Besteuerungsgrundlagen bereits seit vie-
len Jahren nicht mehr unabhängig und 
diese gegenseitige Abhängigkeit wird sich 
künftig noch verstärken:

• Seit 2004 dürfen die EU-Mitglieds-
staaten keine Quellensteuern mehr auf 
Schuldzinsen und Lizenzgebühren er-
heben soweit sie an verbundene (>25 
Prozent Beteiligung) Unternehmen be-

4 Bei der Belastung des Faktors Arbeit mit Steuern 
und Sozialabgaben lag Deutschland mit 40 Prozent 
im oberen Drittel der 15 EU-Länder (Durchschnitt 
38 Prozent).
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9zahlt werden. Damit haben die Mit-
gliedsstaaten sich selbst ein wichtiges 
Instrument genommen, um Steuer-
flucht in Niedrigsteuerländer inner-
halb der EU zu bekämpfen. 

• Ebenfalls seit 2004 wurde die Mut-
ter-Tochter-Richtlinie (das Verbot von 
Quellensteuern auf Dividendenzahlun-
gen) im Anwendungsbereich erheblich 
erweitert und gilt ab 2009 schon für 
Beteiligungen ab zehn Prozent. Damit 
fehlt den Mitgliedsstaaten ein wich-
tiges Mittel, um die Besteuerung von 
Dividenden beim Empfänger sicherzu-
stellen. 

• Ab 2005 soll die Fusionsrichtlinie 
(keine Aufdeckung von stillen Reser-
ven bei Sitzverlegung in ein anderes 
EU-Land) wesentlich im Anwendungs-
bereich erweitert werden und schon 
für Beteiligungen ab zehn Prozent gel-
ten. Damit beschneiden sich die Mit-
gliedsstaaten selbst der Möglichkeit, 
die Besteuerung von stillen Reserven 
sicherzustellen. 

All diese Richtlinien gehen davon aus, 
dass es ein mittelfristig einheitliches EU-
Besteuerungsregime geben soll. Bis dahin 
können allerdings diese Richtlinien zur 
Steuerplanung (= legale Steuervermei-
dung) genutzt werden. 

1.2.2 Einheitliche EU-Bemes-
sungsgrundlage der  
Körperschaftsteuer

Die EU-Finanzminister (ecofin) haben am 
11. September 2004 beschlossen, dass für 
die Körperschaftsteuer eine einheitliche 
Bemessungsgrundlage entwickelt wer-
den soll (EU, 2004b). Jedes EU-Land soll 
dann die Möglichkeit haben, diese ein-
heitliche Bemessungsgrundlage einzufüh-
ren. 

Die Verwundbarkeit der Steuersyste-
me der Mitgliedsstaaten nimmt weiter 
zu, da die Bemessungsgrundlagen und 
die Steuersätze sehr unterschiedlich sind: 
Die Aufwendungen werden tendenziell 
in Steuerländern mit hohen nomina-
len Unternehmensteuersätzen (wie z.B. 
Deutschland mit knapp 40 Prozent) gel-
tend gemacht, die Erträge aber in Län-
dern mit niedrigen Steuersätzen (z.B. Ir-
land mit 12,5 Prozent). Eine einheitliche 
EU-Bemessungsgrundlage könnte ein ers-
ter Schritt zur Milderung dieser Proble-
me darstellen.

(a) Einheitliche Körperschaftsteuer-Bemes-
sungsgrundlage für alle Unternehmen? 

Die einheitliche Steuerbemessungs-
grundlage wird de facto vor allem für 
größere Unternehmen von Interesse sein. 
Dies gilt besonders dann, wenn sie aus-
gehend von den International Accoun-
ting Standards (IAS) bzw. den Internatio-
nal Financial Reporting Standards (IFRS) 
konzipiert wird. 

Den steuerlichen Problemen im Bin-
nenmarkt, mit denen in mehr als einem 
Mitgliedstaat tätige kleine und mittlere 
Unternehmen konfrontiert sind, könn-
te dagegen durch das Konzept der Sitz-
landbesteuerung wirksam begegnet wer-
den. Sollten die Mitgliedsstaaten dies 
wünschen, könnte die Verwendung der 
einheitlichen Steuerbemessungsgrundla-
ge auf größere Unternehmen, z.B. bör-
sennotierte Unternehmen oder solche mit 
einem bestimmten Mindestumsatz, be-
schränkt werden.

(b) Wahlrecht der Unternehmen zwischen 
nationaler und EU-Bemessungsgrundlage?

Eine obligatorisch zu verwenden-
de einheitliche Steuerbemessungsgrund-
lage, die letztlich sogar die bestehenden 
Bemessungsgrundlagen ablösen könnte, 
ist eine stichhaltige und effiziente Lösung. 
Ein obligatorisches System böte den Un-
ternehmen außerdem weniger Möglich-
keiten zur Steuerumgehung. Andererseits 
würde ein Recht, das die Unternehmen 
für einige Jahre zwischen der bestehen-
den nationalen und der einheitlichen EU-
Steuerbemessungsgrundlage wählen lässt, 
einen durchaus riskanten «Big Bang« 
vermeiden. 

 (c) Einheitliche Steuerbemessungsgrund-
lage in jedem Land oder konsolidierte 
Steuerbemessungsgrundlage für alle 
EU-Einkünfte?

Die grenzübergreifende steuerliche 
Konsolidierung – also Verrechnung von 
Gewinnen in einem Land mit den Verlus-
ten in einem anderen Land – ist für die 
Unternehmen ein entscheidender Vor-
teil der einheitlichen Steuerbemessungs-
grundlage. Gleiche Regeln in jedem Land, 
aber ohne Konsolidierung der Steuerbe-
messungsgrundlage würden den Unter-
nehmen weniger Vorteile bieten, und die 
Verrechnungspreisproblematik wäre wei-
terhin von Bedeutung. 

Erforderlichenfalls könnte man also in 
zwei Phasen vorgehen: 

• Entwicklung einer einheitlichen Kör-
perschaftsteuer-Bemessungsgrundlage 
und später 

Eine obligatorisch zu verwen-
dende einheitliche Steuerbe-
messungsgrundlage ist eine 
stichhaltige und effiziente Lö-
sung.
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methode. 

Die Kommission wird auf der Grund-
lage der vorstehend erläuterten Arbeiten 
prüfen, inwiefern eine an alle Mitglieds-
staaten gerichtete einschlägige Initiative 
möglich ist oder – falls dies unter Zu-
grundelegung der Regeln des EG-Ver-
trags nicht innerhalb eines angemesse-
nen Zeitraums gelingt – ob in Bezug auf 
die Einführung der einheitlichen Körper-
schaftsteuer-Bemessungsgrundlage die 
Möglichkeit der verstärkten Zusammen-
arbeit besteht. In Anbetracht der unter-
schiedlichen nationalen Regeln und Er-

fahrungen wäre es nach Auffassung der 
Kommission allerdings sinnvoll, wenn 
alle Mitgliedsstaaten zu den technischen 
Vorbereitungen der einheitlichen Steuer-
bemessungsgrundlage beitragen würden. 
Dieses letzte Mittel könnte auf Vorschlag 
der Kommission und Beschluss des Ra-
tes mit qualifizierter Mehrheit zur An-
wendung kommen. Eine Gruppe von 
acht Mitgliedsstaaten könnte dann bei 
dem Projekt der einheitlichen Steuerbe-
messungsgrundlage enger zusammenar-
beiten. Damit wäre die erforderliche Ein-
stimmigkeit bei Steuerfragen leichter lös-
bar.

1.3. Deutsche Unternehmensbesteuerung angesichts 
globaler Finanzmärkte

Seit 2001 nahm die Verarmung der öf-
fentlichen Haushalte weiter massiv zu, 
weil die Ertragsteuern drastisch zurück-
gingen und die staatlichen Aufwendun-
gen trotz massiver Sparmaßnahmen nur 
so weit beschränkt wurden, dass sie pa-
rallel mit dem Bruttoinlandsprodukt an-
gestiegen sind5. Diese Verarmung wird an 
folgenden Kenngrößen besonders deut-
lich sichtbar:

• Die gesamte staatliche Verschuldung 
stieg von gut 500 Mrd. Euro in 1990 
auf über 1.200 Mrd. Euro in 2000. 
Gleichzeitig nahm das Geldvermögen 
in privater Hand (u.a. Anleihen) von 
rund 2.000 Mrd. Euro auf 3.600 Mrd. 
Euro zu.

• Die jährliche Neuverschuldung des 
Staates stieg von 59 Mrd. Euro in 2001 
auf 81 Mrd. Euro (destatis 2004, Tab. 
3.4.3.2) in 2003, d.h. von 2,8 Prozent 
auf 3,8 Prozent des Bruttoinlandspro-
dukts. 

• Die Bruttoinvestitionen sanken bei 
Gesamtausgaben von gut 1.000 Mrd. 
Euro von 37 Mrd. Euro auf 32 Mrd. 
Euro.

Die zunehmende Verschuldung ist we-
sentlich auf die insbesondere seit 2001 
besonders unzureichende Besteuerung 
der Einkommen aus Unternehmertä-
tigkeit und Vermögen zurückzuführen. 
Wie man auch immer zur EU-Begren-
zung der staatlichen Neuverschuldung 
(›Maastricht-Kriterium‹) stehen mag: Bei 

angemessener Besteuerung wäre eine an-
gemessene Steigerung der stattlichen In-
vestitionen bei gleichzeitiger Einhaltung 
der drei Prozent-Defizitquote möglich ge-
wesen.

1.3.1 Ursachen für die geringe 
Steuerbelastung von Unter-
nehmens- und Vermögens-
einkommen

Unbestritten gab es einige Großunter-
nehmen, die zwischen 2000 und 2002 
multimilliardenschwere Verluste und 
Wertberichtigungen zumindest buchmä-
ßig ausgewiesen haben (z.B. Deutsche 
Telekom). Auch sind die Gewinne von 
Banken und Versicherungen von 2000 
bis 2002 um etwa zehn Prozent zurück-
gegangen. Angesichts der oben beschrie-
benen gesamtwirtschaftlichen Entwick-
lung von Gewinnen und Ausschüttun-
gen können aber diese Sonderfälle das 
niedrige und seit 2001 weiter fallende 
Niveau der Unternehmensteuern nicht 
begründen. Auch die Senkung der no-
minalen Steuersätze durch die Unterneh-
mensteuerreform 2001 erklärt nicht das 
Ausmaß der Steuerausfälle, da die gesam-
ten Steuersatzsenkungen höchstens einen 
Rückgang um rund ein Achtel (Jarass/
Obermair, 2004b: 156) erklären kön-
nen. Vielmehr sind Möglichkeiten der 
Steuervermeidung im deutschen Steuer-
recht seit langem angelegt und durch die 
Steuerreform 2001 sogar noch erweitert 
worden; diese Möglichkeiten wurden in 
den letzten Jahren aufgrund der Globali-

5 Nominal gut drei Prozent von 2001 bis 2003, real 
blieben sie konstant.

Die zunehmende Verschul-
dung ist wesentlich auf die 
insbesondere seit 2001 sehr 
unzureichende Besteuerung der 
Einkommen aus Unternehmer-
tätigkeit und Vermögen zurück-
zuführen.
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11sierung offenbar verstärkt genutzt. Dazu 
gehören:6

• Volle steuerliche Absetzbarkeit von 
Aufwendungen in Deutschland, ob-
wohl die dazugehörigen Erträge in 
Deutschland steuerfrei sind,

• die totale Steuerfreistellung von Ver-
äußerungserträgen,

• die dauerhaft mögliche Steuerfreistel-
lung von Erträgen (›stille Reserven‹),

• erhebliche Steuerrückzahlungen aus 
früheren Jahren (die durch die Unter-
nehmenssteuerreform 2001 verursacht 
wurden),

• Verschiebung von steuerlichen Be-
messungsgrundlagen in Steueroasen: 
Steuerdumping,

• nach Zeit und Höhe unbeschränk-
te Verlustverrechnung aus früheren 
Jahren (seit 2004 der Höhe nach be-
schränkt) und

• die ebenso unbeschränkte Querver-
rechnung von Verlusten zwischen 
verbundenen Unternehmen (›Organ-
schaft‹).

Diese in ihrer Kombination bisher in 
keinem7 anderen Industrieland gegebe-
nen Gestaltungsmöglichkeiten stehen vor 
allem großen, international operierenden 
Konzernen offen, während kleine mittel-
ständische Betriebe sie kaum nutzen kön-
nen. Für Konzerne ist Deutschland heute, 
entgegen der noch immer verbreiteten 
Legende hoher Steuerbelastung, fast ein 
Steuerparadies.

Ein Beispiel zur Erläuterung:

(a) Eine Kapitalgesellschaft habe 100 
Mio. Euro Ertrag. Davon seien 40 
Mio. Euro aus laufendem Inlandsge-
schäft, 35 Mio. Euro aus Dividenden 
von Beteiligungen und 25 Mio. Euro 
aus Gewinnen aus Aktienverkäufen. 

(b) Nur die 40 Mio. Euro aus laufen-
dem Inlandsgeschäft sind in Deutsch-

land voll steuerpflichtig, alle Ver-
äußerungsgewinne und Dividenden 
sind ab 2004 (in- und ausländische) de 
facto zu maximal fünf Prozent steuer-
pflichtig.

(c) Die gesamten Aufwendungen seien 
55 Mio. Euro, davon 30 Mio. Euro 
Schuldzinsen für den Erwerb der Be-
teiligungen. Auch diese Schuldzinsen 
können steuerlich in Deutschland 
geltend gemacht werden, obwohl der 
entsprechende Ertrag in Deutschland 
körperschaftsteuerfrei ist. In fast al-
len anderen EU-Ländern, z.B. in den 
Niederlanden, wo Erträge aus auslän-
dischen Beteiligungen schon seit länge-
rem steuerfrei sind, ist dagegen ein 
entsprechender Betriebsausgabenab-
zug nicht zulässig. Gerade auch des-
halb werden immer stärker viele der-
artige Betriebsausgaben in Deutsch-
land geltend gemacht.

(d) Der Ertrag für die Aktionäre ist 45 
Mio. Euro;8 das zu versteuernde Ein-
kommen hingegen minus 12 Mio. 
Euro.9 Damit resultiert trotz erhebli-
cher ökonomischer Erträge für die Ak-
tionäre jedes Jahr ein steuerlicher Ver-
lust für den Fiskus.

(e) Dieser Verlust kann unbegrenzt in die 
folgenden Jahre vorgetragen werden 
oder über Organschaften mit Gewin-
nen anderer Konzerngesellschaften 
verrechnet werden. Im Gegensatz dazu 
können natürliche Personen Verluste 
aus Beteiligungen an Kapitalgesell-
schaften gar nicht mit ihrem laufenden 
Einkommen verrechnen.

Es zeigt sich, dass vor allem große in-
ternational tätige Unternehmen streng 
nach geltendem deutschen Steuerrecht in 
der Lage – aus Konkurrenzgründen aber 
auch gezwungen sind – ihre Steuerzah-
lungen in Deutschland auch bei gutem 
Ertrag für die Anteilseigner immer stär-
ker zurückzufahren (Bach, 2004; Schrat-
zenstaller/Truger, 2004). Kleinere Un-
ternehmen, vor allem der regional ope-
rierende Mittelstand, können aus vielen 
Gründen diese Steuerstrategien kaum 
nutzen. Wenn aber das Ergebnis die-
ses vom Gesetzgeber erlaubten und von 
den Marktkräften eingeforderten steuer-
lichen Handelns nicht nur eine massive 
Benachteiligung des inländischen Mittel-
standes bewirkt, sondern Bund und Län-
der in wachsende Verschuldung treibt, 

6 Vgl. hierzu Jarass/Obermair, 2004a: Kap. 5; zusam-
menfassend Jarass/Obermair, 2004b: 157 oder Ja-
rass/Obermair, 2004c: Kap. 3; Weiss/Schmiederer, 
2004 zeigen hierzu eine Vielzahl von Einzelbeispie-
len auf.

7 Österreich wird ähnliche Begünstigungen spätestens 
ab 2005 einführen bei gleichzeitig niedrigerem Steu-
ersatz von 25 Prozent. Die neuen östlichen EU-Mit-
glieder und die Schweiz haben ähnliche Maßnahmen 
bereits seit 2003/2004 realisiert. 

8 40 + 35 + 25 - 55 = +45.
9 40 - [55 - (35 + 25) x 5 %] = 40 - 55 + 60 x 5% = 40 

+ 3 - 55 = -12.
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12 Städte und Gemeinden bedrohlich verar-
men lässt und damit wesentliche Grund-
lagen der wirtschaftlichen Entwicklung 
untergräbt (Ver.di, 2004a und 2004b), 
dann müssen offensichtlich die einschlä-
gigen Gesetze an die wirtschaftliche Rea-
lität angepasst werden. 

1.3.2 Generelle Besteuerung der 
produzierten Wertschöp-
fung bei der Betriebsstätte 

Die großen Transformationen der letz-
ten Jahrzehnte, die zunehmende Globa-
lisierung von Produktion, Märkten und 
insbesondere Finanzierung wurden von 
der Steuerpolitik bisher kaum berück-
sichtigt (BMF, 2004). Das Steuersystem 
ist grundsätzlich bis heute so geblieben 
(in Deutschland und in anderen EU-Län-
dern), wie es vor Jahrzehnten für eine 
noch weitgehend nationale Ökonomie 
zugeschnitten war. Weder die nationalen 
Regierungen noch die EU-Kommission 
waren bisher willens oder in der Lage, 
auf diese drastische Umwälzung der wirt-
schaftlichen Verhältnisse, insbesondere 
die durchgehende internationale Verflech-
tung der Konzerne und die resultierende 
unfaire Steuerkonkurrenz, angemessen 
zu reagieren.

Eine harmonisierte und zwischen den 
EU-Staaten konsolidierte Bemessungs-
grundlage der Körperschaftsteuer er-
leichtert gerade den international täti-
gen Unternehmen ihre Buchführung und 
verringert zudem die Gewinnverschiebe-
möglichkeiten von EU-Staaten mit hohen 
Steuersätzen in EU-Staaten mit niedrigen 
Steuersätzen. Sie löst jedoch nicht das 
Problem der Verschiebung in Nicht-EU-
Länder mit niedrigen Steuersätzen. 

Eine Besteuerung von international tä-
tigen Konzernen ist den einzelnen Natio-
nalstaaten letztlich nur möglich, wenn die 
gesamte im Inland erwirtschaftete Wert-
schöpfung an der Quelle10 einem gene-
rellen Steuerabzug unterliegt, unabhän-
gig vom in- oder ausländischen Sitz des 
Betriebseigentümers11. Dies ist von jedem 
Nationalstaat dadurch erreichbar, dass 
zukünftig jeweils am Sitz der Betriebs-
stätte alle mit Fremd- oder mit Eigenka-

pital erwirtschafteten Erträge einem ge-
nerellen Steuerabzug unterliegen:

• Also – neu – die Schuldzinsen12 abzüg-
lich der Zinserträge als die im Betrieb 
erwirtschafteten Erträge des Fremdka-
pitals,

• zudem – wie bisher – der Gewinn; da-
bei muss durch Verringerungen von 
Steuervergünstigungen sichergestellt 
werden, dass der ›zu versteuernde Ge-
winn‹ nicht mehr – wie derzeit – sehr 
weit vom tatsächlichen ökonomischen 
Gewinn abweicht.

Löhne werden schon immer am Sitz 
der Betriebsstätte durch Einbehaltung 
von Lohnsteuer und Sozialversicherungs-
abgaben belastet. Damit wäre sicher-
gestellt, dass die gesamte im Inland er-
wirtschaftete Wertschöpfung (Löhne + 
Schuldzinsen + Gewinne) einem generel-
len Steuerabzug im Inland unterliegt.

»Kommunale Betriebssteuer«
Die Kommunalen Spitzenverbän-

de haben im Rahmen der Gewerbesteu-
erreform eine volle Hinzurechnung aller 
in Deutschland erwirtschafteten Schuld-
zinsen vorgeschlagen statt der derzei-
tigen hälftigen Hinzurechnung der Dau-
erschuldzinsen. Dies würde zu einer 
mäßigen Belastung der Schuldzinsen 
von rund 15 Prozent führen. Wegen der 
Hinzurechnungsfreibeträge würden die 
kleineren Unternehmen weitgehend unbe-
lastet bleiben. Eine Zurechnung bei der 

10 Zur Diskussion von Wohnsitz- versus Quellenland-
prinzip siehe auch Rädler, 2004 und Kemmeren, 
2004.

11 Wenn man eine Besteuerung der Wertschöpfung in 
Deutschland nicht will oder politisch nicht durch-
setzen kann, sollte man zur Vermeidung einer massi-
ven Benachteiligung des Mittelstands die Unterneh-
mensgewinne in Deutschland generell steuerfrei stel-
len (Aufkommensminderung gering, da dies ohne-
hin immer stärker geschieht, gegebenenfalls Ersatz 
durch eine niedrige Pauschalsteuer) und diese Steu-
erfreiheit im Ausland offensiv vermarkten.

12 Inklusive dem Finanzierungsanteil von Miet- und 
Pachtzahlungen sowie von Leasingraten für Betriebs-
anlagen (auch für Immobilien) sowie einem ange-
messenen Teil der Lizenzgebühren.

Das Steuersystem ist bis heute 
so geblieben, wie es vor Jahr-
zehnten für eine noch weitge-
hend nationale Ökonomie zu-
geschnitten war.

Lorenz Jarass auf der Konferenz,  
Dez. 2004

Foto: Peter Fuchs
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gung möglich. Eine zukünftige EU-ein-
heitliche Körperschaftsteuer-Bemessungs-
grundlage könnte davon unabhängig ent-
wickelt werden.

Die europäischen Institutionen wa-
chen sorgfältig darüber, dass EU-Bürger 
in einem anderen EU-Land rechtlich und 
steuerlich nicht diskriminiert werden. Es 
wäre eine durchaus EU-konforme Aufga-
be der jeweiligen nationalen Regierungen, 
im Gegenzug die beschriebene steuerliche 
Diskriminierung von inländischen Un-
ternehmen gegenüber der ausländischen 
Konkurrenz zu verhindern. Damit könn-
ten sie zugleich ihr eigenes Steueraufkom-
men schützen und ihre Steuersouveränität 
zurückgewinnen, bis ein einheitliches 
europäisches Unternehmensteuersystem 
geschaffen sein wird. 

Die Diskriminierung trifft insbeson-
dere regional orientierte mittelständi-
sche Unternehmen, da inländische Kon-
zerne mit internationaler Orientierung 
ihre Steuerzahlung ähnlich niedrig halten 
können wie ausländische Unternehmen. 
Insofern wäre der vorgeschlagene gene-
relle Steuerabzug am Ort der Wertschöp-
fung nicht nur ein Beitrag für einen effi-
zienten und fairen Wettbewerb zwischen 
In- und Ausland, sondern auch zwischen 
(international operierenden) Konzernen 
und (einheimischem) Mittelstand.

Bei einer gleichmäßigen Besteuerung 
der in Deutschland erwirtschafteten 
Wertschöpfung würde auch die Gefahr 
der Abwanderung in das derzeit steuer-
günstigere Ausland durch die dann mög-
liche aufkommensneutrale Senkung der 
Steuersätze verringert werden.



Dokumentation

14
Bach, Stefan, 2004: Unternehmensbe-
steuerung im internationalen Kontext. In: 
Schratzenstaller, Margit/Truger, Achim 
(Hg.): Perspektiven der Unternehmensbe-
steuerung, Marburg.

BMF, 2004: Steuerwettbewerb in der EU. 
In: Monatsbericht des Bundesministeri-
ums der Finanzen, September (abrufbar 
unter www.bundesfinanzministerium.de/
Anlage26690/Steuerwettbewerb-in-der-
EU.pdf ).

destatis, 2004: VGR, Fachserie 18, Reihe 
1.2, Hauptbericht 2003, Stand August 
(abrufbar unter www.destatis.de). 

EU, 2004a: Structures of the taxation 
systems in the European Union, Data 
1995-2002, eurostat, Luxembourg; für 
die 2001 Werte siehe auch die Ausgabe 
2003 (abrufbar unter www.eu-datashop.
de/download/EN/inhaltsv/thema2/taxsys.
pdf ).

EU, 2004b: Einheitliche konsolidierte Kör-
perschaftsteuer Bemessungsgrundlage. 
Non-Paper der Kommission für die infor-
melle Tagung des Rates «Wirtschaft und 
Finanzen« am 10. und 11. September 
2004. EU TAXUD, 7. Juli (abrufbar unter 
www.europa.eu.int/comm/taxation_cus-
toms/taxation/company_tax/develop-
ments.htm).

Jarass, Lorenz/Obermair, Gustav, 2004a: 
Geheimnisse der Unternehmensteuern 
– steigende Dividenden, sinkendes Steu-
eraufkommen. Eine Analyse der DAX30-
Geschäftsberichte 1996-2002 unter 
Berücksichtigung der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnung, Marburg. 

Dies., 2004b: Sinkende Steuerbelastung 
von Unternehmens- und Vermögensein-
kommen. In: Wirtschaftsdienst, Zeitschrift 
für Wirtschaftspolitik. 84. Jg., Heft 3, S. 
152-160.

Dies., 2004c: Ausweis und Versteuerung 
von Unternehmensgewinnen. In: Perspek-
tiven der Unternehmensbesteuerung, S. 77-
107, Hg. Schratzenstaller, Margit/Truger, 
Achim s.o.

Kemmeren, Eric, 2004: Principles of Origin 
and Tax Conventions, Dissertation at the 
University of Tilburg, Netherlands.

OECD, 2004: OECD revenue statistics, 
Paris.

Rädler, Albert, 2004: Recent Trends in 
European and International Taxation. In: 
Intertax, 32. Jg., Heft 8/9, S. 365ff, Kluwer 
Law International.

Schratzenstaller, Margit/Truger, Achim, 
2004, s.o. 

ver.di, 2004a: Staatsfinanzen stärken. 
Zukunftsaufgaben zwischen öffentlicher 
Armut und privatem Reichtum. Wirt-
schaftspolitische Informationen, Berlin 
(abrufbar unter www.verdi.de/wirtschafts-
politik).

ver.di, 2004b: Mythos Standortschwäche. 
ver.di, Berlin, 6 (abrufbar unter www.verdi.
de/wirtschaftspolitik).

Weiss, Hans/Schmiederer, Ernst, 2004: 
Asoziale Marktwirtschaft, Köln.

Literatur



Globalisierung und Steuergerechtigkeit

15

• Durch chaotische Steuergesetze und 
den damit einhergehenden Vollzugs-
defiziten ist in weiten Teilen der Bevöl-
kerung die Akzeptanz in ein ehemals 
funktionierendes Besteuerungssystem 
weggebrochen. Dies hat die Verab-
schiedung aus der Solidargemeinschaft 
begünstigt und die kriminelle Energie 
zur persönlichen Bereicherung zu Las-
ten der Allgemeinheit gefördert.

• Trotz des gesetzlich normierten Straf-
verfolgungszwangs werden nicht alle 
gewichtigen Steuerstraftaten verfolgt.

• In aktuellen Schwerpunktbereichen 
(z.B. Bankenverfahren, illegaler Ar-
beitnehmerverleih, organisierte Krimi-
nalität, Korruption, Vorsteuererschlei-
chung u.s.w.) sind in den Bundeslän-
dern stark divergierende Aktivitäten 
festzustellen.

• Durch haushaltspolitische Egoismen 
der Bundesländer bezüglich der Per-
sonalkosten werden im Hinblick auf 
den Finanzausgleich Steuerausfälle in 

Milliardenhöhe geduldet und Straftä-
ter geschont.

• Die durch Duldung von Steuerhinter-
ziehung eingetretenen Wirtschaftssub-
ventionen führen zu Wettbewerbsver-
zerrungen im Unternehmensbereich.

• Mit der technischen Entwicklung im 
Bereich des elektronischen Geschäfts-
verkehrs kann die Steuerstrafverfol-
gung nicht mehr Schritt halten.

Die Strategien der persönlichen Bereiche-
rung zu Lasten der Allgemeinheit finden 
in den folgenden Bereichen statt:13 

• International organisierte Täterban-
den erschwindeln seit Einführung des 
EU-Binnenmarktes und dem damit 
verbundenen Wegfall der Einfuhrum-
satzsteuer systematisch Millionenbe-
träge an Umsatzsteuer. Die Lieferung 
aus einem EU Nachbarstaat wird 
durch Einschaltung eines inländischen 

Reinhard Kilmer arbeitet beim Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung in 
Bochum als Steuerfahnder. Bei der Gewerkschaft ver.di ist er in der Bundesfachgrup-
pe Ansprechpartner für die Bereiche Betriebsprüfung und Steuerfahndung. Er referiert 
über Steuerflucht vermögender Privatpersonen.

13 Entnommen einer Presseerklärung des Finanzminis-
teriums NRW vom 24.07.2000.

2. Seid umschlungen, Milliarden 
Steuerbürger auf der Flucht
Reinhard Kilmer

2.1 Einleitung

Durch weggebrochene Akzeptanz in eine 
chaotische Steuergesetzgebung und auf-
grund krimineller Energie verweigern 
immer mehr SteuerbürgerInnen ihren 
Solidarbeitrag. Der Bundesrechnungs-
hof spricht in seinem Bericht 2002 von 
einem Gesamtschaden in Höhe von 40 
Mrd. Euro jährlich.

Bundesweit versuchen ca. 2.500 Steu-
erfahnderInnen, diesem Trend entgegen-
zuwirken. Im Kalenderjahr 2003 wurde 
in Nordrhein-Westfalen (NRW) pro 

FahndungsprüferIn ein Mehrergebnis 
von 700.000 Euro erzielt. Dies führte in 
NRW beim Einsatz von ca. 600 Fahn-
dungsprüferInnen zu Mehreinnahmen 
von 400 Mio. Euro, die sonst der Allge-
meinheit verloren gegangen wären.

Insgesamt ist aber festzuhalten, dass 
bei einem Gesamtschaden bundesweit 
von 40 Mrd. Euro jährlich und einem 
derzeitigen Einsatz von ca. 2.500 Prüfer-
Innen lediglich 4,3 Prozent des Gesamt-
schadens aufgedeckt werden konnte.

2.2 Steuerhinterziehung hat Hochkonjunktur
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erpflichtigen Lieferung gemacht. Die 
Umsatzsteuer wird von dem Empfän-
ger der Lieferung als Vorsteuer geltend 
gemacht, aber von dem Scheinunter-
nehmer nicht abgeführt.

• Im Bereich der so genannten "Banken-
verfahren" werden nicht versteuerte 
Kapitalerträge ermittelt. Die Strafsa-
chenfinanzämter haben bereits 16.000 
Straf- bzw. Bußgeldverfahren erfolg-
reich abgeschlossen. Tausende weitere 
Verfahren sind noch abzuarbeiten. Die 
bisher erledigten Verfahren haben in 
NRW fast 700 Mio. Euro Steuernach-
zahlungen eingebracht.

• Ein weiterer Schwerpunkt sind die so 
genannten "Subunternehmerfälle« in 
der Baubranche. Strohleute gründen 
Firmen, meist in der Rechtsform einer 
GmbH. Die »echten« Chefs dieser 
Scheinfirmen sind zumeist Kolonnen-
schieber, die wiederum Bauarbeiten 

mit nicht gemeldeten, häufig illegal 
in Deutschland lebenden Ausländern, 
ausführen lassen. Die GmbHs werden 
nach kurzer Zeit (6 – 9 Monate) wie-
der aufgelöst und das ganze Verfahren 
beginnt, mit neuer GmbH unter ande-
rem Namen, von vorne.

• Auch Fälle aus der organisierten Kri-
minalität stellen ein immer größeres 
Betätigungsfeld für die Steuerfahndung 
dar, denn kriminell erlangte Gewinne 
sind – so paradox es klingt – steuer-
pflichtig. Gemeinsam mit der Polizei 
versucht die Steuerfahndung auch im 
Rotlicht- oder Rauschgiftmilieu Steu-
ern festzusetzen.

• Dies gilt auch für den Bereich der Geld-
wäsche, weil aufgrund neuerer gesetz-
licher Bestimmungen die Finanzbehör-
den von allen Strafverfahren zu unter-
richten sind, die wegen des Verdachts 
der Geldwäsche eingeleitetet worden 
sind.

2.3 Kapitalflucht ins Ausland

Nach Schätzungen der Deutschen Bun-
desbank sind in den Kalenderjahren 
1992/1993 vor Inkrafttreten des Zinsab-
schlagsteuergesetzes ca. 250 Mrd. Euro 
ins Ausland abgeflossen. Bis heute ist es 
nicht gelungen, eine einheitliche Zinsbe-
steuerung in der EU unter Einbeziehung 
der Fluchtburgen Schweiz und Liechten-
stein zu vereinbaren. 

Ein erster Schritt in die richtige Rich-
tung ist das Kontrollmitteilungsverfah-
ren, das ab dem Kalenderjahr 2005 in 
Kraft treten soll. Klingt gut – man achte 
aber auf die Feinheiten:

• Die Regelung gilt nur für die Zukunft.

• Die florierenden Fluchtburgen Luxem-
burg, Belgien und Österreich bleiben 
davon ausgenommen.

• Die Schweiz, Liechtenstein, Monaco 
u.s.w. können unbehelligt weiter ihre 
Tore offen halten.

• Erfasst werden sollen nur Zinsen, 
nicht aber z.B. Gewinne aus Fonds 
und Liechtensteiner Stiftungen.

Damit wird klar, dass man von einer 
einheitlichen EU-Zinsbesteuerung noch 
meilenweit entfernt ist. Die USA haben 
derweil gezeigt, wie man es machen kann. 
Seit dem Kalenderjahr 2000 melden alle 
Großbanken der Welt ohne Murren und 
Knurren alle Kunden von US-Wertpapie-
ren der IRS (US-Steuerbehörde Internal 
Revenue Service), damit die entsprechen-
den Steuern eingetrieben werden können. 
Falls eine Bank nicht mitzieht, droht der 
Verlust der Lizenz in den USA.

2.4 Länderfinanzausgleich

Neben der grotesken Qualität der Steu-
ergesetze wird die Steuervermeidungs-
mentalität insbesondere durch föderative 
Strukturmängel im Bereich des Länderfi-
nanzausgleichs unterstützt. 

Mit seinem Urteil vom 11.11.1999 hat 
das Bundesverfassungsgericht entschie-
den, dass der Länderfinanzausgleich neu 
geregelt werden muss. Dabei sind die in 

Art. 106 und 107 Grundgesetz normier-
ten Finanzausgleichs-Maximen in kon-
krete Maßstäbe umzusetzen, die die Ver-
antwortlichkeit sichtbar und überprüfbar 
machen.

Nach Auffassung der Gewerkschaft 
ver.di ist eine Reform des Finanzaus-
gleichs überfällig, da er sich durch In-
tranzparenz, Leistungsfeindlichkeit und 
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Kompliziertheit auszeichnet und dem 
Gleichheitsgrundsatz im Besteuerungs-
verfahren kontraproduktiv gegenüber-
steht. Insbesondere im Hinblick auf sei-
ne distributive Komponente ist er äußerst 
umstritten.

Der konfiskatorische Charakter des 
gegenwärtigen Finanzausgleichs wirft 
daher gravierende Probleme für einen 
funktionsfähigen Föderalismus auf. Vor 
diesem Hintergrund bietet die vom BVG 
verordnete Neuregelung die Chance, u.a. 
Anreize für eine bessere und einheitli-
che Ausschöpfung der Steuerquellen zu 
schaffen. Damit könnte ein wesentlicher 
Beitrag zu mehr Steuergerechtigkeit so-
wie eine Optimierung der Finanz- und 
Dispositionskraft der Länder geschaffen 
werden.

Die bisherige Formel der Ausgleichs-
zuweisungen und -beiträge belohnt Län-
der, die bei der Ausschöpfung ihrer Steu-
erquellen Zurückhaltung üben und sogar 
Besteuerungsfragen mit Standortpolitik 
vermengen. 

Dagegen haben Länder, die z.B. durch 
eine effektive Betriebsprüfung und Steu-
erfahndung die Bereicherung zu Lasten 
der Allgemeinheit erfolgreich bekämpfen, 
das Nachsehen. Der Erfolg dieser Arbeit 
wird durch Ausgleichszahlungen von 
anderen Ländern abgeschöpft, die da-
mit verbundenen Personalkosten belas-
ten hingegen in voller Höhe den eigenen 
Haushalt. Dadurch bestehen sowohl für 
die zuweisungsberechtigten als auch für 
die zuweisungspflichtigen Länder stark 
negative Anreizwirkungen, insbesondere 

auf die Ausschöpfung der eigenen Steuer-
quellen im Unternehmensbereich. 

Diese Praxis kann vor dem Hinter-
grund der Arbeitnehmer-Quellenbesteue-
rung nicht länger hingenommen werden. 
Auch der Bundesrechnungshof hat inso-
weit wiederholt die nachlassende Steu-
erkontrolle gerügt und festgestellt, dass 
insbesondere die neuen Länder nur be-
dingt in der Lage sind, ihrem gesetzlichen 
Auftrag nachzukommen. 

Die nivellierende Wirkung des derzei-
tigen Finanzausgleichs hinsichtlich steu-
erlicher Mehreinnahmen könnte aufge-
hoben werden, wenn alle Länder in den 
Bereichen Steuerfahndung und Betriebs-
prüfung einheitlich handeln und behan-
delt werden. Ein solcher Schritt wäre 
ein wesentlicher Beitrag zur Wiederher-
stellung der Steuergerechtigkeit und der 
Steuermoral. Darüber hinaus würde eine 
einheitliche Prüfungsdichte auf hohem 
Niveau zur Sanierung der Staatsfinanzen 
beitragen und ein Mittel zur Gegenfinan-
zierung sozialer und ökologischer Re-
formprojekte darstellen.

Geber- und Nehmerländern müssen 
Anreize gegeben werden, ihre Bemühun-
gen im Bereich der Betriebsprüfung und 
Steuerfahndung zu intensivieren. 

Die Gewerkschaft ver.di appelliert 
daher an die Vertreter der Finanzminis-
terkonferenz, im Rahmen der derzeiti-
gen Reformdiskussion nach Lösungen 
zu suchen, die den Anforderungen einer 
gerechten und einheitlichen Steuererhe-
bung entsprechen.

Reinhard Kilmer und Werner Oesterheld auf der Konferenz, Dez. 2004

Die nivellierende Wirkung des 
derzeitigen Finanzausgleichs 
hinsichtlich steuerlicher Mehr-
einnahmen könnte aufgehoben 
werden, wenn alle Länder in 
den Bereichen Steuerfahndung 
und Betriebsprüfung einheitlich 
handeln und behandelt werden.

Foto: Peter Fuchs
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Bundeskanzler Schröder hat mit seiner 
Offensive für die Abgeltungsteuer die 
leidige Diskussion um die Vermögen-
steuer geschickt aus der Kurve genom-
men. Nachdem klar ist, dass die EU-Lö-
sung löchrig wie ein Schweizer Käse ist, 
muss die Diskussion wieder aufgenom-
men werden.

Nach der Vermögensteuerstatis-
tik 1995 haben 155.179 Vermögens-
millionäre mit einem Gesamtvermögen 
in Höhe von 268 Mrd. Euro 1,8 Mrd. 
Euro Vermögensteuer gezahlt – dies ent-
spricht einem Steuersatz von 0,6 Prozent. 

Nach einer Modellrechnung des Deut-
schen Instituts für Wirtschaftsforschung 

(DIW) könnten heute bei einem Freibe-
trag von 250.000 Euro und einem Steu-
ersatz von ein Prozent ca. 30 Mrd. Euro 
eingenommen werden. 

Das Steueraufkommen aus der Erb-
schaftsteuer lag im Kalenderjahr 1998 
bei zwei Mrd. Euro. In den letzten fünf 
Jahren wurden ca. eine Billionen Euro 
vererbt. Betroffen dabei waren etwa 
ein Drittel aller Haushalte, die über 70 
Prozent aller Vermögenswerte verfügen. 
»Würde der deutsche Fiskus hier eingrei-
fen und Erben auf dem gleichen Niveau 
wie in den USA zur Kasse bitten, könn-
te er einen zweistelligen Milliardenbetrag 
einnehmen« (Der Spiegel 51/2002).

2.5 Vermögensteuer, Erbschaft- und Schenkungsteuer

2.6 Fazit

Wenn man wollte, könnte man also 
durchaus Kreativität bei der Ausschöp-
fung von Steuerquellen walten lassen und 
etwas gegen die Schieflage bei der Belas-
tung der Bevölkerung tun. Handlungsbe-
darf gibt es genug, da sich in den letzten 
30 Jahren das Verhältnis der Arbeitneh-
merbesteuerung im Vergleich zur Unter-
nehmensbesteuerung zu Lasten der Ar-
beitnehmerInnen ins Gegenteil verkehrt 
hat.

Es stellt sich allerdings die Frage, ob 
unser Steuersystem überhaupt noch re-
formierbar ist. Nachdem die Politik der 
Versuchung erlegen ist, mit Steuern alles 
zu steuern, ist das System undurchschau-
bar geworden. Steuerrechtsexperten 
empfinden die Verpflichtung, eine Steuer-
erklärung zu unterschreiben, inzwischen 
als Aufforderung zu einer Straftat. Pro-
fiteure sind Wirtschaftsunternehmen, die 
sich ein Heer von Steuerberatern leisten 
können, um Gesetzeslücken zwecks Ab-
schied aus der Solidargemeinschaft aus-
zuleuchten. So darf man sich nicht darü-
ber wundern, dass sich dax-notierte Un-
ternehmen aus der Steuerpflicht weitge-
hend verabschiedet haben. 

Die Finanzverwaltung macht schon 
längst keinen Hehl mehr daraus, dass die 
chaotische Steuergesetzgebung mit dem 
vorhandenen Personal nicht mehr hand-
habbar ist. Den Personalnotstand löst 
man mit so genannten Aussteuerungs-
modellen: Je mehr Personal fehlt, desto 
mehr Steuererklärungen werden unge-
prüft veranlagt. Weitere Steuerausfäl-
le sind also vorprogrammiert. Da kann 
man verstehen, wenn dem Sachbearbei-
ter im Finanzamt der Kragen platzt. Er 
muss den Betrügereien tatenlos zusehen, 
während ihm gleichzeitig mit dem Hin-
weis auf leere Haushaltskassen das Ge-
halt gekürzt wird.

Abhilfe kann nur ein völlig neues Be-
steuerungssystem schaffen. Es sollte sich 
an dem Finanzierungsbedarf ausrichten, 
der sich durch die Erfüllung öffentlicher 
Aufgaben ergibt. Es sollte Subventionen 
nach dem Gießkannenprinzip vermeiden 
und nicht nach Einzelfallgerechtigkeit 
streben. Es sollte die Starken stark, und 
die Schwachen schwach erfassen und auf 
zwei Säulen ruhen.

Die Last muss tragbar bleiben und ich weiß, 
mein Nachbar trägt sie auch.
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Der Wirtschaftswissenschaftler Sven Giegold ist Sprecher der Attac AG Steuerflucht 
und Steuerpolitik sowie Vorsitzender des International Steering Committee des Tax 
Justice Network. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Steuerflucht und ihre Bekämpfung 
sowie Entwicklungsökonomie. In seinem Beitrag diskutiert er die Folgen des üblen 
Steuerwettbewerbs für Entwicklungsländer.

3. Steuerkonkurrenz, Steueroasen und  
Entwicklung
Sven Giegold

3.1 Einführung

Entwicklungs-, Schwellen- und Transfor-
mationsländer14 sind in besonderer Weise 
vom internationalen Steuerwettbewerb 
betroffen. Einerseits konkurrieren sie um 
international mobile Investitionen von 
multinationalen Unternehmen und nut-
zen dabei auch steuerliche Anreize. An-
dererseits leiden sie unter Kapitalabfluss 
zu steuerfreien Finanzplätzen – durchge-
führt von ihren eigenen Eliten. Sie sind 
der Steuervermeidung und Steuerflucht 
noch hilfloser ausgesetzt als die Indus-
trieländer, da häufig keine gut funktio-
nierende Steuerwaltung besteht. Zudem 
werden die Interessen von Entwicklungs-

ländern bei den bisherigen internationa-
len Maßnahmen gegen Steuerflucht kaum 
berücksichtigt. In diesem Artikel werden 
zunächst verschiedene Formen und Fol-
gen des internationalen Steuerwettbe-
werbs für Entwicklungsländer dargestellt. 
Im Anschluss werden die bisherigen mul-
tilateralen Maßnahmen gegen Steuer-
flucht und Steuervermeidung zusammen-
gefasst. Schließlich werden Perspektiven 
für die weiteren Aktivitäten gegen die 
Auswirkungen der Steuerflucht und des 
üblen Steuerwettbewerbs insbesondere 
auf Entwicklungsländer diskutiert.

3.2 Steuervermeidung durch multinationale  
Unternehmen

Wo immer ein multinationaler Konzern 
investiert, wird er Verhandlungen über 
die zu zahlenden Steuern führen. Lan-
ge »Steuerferien«, z.B. für zehn Jahre, 
sind häufig. Die meisten Unternehmen 
siedeln sich in den mehr als 3.000 Son-
derwirtschaftszonen (ICFTU 2003) an, 
in denen eine Gewinnbesteuerung häu-
fig nicht stattfindet (siehe Kasten 1). Die 
Unternehmen greifen also auf die Infra-
struktur und Arbeitskräfte der Entwick-
lungsländer zurück, ohne sich an der Fi-
nanzierung der öffentlichen Aufgaben zu 
beteiligen. Selbst wenn eine Besteuerung 

formal vorgesehen ist, nutzen multinatio-
nale Unternehmen die Möglichkeiten zur 
buchhalterischen Verlagerung von Ge-
winnen in Ländern mit noch niedrigeren 
oder keinen Steuern. Diese Aktivitäten 
befinden sich häufig am Rande der Le-
galität. Gut dokumentiert ist das Beispiel 
der Schweizer Volcafé (Erklärung von 
Bern 2004). Diese Gesellschaft mit einem 
13prozentigen Anteil am Weltcafémarkt 
verschiebt systematisch Gewinne in Mil-
liardenhöhe aus Entwicklungsländern 
wie Nicaragua und Mexiko in die Steuer-
oase Jersey. Wie im Rahmen einer Studie 
für das UN Research Institute for Social 
Development (2003) belegt wurde, verla-
gert auch der internationale Bergbaukon-
zern BHP Billiton Milliardengewinne aus 
dem chilenischen Kupferbergbau in Steu-
eroasen – zum Schaden des chilenischen 
Fiskus. Solche Studien sind jedoch sel-
ten, weil diese Transaktionen durch das 

14 Selbstverständlich sind die Lebensverhältnisse und 
auch die ökonomischen und politischen Instituti-
onen in Entwicklungs-, Schwellen- und Transfor-
mationsländern sehr verschieden. Im Interesse der 
Lesbarkeit des Texts werde ich jedoch in der Fol-
ge immer nur von »Entwicklungsländern« sprechen. 
An Stellen, an denen ich auf Unterschiede hinweise, 
werde ich die verschiedenen Begriffe wieder aufgrei-
fen. 

Die Unternehmen greifen auf 
die Infrastruktur und Arbeits-
kräfte der Entwicklungsländer 
zurück, ohne sich an der Finan-
zierung der öffentlichen Aufga-
ben zu beteiligen.
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Betriebs- und Steuergeheimnis geschützt 
werden und damit nur schwer nachvoll-
ziehbar sind. Nicht einmal für die größ-
ten Unternehmen existiert eine Pflicht, 
die gezahlten Steuern nach Ländern und 
Kommunen aufzuschlüsseln.

Die Schweizer Arbeitsgemeinschaft 
der Hilfswerke (2002) vermutet, dass 
Steuerkonkurrenz zwischen den Ländern 
des Südens viel stärker ausgeprägt ist als 
zwischen den Industrieländern, weil sie 
im Bereich der Industrie außer billigen 
Arbeitskräften wenig zu bieten haben. 
Darauf deutet auch eine Studie zu rui-
nösem Steuerwettbewerb in der Textil-
industrie Nicaraguas hin (Departamen-
to del Tesoro de los Estados Unidos de 
America 2004). 

Es sind jedoch nicht nur fehlende Steu-
ereinnahmen, die Entwicklungsländer 
bei der Anwerbung von ausländischen 
Direktinvestitionen zu beklagen haben. 
Häufig erhalten multinationale Unter-
nehmen zusätzlich direkte und indirekte 

Subventionen wie kostenlose Infrastruk-
tureinrichtungen sowie Grundstücke. 
Die Mitnahmeeffekte sind hoch. D.h. 
viele Unternehmen hätten auch ohne die 
(Steuer-)Subventionen investiert (sie-
he Kasten 3, S. 24). Dieses »Corporate 
Welfare« multinationaler Unternehmen 
durch steuerliche Begünstigungen und 
Subventionen sind für die Entwicklungs-
, Schwellen- und Transformationsländer 
keineswegs eine effiziente Form der För-
derung von Entwicklung. Verschiedene 
Studien zeigen, dass Steuern und Subven-
tionen nicht die wichtigsten Standortfak-
toren sind (z.B. McKinsey 2003). Daher 
würden höhere steuerliche Belastungen in 
Entwicklungsländern die Investitionsdy-
namik kaum beeinträchtigen. Allerdings 
wird es nur wenigen, besonders attrakti-
ven Ländern gelingen, im Alleingang aus 
dem teuren und ineffizienten »Corporate 
Welfare« auszusteigen, weil sie im Rah-
men der Standortkonkurrenz gegenein-
ander ausgespielt werden.

3.3 Steuerflucht durch vermögende Privatpersonen

Neben der Konkurrenz um Investitio-
nen multinationaler Unternehmen sind 
Entwicklungs-, Schwellen- und Trans-
formationsländer mit Kapitalflucht der 
eigenen Eliten in andere Finanzzentren 
konfrontiert. Vermögende verlagern ihr 
Kapital in Steueroasen wie die Schweiz 
und die Kaiman-Inseln oder in scheinbar 
gut regulierte Finanzzentren wie London, 
New York, Frankfurt und Tokio. Letzte-

re besteuern Kapitaleinkünfte von steu-
erlichen Ausländern in der Regel genau-
so wenig wie die klassischen Steueroa-
sen. Außerdem weigern sich Steueroasen, 
aber auch etwa die USA, mit Hinweis 
auf das Bankgeheimnis, mit den Steuer-
behörden des Auslandes zu kooperieren, 
um die Einnahmen aus verlagerten Gel-
dern zu besteuern. 

Kasten 1: 
Freie Produktionszonen/Sonderwirtschaftszonen

Über 3.000 so genannte Sonderwirtschaftszonen bieten sich vor allem in Schwel-
len- und Transformationsländern multinationalen Unternehmen als Produktionsstand-
orte an (ICFTU 2003). Hier geht es nicht um reine Finanzinvestitionen, sondern um 
reale Produktion – Kleidung, Elektronikgeräte, Spielzeug, Schuhe, Autozulieferindus-
trie, u.s.w. Hier gibt es keine Ein- und Ausfuhrzölle. Oft sind soziale und ökologische 
Bestimmungen außer Kraft gesetzt oder eingeschränkt. Gewerkschaftliche Rechte, 
Arbeitsschutzbestimmungen und Umweltauflagen bei der Produktion sind bewusst 
niedrig gehalten, um Investoren anzulocken. Die Arbeitsbedingungen sind häufig 
unerträglich. Ein besonderes Schmankerl ist jedoch der Verzicht auf Gewinnbesteue-
rung oder zumindest lange »Steuerferien«. Auf diese Weise können Konzerne Arbeits-
kräfte und Infrastruktur des Gastlandes nutzen, müssen sich aber an deren Finanzie-
rung nicht beteiligen. Sonderwirtschaftszonen sind die schärfste Form der Steuerkon-
kurrenz im Bereich von produktiven Investitionen.
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3.4 Steuersenkungswettlauf: Zum Nachteil von  
Industrie- wie Entwicklungsländern

In beiden Bereichen – Besteuerung mul-
tinationaler Unternehmen und privater 
Kapitaleinkommen – kommt es zu einem 
Steuersenkungswettlauf. Für die Steuer-
sätze der OECD-Länder ist dieser Wett-
lauf gut dokumentiert. In den letzten Jah-
ren sank zudem auch das absolute Auf-
kommen von Steuern und Abgaben in 
den OECD-Ländern. Dagegen fehlen ent-
sprechende Untersuchungen für Entwick-
lungsländer. Eine große Zahl von Einzel-
fällen deutet in die gleiche Richtung eines 
intensiven Abwärtsrennens bei der Steu-
erbelastung von Kapitaleinkommen. 

FinanzwissenschaftlerInnen argumen-
tieren, dass niedrige Steuersätze öko-
nomisch effizienter sind als hohe Steu-
ersätze und der internationale Steuer-
wettbewerb genau zu dieser Senkung 
von Steuersätzen beiträgt. Dabei wird 
jedoch zweierlei übersehen. Zum einen 
sind gespreizte Steuersätze die Voraus-

setzung für eine anspruchsvolle Umver-
teilung über das Steuersystem. Umvertei-
lungs- und Effizienzziel stehen also in ei-
nem Spannungsverhältnis. Es ist eine de-
mokratische Entscheidung der WählerIn-
nen, wie sie sich zwischen diesen Zielen 
entscheiden. Genau diese Entscheidungs-
freiheit nimmt ihnen aber der internati-
onale Steuerwettbewerb. Zum anderen 
setzt wirtschaftliche Effizienz eine ausrei-
chende Versorgung mit öffentlichen Gü-
tern voraus. Zu den reichsten Ländern 
der Welt zählen nicht ohne Grund Staa-
ten, die hohe Steuern erheben und diese 
für Bildungs-, Sozial-, Forschungs- und 
Infrastrukturmaßnahmen verwenden. 
Mittelfristig bedroht der internationa-
le Steuerwettbewerb diese Investitionen 
in öffentliche Güter, weil die Legitimität 
des Steuersystems untergraben wird. Nur 
ein Steuersystem in dem gerade Beziehe-
rInnen von arbeitsfreien Vermögensein-

Kasten 2: 
Steuertricksereien von Unternehmen in  
Entwicklungsländern

Eine schöne Zusammenstellung von Steuertricksereien transnationaler Unternehmen 
macht Liebert (2004) in ihrer Studie für WEED. Hier ein Auszug:

Nigeria. »Die US-amerikanische Ölfirma Halliburton soll mit Hilfe von Schmiergeldern 
versucht haben, die Zahlung seiner Steuerschulden in Nigeria zu umgehen. 5 Mio. US-
$ Steuern soll der Konzern, dessen früherer Chef der US-Vizepräsident Dick Cheney 
war, im Jahr 2003 in Nigeria hinterzogen haben. Dies war ans Licht gekommen, weil 
das Unternehmen die gar nicht gezahlten Steuern trotzdem in den USA bei den dorti-
gen Finanzbehörden als steuermindernd geltend machen wollte (All Africa, 28.5.2003, 
Alexander’s Gas & Oil Connections 13.6.2003). 

Vietnam. In Vietnam haben die Steuerbehörden jüngst Transferpreise zu untersuchen 
begonnen. Der Regierung war aufgefallen, dass zwei Drittel aller multinationalen Kon-
zerne noch viele Jahre, nachdem sie in Vietnam investierten, Verluste meldeten. Doch 
trotz der Verluste seien dieselben Konzerne finanzkräftig genug gewesen, um ihre 
Investitionen aufzustocken. »Wir haben gute Gründe zu der Annahme, dass zumin-
dest einige von ihnen die Transferpreismethode genutzt haben, um Steuern zu hinter-
ziehen«, sagte der Leiter der für ausländische Investoren zuständigen Steuerbehörde 
in Ho-Chi-Minh-Stadt, Phan Hien Minh (Saigon Times, 21.8.2003). Ein neues Gesetz, 
das die Abgleichung firmeninterner Verrechnungspreise mit Marktpreisen vorsieht, ist 
2004 in Kraft getreten. 

China. Chinesische Statistiken belegen, dass ausgerechnet die winzigen Virgin Islands 
eines der wichtigsten Herkunftsländer von Direktinvestitionen in China zu sein schei-
nen. Dahinter steht eine massive Kapitalflucht aus Hongkong und auch von den 
neuen superreichen Unternehmern in China. Diese legen ihr Kapital in Steuerparadie-
sen an und reinvestieren von da aus in China. Mit Hilfe von Transferpreisen wird dann 
der erzielte Gewinn wieder in die Steueroase verschoben – den chinesischen Steuerbe-
hörden werden anhaltende Verluste gemeldet (Tax Justice Network, Newsletter, Sept. 
2003)«. 
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Steueroasen und das Bankgeheimnis be-
günstigen außerdem in verschiedener 
Weise die Korruption, die vielen Ent-
wicklungsländern besonders zu schaf-
fen macht. Steueroasen bieten korrup-
ten Regierungen und BeamtInnen siche-
re Häfen für ihre fragwürdigen Einkünf-
te. Gelder aus Bestechung und systema-
tischem Missbrauch staatlicher Macht 
etwa durch Diktatoren können so ins 
Ausland geschaffen werden. Auch nach 
einem Regierungswechsel kann das ge-
raubte Vermögen nur schwer zurückge-
holt werden. Denn der Weg des Geldes 
ist oft nicht mehr nachzuvollziehen. Kon-
zerne nutzen auch die Steueroasen zur 
Verwaltung ihrer schwarzen Kassen, mit 
denen sie u.a. Bestechungsgelder zahlen. 
Besonders gut dokumentiert wurde dies 
im Falle des französischen TotalFinaElf-
Skandals, bei dem Milliardenbeträge im 
Rahmen des Ölgeschäfts in die Kassen 
undemokratischer Regime in Afrika flos-
sen (Joly 2003). Insofern sind die vor al-
lem von den Industrieländern zu verant-
wortenden Strukturen der internationa-
len Finanzmärkte mitverantwortlich für 
die – meist als internes Problem der Ent-

wicklungsländer angesehene – Korrupti-
on.

Umgekehrt ist Steuerflucht und Steu-
ervermeidung nicht nur auf die Existenz 
von Steueroasen und ausländischen Fi-
nanzplätzen zurück zu führen. Gut orga-
nisierte und entschlossene Steuerbehör-
den haben auch im Inland viele Möglich-
keiten, um Steuerflucht ins Ausland auf 
die Schliche zu kommen. Allerdings gibt 
es sowohl in Industrie- als auch in Ent-
wicklungsländern Zweifel an dieser Ent-
schlossenheit. Entwicklungsländer haben 
oft nur schwach ausgestattete Steuerbe-
hörden. Der Verzicht auf die Verfolgung 
von Steuerflucht bildet regelmäßig ein 
Geflecht mit anderen Formen der Begüns-
tigung der jeweiligen Eliten.15 So sieht der 
indische Ökonomieprofessor Arun Ku-
mar die ausufernde Steuerflucht und in-
ternationale Steuervermeidung in Indien 
vor allem als ein Symptom korrupter, an 
den Interessen eines relativ kleinen Kli-
entels orientierten politischen Elite an. 
Steuerflucht ist für ihn nur ein Baustein 
im Wachstum der informellen Ökonomie 
insgesamt (Kumar 2004).

kommen zur Kasse gebeten werden, kann 
letztlich Legitimität beanspruchen.

Andere Fans des Steuersenkungswett-
laufs behaupten, niedrige Steuersätze ge-
rade auf Kapital würden die Steuerein-
nahmen erhöhen, weil die Bereitschaft zur 
ehrlichen Steuerzahlung steige, weil Ka-
pital aus dem Ausland wieder ins Inland 
transferiert werde, und weil der Anreiz 
weitere Einkommen zu erzielen wächst. 
Leider geht diese schöne Rechnung in der 
Praxis oft nicht auf. So brachte die rot-

grüne Steuerreform 2000 statt erwarteter 
Selbstfinanzierungseffekte riesige Steu-
erausfälle. Hinzu kommt, dass ein gro-
ßer Teil der wundersamen Selbstfinanzie-
rungswirkungen verpufft, wenn im Rah-
men des laufenden Steuersenkungswett-
laufs auch das Ausland nachzieht. Genau 
in dieser Spirale befinden sich Entwick-
lungs- wie Industrieländer. Letztlich ver-
lieren dabei alle.

3.5 Korruption und Steuervollzug im Interesse der 
KapitalbesitzerInnen

15 Ein aktuelles Beispiel für ein solches Vorgehen ist der 
von Roland Koch in Hessen angeordnete Verzicht 
auf die strafrechtliche Verfolgung von überführten 
Steuerflüchtlingen in großem Stil.

3.6 Die Folgen für Entwicklungsländer

Leider ist es nicht möglich, genauer ab-
zuschätzen wie groß die Steuerausfälle 
für Entwicklungsländer sind. Schuld da-
ran ist unter anderem das Bankgeheim-
nis und die Intransparenz des interna-
tionalen Finanzsystems wirtschaftlibera-
ler Prägung. Im Jahre 2000 legte die in-
ternationale Entwicklungsorganisation 
Oxfam eine vielzitierte Studie vor: »Tax 
Havens – Releasing the hidden billions 
for poverty eradication«. Sie diskutiert 
die negativen Effekte von Steueroasen 
für Entwicklungsländer, macht Alterna-

tivvorschläge und schätzt auch die Steu-
erverluste. Laut Oxfam gehen Entwick-
lungsländern jährlich 50 Mrd. US-$ ver-
loren, davon 35 Mrd. US-$ durch ent-
gangene Gewinnsteuern von multinatio-
nalen Unternehmen, 15 Mrd. US-$ durch 
entgangene Einkommensteuern auf Ka-
pitaleinkünfte vermögender Privatperso-
nen. Selbst wenn es sich laut Oxfam um 

Steueroasen bieten korrupten
Regierungen und BeamtInnen 
sichere Häfen für ihre fragwür-
digen Einkünfte.
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eine sehr konservative Schätzung han-
delt, so ist auch diese Zahl mit einiger 
Vorsicht zu genießen. Erstens, sind viele 
der notwendigen Daten zur Abschätzung 
des Steuerverlusts in den Entwicklungs-
ländern genauso wenig erhältlich wie in 
den Industrieländern. Zweitens, werden 
selbst die erhältlichen Daten nicht ausrei-
chend aufbereitet. Ein gutes Beispiel ist 
nicht nur die Unzulänglichkeit der deut-
schen Steuerstatistik, die nicht einmal 
eine Unterscheidung zwischen Unter-
nehmens- und Privateinkünften erlaubt, 
sondern auch das aktuelle Programm 
des IWF zur Erfassung von Finanzda-
ten der Steueroasen. Steuerlich relevante 
Daten, die gerade aus entwicklungsöko-
nomischer Sicht interessant wären, wer-
den nicht aufbereitet (IWF 2003). Er-
staunlich, denn Daten über die Herkunft 
von in Steueroasen verwalteten Vermö-
gen wären zur Bewahrung der Stabilität 
des internationalen Finanzsystems, dem 
Gründungsauftrag des IWF, nützliche In-
formationen. Drittens, sind gerade viele 
der ärmsten Entwicklungsländer kaum in 
der Lage, Einkommen von Privatperso-
nen und Unternehmen effektiv zu erfas-
sen. Ihre öffentlichen Haushalte hängen 
stärker von Zöllen, Konsumsteuern und 
Entwicklungshilfe ab. Sie sind insofern 
nicht direkt von Steuerflucht und Steuer-
vermeidung betroffen. Ganz anders sieht 

es dagegen in den Schwellen- und Trans-
formationsländern aus.16 Hier existieren 
in der Regel funktionierende Einkom-
men- und Körperschaftsteuersysteme mit 
relevanten Steuersätzen (Grafik 1). Un-
ter dem Druck des Steuerwettbewerbs 
wird es ihnen schwer fallen, ein wirklich 
progressives Steuersystem aufzubauen.17 
Progressivität im Steuersystem ist jedoch 
eine wichtige Legitimationsbasis für So-
zialstaatlichkeit und öffentliche Leistun-
gen. Daher ist die internationale Ausei-
nandersetzung um die Besteuerung von 
Konzernen und Vermögenden ein Hebel 
für die Frage, ob sich mittelfristig eher 
Sozialstaatlichkeit oder ein Kapitalismus 
angelsächsischer Prägung globalisieren 
wird. 

Die nach der Oxfam-Schätzung feh-
lenden 50 Mrd. US-$ entsprechen der ge-
samten öffentlichen Entwicklungshilfe 
der westlichen Welt. Zum Vergleich: 
Dreizehn Mrd. US-$ über zehn Jahre 
jährlich kostet es, Basisgesundheitsvor-
16 Bemerkenswert ist etwa die Arbeit der Brasiliani-

schen Gewerkschaft der Steuerbeamten (UNAFIS-
CO), die in zahlreichen Publikationen den Zusam-
menhang zwischen illegitimer Auslandsverschul-
dung, Steuersubventionen für Konzerne und der 
Steuerflucht der eigenen Eliten aufgezeigt haben 
(http://www.unafisco.org.br).

17 Dabei kommt es nicht nur auf die im Gesetz festge-
schriebenen Steuersätze (etwa Grafik 1) an, sondern 
auf die von den jeweiligen Einkommensgruppen real 
gezahlten Steuern.

Grafik 1:  
Erhebung der Unternehmensteuer – in Prozent

Quelle: KPMG (2004)
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sorge und Ernährungssicherheit für alle 
Menschen weltweit zu finanzieren. Für 
neun Mrd. US-$ hätten alle Menschen 
sauberes Trinkwasser und für sechs Mrd. 
US-$ eine Grundbildung (UNDP 1997, 
112). Für die betroffenen Länder ist das 
Ausbleiben von Steuergeldern fatal, denn 
ohne ausreichende staatliche Investitio-
nen in öffentliche Güter wie Bildung, Ge-
sundheit, Infrastruktur u.s.w. kann der 
Entwicklungsprozess nicht gelingen. Öf-
fentliche Ausgaben und staatliche Regu-
lierung sind ein zentrales Element aller 
erfolgreichen Entwicklungsländer gewe-
sen, wie auch die jüngsten Beispiele in 
Südost-Asien zeigen. 

Gleichzeitig leiden die öffentlichen 
Haushalte unter der Schuldenlast durch 
die hohe Auslandsverschuldung. Die Ent-
wicklungsländer sind also zwischen Ver-
schuldung und Einnahmeschwäche re-
gelrecht in die Zange genommen. Schon 
seit langem wird von ihnen gefordert, sie 
sollten vor allem ihre eigenen Ressourcen 
zur Entwicklung mobilisieren. Nicht zu-
letzt Steueroasen und Steuerkonkurrenz 
hindern sie daran.

Diese Kapitalflucht trifft die betroffe-
nen Entwicklungsländer doppelt. Zum 
einen wird durch den Kapitalabfluss die 
Zahlungsbilanz belastet. Diese Mobilität 
von Ersparnissen kann ein wichtiger Fak-
tor im Laufe von Finanzkrisen sein, wie 
etwa 2001/2002 in Argentinien, als es zu 
einem raschen Kapitalabfluss kam. Das 
Fehlen des Sparkapitals erhöht außerdem 
die Abhängigkeit von ausländischen Kre-
ditgeberInnen und InvestorInnen. Daher 

steht Kapitalflucht der heimischen Eliten 
in einem direkten Zusammenhang zur 
Schuldenkrise in den meisten Entwick-
lungsländern. Auch das heimische Ban-
kensystem verliert mit den Ersparnissen 
eine wichtige Einnahmequelle, was letzt-
lich die Versorgung der kleinen und mitt-
leren Unternehmen mit Krediten behin-
dert.

Zum anderen gehen den betroffenen 
Ländern Steuereinnahmen verloren, die 
dringend benötigt werden. Dabei sind 
die Vermögensverlagerungen häufig nur 
in zweiter Linie steuerlich motiviert. 
Wichtiger sind in den meisten Fällen ver-
mutlich ein Misstrauen gegenüber der fi-
nanziellen und politischen Stabilität in 
den Entwicklungsländern. Das steuerli-
che Motiv kommt jedoch hinzu. Ursache 
und Wirkung sind also schwer zu tren-
nen: Die Kapitalflucht verursacht Insta-
bilität in den Entwicklungsländern, und 
ökonomische Instabilität in den Ländern 
ist wiederum eine wichtige Ursache für 
die Kapitalflucht.

Die Steuervermeidungstechniken in-
ternational verflochtener Unternehmen 
führen außerdem zu einem unfairen 
Wettbewerbsvorteil gegenüber lokalen 
Unternehmen. Letztere können naturge-
mäß keine Gewinne in fernen Steueroa-
sen verbuchen und können daher Steuer-
forderungen schwerer ausweichen. Somit 
begünstigt die internationale Steuerver-
meidung die Dominanz multinationaler 
gegenüber lokalen Unternehmen.

Die Intransparenz des internationalen 
Finanzsystems, allen voran das strenge 

Kasten 3: 
Wie die Partido dos Trabalhadores (PT) die Wahlen in 
Rio Grande do Sul verlor

Im brasilianischen Bundesstaat Rio Grande do Sul musste die Arbeiterpartei (PT) ler-
nen, was passieren kann, wenn man die Interessen der Konzerne nicht bedient. Nach 
der Amtsübernahme im südlichsten brasilianischen Staat verweigerte die Regierung 
dem Ford-Konzern die von der Vorgängerregierung versprochenen großzügigen Sub-
ventionen zur Errichtung einer neuen Fabrik. »Immerhin Subventionen in Höhe von 
vier Mrd. Reais (der Real lag während des Vertragsabschlusses bei 0,75 Euro, seit 
Anfang 1999 bei 0,45 Euro), darunter ein Darlehen von 220 Millionen Reais, fünf 
Jahre rückzahlungsfrei, zu einem Drittel der marktüblichen Zinsen und ohne Inflations-
anpassung (je nach Inflationsrate braucht Ford deshalb nur einen Bruchteil zurückzu-
zahlen). Hinzu kamen vierspurige Zufahrtsstraßen, Telefon-, Strom-, Gas- und Was-
serleitungen und der Bau eines neuen Hochseehafens (exklusiv für Ford), Gesamtkos-
ten 230 Millionen Reais. Bis zu 100.000 neue Stellen würden so geschaffen werden, 
begründete die vorherige Regierung diesen Deal. Dabei beschäftigt nicht einmal die 
gesamte Fahrzeugbranche Brasiliens so viele Menschen – und Ford garantierte auch 
gerade einmal 1.500 Jobs« (Missbach 2000). Nach der Streichung der Subventionen 
ging Ford freilich woandershin, in den liberal-konservativ regierten Bundesstaat Bahia. 
Im folgenden Wahlkampf wurde das Thema zum zentralen Punkt der Auseinanderset-
zung. Danach regierten im Bundesstaat Rio Grande do Sul wieder die Konservativen.

Für die betroffenen Länder ist 
das Ausbleiben von Steuergel-
dern fatal, denn ohne ausrei-
chende staatliche Investitionen 
in öffentliche Güter wie Bildung, 
Gesundheit, Infrastruktur u.s.w. 
kann der Entwicklungsprozess 
nicht gelingen.
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Bankgeheimnis in den Steueroasen, för-
dert die Korruption und eine verantwor-
tungslose politische Elite. Sie ermöglicht 
oder erleichtert aber auch illegalen Waf-
fenhandel und andere Formen interna-
tionalisierten Verbrechens, wie etwa 
Frauen- und Drogenhandel oder die Fi-
nanzierung des Terrorismus. Damit füh-
ren die gleichen Strukturen, die Steuer-
flucht und -vermeidung begünstigen, zu 
zentralen Hindernissen im Entwicklungs-
prozess.

Ein Teil der Oasen sind allerdings 
selbst Entwicklungsländer und profitie-
ren so von der internationalen Steuer-
konkurrenz – etwa die karibischen Steu-
eroasen oder Mauritius. Allerdings han-
delt es sich dabei um Kleinststaaten oder 
-territorien. Selbst unter den relativ weni-
gen Menschen, die in den Oasenländern 
leben, kommen die Gewinne vor allem 
einer Minderheit zugute. Die Nachteile 
für Entwicklungsländer durch die inter-
nationale Steuerkonkurrenz überwiegen 
bei weitem die Vorteile für wenige Men-
schen. 

Das Grundproblem aller Oasenländer 
ist, dass sie auf ein sehr unsicheres Pferd 
gesetzt haben. Je größer die Steuerflucht 
wird, desto stärker wird der Druck, die 
Schlupflöcher zu stopfen. Die Länder, die 
sich als Steuerfluchtplatz spezialisiert ha-
ben, werden dann feststellen, dass diese 
Branche nicht zukunftsfähig ist. Der Fi-
nanzsektor existiert in ihrem Land nur, 
weil Geldwäsche und Steuerflucht inter-
national hingenommen werden. Ohne 
dieses Regulierungsdumping wären die 
Finanzplätze in praktisch allen Steu-
eroasen nicht überlebensfähig. Gleich-
zeitig werden Investitionen in Sektoren 
vernachlässigt, die nachhaltig Einkom-
men sichern können. Für die Steueroa-
sen-Länder kann die Strategie leicht zur 
Entwicklungsfalle werden, sobald dem 
Oasen-Spuk international ein Ende be-
reitet wird. Zu befürchten ist, dass diese 
Länder in einigen Jahren oder Jahrzehn-
ten zu echten internationalen Sozialfällen 
werden.

Kasten 4: 
Fallbeispiel Ekuador

Die Suche nach vorteilhaften Steuersätzen durch vermögende Privatpersonen und 
die Unfähigkeit vieler Länder, den Kapitalverkehr zu kontrollieren, kann verheerende 
Folgen haben. Von Mitte bis Ende der 1990er Jahre leitete Ekuador neoliberale Refor-
men ein. Diese umfassten die Dollarisierung der Wirtschaft und die Förderung des 
freien Kapitalverkehrs. Das Ergebnis war massive Kapital- und Steuerflucht. Vier von 
fünf ekuadorianischen Banken machten zwischen 1998 und 1999 Pleite. Ein Betrag in 
Höhe von 15 Prozent des Bruttoinlandsproduktes ging nach Angaben der Ekuadoriani-
schen Zentralbank an ausländische Bankeinlagen und Kredite verloren. Ähnliches pas-
sierte in vielen anderen Entwicklungsländern.

Steueroasenbanken bieten einen schnellen und einfachen Zugang zu den entwickel-
ten Ökonomien des Nordens. Das zeigt, wie eng die Wirtschaftssysteme der Entwick-
lungsländer mit den Bank- und Finanzsystemen des entwickelten Nordens verzahnt 
sind. Der Preis für das »bail out« der Ekuadorianischen Banken wurde aus dem Sozi-
aletat aufgebracht. Er fiel 1999 von 36 Prozent auf 29 Prozent des Staatshaushaltes, 
während die Schuldendienstquote für Auslandsschulden auf fast 50 Prozent des Haus-
halts anstieg. Die Zahl der Menschen unter der Armutsgrenze – mit einem Tagesein-
kommen von weniger als zwei US-$ – hat sich dagegen nach Angaben der Zentral-
bank von 1995 bis 1999 fast verdoppelt. (Quelle: Friedrich-Ebert-Stiftung 2003, S. 10; 
Übersetzung durch den Autor)
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Im Vergleich zu den Problemen sind die 
bisherigen Maßnahmen zur Bekämpfung 
von Steuerflucht und Steuerwettbewerb 
völlig unzureichend. Zwar sind in vie-
len Nationalstaaten die Handlungsspiel-
räume gegen Steuerflucht und Steuerver-
meidung noch nicht ausgeschöpft, offen-
sichtlich ist jedoch, dass diese Probleme 
nur durch internationale Kooperation zu 
lösen sind. Leider sind die bisherigen Er-
folge bescheiden.

Die konkretesten Ergebnisse wurden 
bisher im Rahmen der OECD-Initiative 
gegen schädliche Steuerpraktiken18 und 
der EU-Direktive zu Zinsen und Erspar-
nissen erzielt. Beide Maßnahmen haben 
gemeinsam, dass sie aus steuertechni-
schen Gründen ungeeignet sind, um Steu-
erflucht effektiv zu bekämpfen (Giegold 
2004). Außerdem werden die Interessen 
von Entwicklungsländern in den beiden 
Prozessen kaum berücksichtigt. In bei-
den Institutionen sind Entwicklungslän-
der gar nicht vertreten bzw. in der OECD 
sind mit Mexiko und der Türkei nur zwei 
Schwellenländer sowie vier Transforma-
tionsländer mit von der Partie. 

Im Rahmen der EU-Direktive werden 
die EU-Mitgliedsländer im Bereich von 
Zinseinkommen an Privatpersonen steu-
erliche Informationen austauschen oder 
eine Quellensteuer erheben. Diese Maß-
nahme gilt auch für eine Reihe von Steu-
eroasen, darunter die Schweiz und die 
Kanalinseln. Sie greift jedoch nur für die 
Privatpersonen von EU-Mitgliedsländern 
und ist auch für diese leicht zu umgehen. 
Dagegen können die Finanzbehörden 
aus Entwicklungsländern nicht auf steu-
erliche Informationen hoffen. So wird 
Deutschland in Kürze steuerliche Infor-
mationen mit den anderen EU-Mitglieds-
ländern austauschen, jedoch wesent-
lich ärmeren Entwicklungsländern diese 
Daten vorenthalten. Die Schweiz wird 
auf bestimmte Zinseinkommen eine zu-
nächst 15prozentige Quellensteuer erhe-
ben, die innerhalb von sieben Jahren auf 
35 Prozent ansteigt. Davon erhalten EU-
Finanzämter jeweils 75 Prozent der Steu-
ereinnahmen, die von ihren Staatsbür-
gern entrichtet werden. Entwicklungs-

länder werden auch hier leer ausgehen.19 
Sie erhalten also weder automatisch steu-
erliche Informationen noch Quellensteu-
erzahlungen.

Bei der OECD sieht es nicht viel bes-
ser aus. Im Rahmen der OECD-Initiati-
ve zu »schädlichen Steuerpraktiken« ha-
ben die meisten Steueroasen versprochen 
auf Einzelanfragen hin, steuerliche Infor-
mationen mit den Finanzbehörden der 
OECD-Mitgliedsländer auszutauschen. 
Diese Zusage gilt grundsätzlich für Pri-
vatpersonen und Unternehmen sowie alle 
Steuerarten. Allerdings ist sie daran ge-
bunden, dass auch OECD-Mitgliedslän-
der wie die Schweiz, Luxemburg oder die 
USA bereit sind, ihr steuerliches Bankge-
heimnis zu lockern. Danach sieht es aber 
bislang nicht aus, weil die OECD bislang 
aus politischen Gründen üble Steuerprak-
tiken dieser Länder nicht erfasst hat.

Entwicklungsländern wird all dies 
selbst im Falle der Umsetzung wenig nüt-
zen. Zum einen müssen sie, wie auch 
die OECD-Mitgliedsländer, mit den ver-
schiedenen Finanzplätzen bilaterale Ab-
kommen zum steuerlichen Informations-
austausch abschließen. Es ist fraglich, 
ob die Steueroasen dem bei weniger ein-
flussreichen Staaten zustimmen werden. 
Schwerer wiegt, dass der Zugang zu steu-
erlichen Informationen auf Einzelanfrage 
hin schon die Steuerbehörden in Industrie-
ländern überfordert. Dieser Zugang mag 
helfen, um einzelne Steuerstrafsachen 
aufzuklären. Den weitläufigen Sumpf der 
Steuerflucht mit weitverzweigten Firmen- 
und Kontennetzen in 70 Steueroasen und 
den großen Finanzplätzen wird es kaum 
trockenlegen. Für Entwicklungsländer ist 
hier schon aus Gründen des Aufwands 
eher wenig zu erwarten. Für Schwel-
len- und Transformationsländer könnte 
der Zugang jedoch interessanter sein. So 
haben sich die Finanzminister und No-
tenbankgouverneure der G20, darunter 
auch die Schwellenländer Argentinien, 
Brasilien, China, Indien, Indonesien, Me-
xiko, Türkei und Südafrika, selbst zur 
Übernahme des OECD-Musterabkom-
mens für steuerlichen Informationsaus-
tausch eingesetzt. Dies ist auch deshalb 
interessant, weil in der G20 – anders als 
in der EU und der OECD – keine klassi-
schen Steueroasen Mitglied sind.

19 In der Schweiz will eine Koalition von vor allem 
entwicklungspolitischen Organisationen genau das 
ändern. Sie fordern das Ende des Schweizer Bank-
geheimnisses: www.evb.ch und www.swisscoalition.
ch.

18 Die OECD ist der Meinung, dass Steuerwettbe-
werb an sich eine gute Sache ist, lediglich bestimmte 
schädliche Praktiken sollten abgestellt werden. Je-
doch auch der normale Steuerwettbewerb schränkt 
demokratische Freiheiten stark ein. Deshalb bevor-
zuge ich den Begriff »übler Steuerwettbewerb«. 

3.7 Multilaterale Maßnahmen zur Bekämpfung von 
Steuerflucht und Steuervermeidung

Im Rahmen der OECD-Initiative 
gegen schädliche Steuerprak-
tiken und der EU-Direktive zu 
Zinsen und Ersparnissen wurden 
bisher die konkretesten Ergeb-
nisse erzielt. Die Interessen von 
Entwicklungsländern wurden in 
den beiden Prozessen kaum be-
rücksichtigt.
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Bei aller Unerfreulichkeit des Themas gibt 
es doch eine gute Nachricht: Bei kaum ei-
nem entwicklungspolitischen Thema, das 
die Strukturen des Weltwirtschaftssys-
tems betrifft, sind die grundlegenden In-
teressen zwischen Entwicklungs- und In-
dustrieländern sich so ähnlich. Eigentlich 
sollte dies eine gute Basis sein, um poli-
tisch zumindest mittelfristig etwas bewe-
gen zu können.

In den Industrieländern steht nicht 
weniger auf dem Spiel als der seit dem 
2. Weltkrieg gewachsene Klassenkom-
promiss. Besteuerung wird hier mit der 
andauernden Drohung der Kapitalver-
lagerung beantwortet. In kleinen offe-
nen Ländern – wie den meisten skandi-
navischen – werden Kapitaleinkommen 
inzwischen niedriger besteuert als Ein-
künfte aus Arbeit. Auch die Besteuerung 
hoher Arbeitseinkünfte steht unter Glo-
balisierungsdruck. Damit wird es un-

möglich die GewinnerInnen der Globali-
sierung angemessen zu besteuern und die 
VerliererInnen, vorwiegend geringer qua-
lifizierte ArbeitnehmerInnen zu entschä-
digen. Der Ausbreitung privaten Reich-
tums entspricht die Ausbreitung öffentli-
cher und privater Armut. Diese Entwick-
lung enthält enormen politischen Spreng-
stoff und Gefahren. Eine Zunahme von 
Rechtsextremismus und nationaler Ab-
schottung ist genauso möglich, wie eine 
produktive Wendung zur Internationali-
sierung sozialer Rechte und Regulierun-
gen.

In den Entwicklungsländern steht 
ebenfalls viel auf dem Spiel. Es geht mit 
öffentlichen Einnahmen und einer kor-
ruptionsarmen Verwaltung nicht nur 
um wichtige Voraussetzungen für Ent-
wicklung. Es geht mit dem stärkeren Zu-
griff auf eigene Steuereinnahmen auch 
um eine stärkere politische und ökono-
mische Unabhängigkeit von häufig all zu 
eigennützig handelnden Geld- und Kapi-

Während sich Weltbank und IWF bis-
her nicht nennenswert gegen Steuerflucht 
und Steuerwettbewerb engagiert haben, 
gibt es innerhalb der UN interessante 
Entwicklungen. Schon vor und während 
der Monterrey-Konferenz zu »Financing 
for Development« im März 2002 in Me-
xiko wurde das Thema Steuerflucht und 
Steuerwettbewerb diskutiert (Zedillo-Re-
port 2002, in schwächeren Formulierun-
gen im Monterrey Consensus 2002). In 
Bezug auf Steuern war das konkreteste 
Ergebnis, dass eine UN-Expertengrup-
pe zu Steuern von einem gelegentlich 
tagenden Gremium zu einer regelmäßi-
gen Arbeitsgruppe aufgewertet wurde 
(»Committee of Experts on Internation-
al Cooperation in Tax Matters«).20 Aller-
dings sind die Diskussionsergebnisse die-
ser Gruppe von Experten nicht Teil des 
formellen Regierungsverhandlungspro-
zesses bei der UN.

Aktuell haben die Präsidenten von 
Brasilien, Chile, Frankreich und Spanien 
im Vorfeld der UN-Konferenz zum Stand 
der Erreichung der Millennium-Entwick-
lungsziele im September 2005 einen Be-
richt zur technischen Machbarkeit inno-
vativer Finanzinstrumente für Entwick-
lung vorgelegt. Dieser Bericht ist ebenso 
Bestandteil des UN-Nachfolgeprozesses 
der Konferenz »Financing for Develop-
ment «.

Die Quadripartite group (2004) stellt 
fest: »Tax evasion is a phenomenon of 
great magnitude that impairs fiscal rev-
enues of governments and is especially 
detrimental to the domestic efforts to in-
crease tax revenue in developing coun-
tries. Yet rebuilding these countries’ tax 
bases is essential to their efforts to finance 
their fight against poverty, improve social 
expenditure, support economic develop-
ment activities and increase productivity 
levels. […] The amount that annually es-
capes from countries’ tax bases exceeds 
by far the resources needed to finance the 
Millennium Development Goals«. Bei 
der Konferenz »World leaders for the 
action against hunger and poverty«, die 
auf Initiative Brasiliens am 20. Septem-
ber 2004 in New York stattfand, wurde 
eine Erklärung verabschiedet, in der 111 
Staaten erklären, die Ergebnisse dieses 
Berichtes ernsthaft zu prüfen.

Mit diesen Entwicklungen ist die UN 
zu einem wichtigen Ort für die Ausein-
andersetzung um Steuerflucht und Steu-
erkonkurrenz geworden. Die UN sollte 
in diesen Fragen schon deshalb eine stär-
kere Rolle bekommen, weil hier die In-
teressen der Entwicklungsländer stärker 
Gehör finden können. Allerdings sind in 
absehbarer Zeit keine bindenden Verein-
barungen zu erwarten. Daher bleibt der 
Druck von Seiten der OECD, EU und der 
G20 weiterhin wichtig.

20 Resolution 2004/69 of 11 November 2004 (see doc. 
E/2004/L.60), the Economic and Social Council.

3.8 Perspektiven für eine Welt ohne Steueroasen und 
üblen Steuerwettbewerb
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vielen staatlichen Geldgebern.

Angesichts der hohen politischen Bri-
sanz des Themas und der mächtigen 
Günstlinge der Steuerflucht und des üb-
len Steuerwettbewerbs besteht die gro-
ße Gefahr »symbolischer Politik«. Die 
viel zu kurz greifenden Maßnahmen von 
OECD und EU sind hierfür ein gutes Bei-
spiel. Statt wirksame Maßnahmen zu 
beschließen, wird mittels unwirksamer 
Maßnahmen für eine (Politiker)Zeit die 
Öffentlichkeit beruhigt. Deshalb gilt es 
die Maßstäbe für die notwendigen Ge-
genmaßnahmen sachgerecht anzulegen. 
Das bedeutet mindestens:

• Es genügt nicht Steuerflucht bei einzel-
nen Einkommensarten in den Blick zu 
nehmen (Bsp. EU-Zinsrichtlinie). Da 
Kapitaleinkommen leicht verschiedene 
Formen annehmen können, muss die 
ganze Bandbreite der Steuerflucht und 
des Steuerwettbewerbs in den Blick 
genommen werden. Insbesondere darf 
nicht, wie bei den Maßnahmen der 
EU, der »reguläre« Steuerwettbewerb 
im Unternehmensbereiche ausgeklam-
mert werden.

• Maßnahmen müssen alle Finanzplätze 
einbeziehen und dürfen nicht auf die 
so genannten Steueroasen beschränkt 
werden. In ihrer schädlichen steuerli-
chen Wirkung unterscheiden sich vom 
Prinzip die Kaiman Inseln, Luxemburg 
und die Schweiz nur wenig von New 
York, London oder Frankfurt. Die Oa-
senangebote in den vorgeblich ordent-
lichen Finanzplätzen der Welt dürfen 
nicht wie im Rahmen der OECD-Ini-
tiative tabuisiert werden. Das gesamte 
internationale Finanzsystem ist in den 
Blick zu nehmen.

• Schließlich muss der Fluss steuerlicher 
und unternehmensbezogener Informa-
tionen automatisch und unkompliziert 
erfolgen. Ein Informationsaustausch 
auf Ersuchen, wie ihn die OECD vor-
sieht, ist in der Praxis zu aufwändig. 
Es ist daher »window dressing« statt 
Problemlösung.

Wie könnte eine Lösung aussehen, 
die diesen Anforderungen entspricht? 
Um die Steuerflucht privater Vermögen-
der zu stoppen, braucht es Transparenz 
durch den automatischen Informations-
austausch zwischen den Steuerbehörden 
in den Heimatländern der Geldanleger-
Innen und den internationalen Finanz-
plätzen. Dieser Austausch muss automa-
tisch erfolgen, um für den Fiskus prakti-

kabel zu sein. Übermittelt werden müs-
sen dabei alle Arten von Kapitaleinkünf-
ten, inklusive den Erträgen durch die Be-
teiligung an Unternehmen im Ausland.

Im Bereich der Steuervermeidung von 
Unternehmen gibt es zwei verschiedene 
Lösungsansätze: 

• Die konsequente grenzüberschreiten-
de Anwendung des Wohnsitzlandprin-
zips,

• die internationale Harmonisierung der 
Bemessungsgrundlagen (z.B. durch 
eine einheitsmäßige Besteuerung – 
unitary taxation) gemeinsam mit einer 
Einführung von Mindeststeuersätzen 
(Quellenprinzip).

Die Harmonisierung der Bemessungs-
grundslage ohne eine Annäherung der 
Steuersätze ist dagegen gerade für Ent-
wicklungsländer keine Lösung. Der Wett-
bewerb um die Steuersätze würde mit ge-
steigerter Härte weitergehen. Es ist zu er-
warten, dass die meisten Entwicklungs-
länder angesichts des scharfen Wettbe-
werbs um Investitionen weiterhin auf 
eine Besteuerung von Gewinnen verzich-
ten würden. 

Aus entwicklungspolitischer Sicht ist 
die einfache Umsetzung in der Steuerver-
waltung besonders wichtig. Hier weist 
das Modell der Unitary Taxation Vorzü-
ge auf (siehe hierzu auch den Beitrag von 
Nicola Liebert). 

Solange eine internationale Lösung 
des Problems nicht in greifbarer Nähe ist, 
bieten sich für Entwicklungsländer im 
Bereich der Unternehmensteuern bei den 
großen Fischen schärfere Kontrollen an. 
Im Bereich der Steuerflucht durch vermö-
gende Privatpersonen wären Kapitalver-
kehrskontrollen ein interessantes Mittel, 
das auch gegen Finanzkrisen vorbeugend 
wirken könnte.

Klar ist, dass die Summe dieser Maß-
nahmen das Geschäft der klassischen 
Steueroasen, darunter zahlreiche Insel-
staaten, stark einschränken würde. Sie 
sind als Finanzplätze nur attraktiv, weil 
sie bei der Umgehung von Regeln dien-
lich sind. Einige von ihnen sind arme 
Entwicklungsländer. Sie benötigen inter-
nationale Konversionshilfe.

Internationale Maßnahmen gegen Steu-
erflucht und Steuervermeidung schränken 
die nationale Eigenständigkeit der Politik 
ein. Gerade gegenüber neuen internatio-
nalen Strukturen gibt es in Entwicklungs-
ländern und deren Zivilgesellschaft star-
ke Vorbehalte. Das ist verständlich, wenn 
man in Betracht zieht, wie oft von inter-
nationalen Organisationen wie IWF und 

Aus entwicklungspolitischer 
Sicht ist die einfache Umset-
zung in der Steuerverwaltung 
besonders wichtig. Hier weißt 
das Modell der Unitary Taxation 
Vorzüge auf.
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in den Entwicklungsländern missach-
tet wurden. Im Bereich der Besteuerung 
von Kapitaleinkommen bedeutet interna-
tionale Kooperation jedoch faktisch kei-
ne Einschränkung staatlicher Souveräni-
tät. Die Spielräume der Nationalstaaten 
sind bereits so weit eingeschränkt, dass 
verstärkte internationale Kooperation in 
der Summe die Handlungsmöglichkeiten 
erhöht statt zu senken. Bei der Bildung 
neuer internationaler Institutionen, wie 
etwa die von Oxfam (2000) geforderte 
Internationale Steuerorganisation, müs-
sen aber die Interessen der Entwicklungs-
länder berücksichtigt werden.

Der ideale Ort für die Regelung inter-
nationaler Fragen ist die UN. Da aber in 
ihr auch diverse Steueroasenländer ver-
treten sind, scheint es unwahrscheinlich, 
dass innerhalb des derzeitigen UN-Sys-
tems wirksame Maßnahmen beschlossen 
werden. Daher sollte die UN im Rahmen 
der Bemühungen um Entwicklungsfinan-
zierung Steuerfragen viel stärker aufgrei-
fen als bisher. Für den Beschluss konkre-
ter Maßnahmen braucht es jedoch an-
dere Orte. Das gleiche Problem existiert 
auch innerhalb der EU und der OECD. 
Auch hier haben Luxemburg und die 
Schweiz, gemeinsam mit einigen weiteren 
Nutznießern des Bankgeheimnisses, bis-
lang maßgeblich dazu beigetragen, dass 
wirksame Maßnahmen beschlossen wur-
den. Daher scheint es an der Zeit, dass 
sich die geschädigten Länder zusammen-
schließen und plurilaterale Maßnahmen 
gegen Steuerflucht und üblen Steuerwett-
bewerb koordinieren. 

Die Verantwortung der deutschen 
Bundesregierung liegt dabei darin, ent-
schlossen zu diesem Prozess beizutra-
gen. Wenn ein soziales Steuersystem in 
Zukunft möglich sein soll, so braucht es 
eine entschlossene fiskalische Außenpoli-
tik, die darauf zielt, dem internationalen 
Steuerdumping ein Ende zu bereiten.

Dabei darf man sich keine Illusionen 
machen. Bei den wirtschaftsliberal ori-
entierten Parteien und Interessensgrup-
pen bis in die Sozialdemokratie hinein, 
gibt es eine klammheimliche Freude 
über die steuerlichen Sachzwänge. Der 
»Reform«druck auf den Sozialstaat wird 
von großen Teilen der Elite in den Indus-
trieländern gewollt. Anders ist es kaum 
verständlich, warum es überhaupt zu 
einem internationalen Finanzsystem mit 
solch weitgehenden – durchaus absehba-
ren – fiskalischen Folgen kommen konn-
te und warum bislang keine wirksamen 
Gegenmaßnahmen beschlossen wurden. 
Allerdings ist die politische Elite keines-
wegs einig. In Wirtschaft, Verwaltung 

und Politik gibt es wichtige Kräfte, die 
das Prinzip der Sozialstaatlichkeit und 
seiner solidarischen Finanzierung durch-
aus erhalten wollen. Allerdings werden 
sie nur unter starkem öffentlichen Druck 
eine Chance haben, sich mittelfristig wie-
der gegen den wirtschaftliberalen Main-
stream durchzusetzen.

Dabei ist das Steuerthema auf den 
ersten Blick kein klassisches Mobili-
sierungsthema. Viele Fragen sind tech-
nisch und kompliziert. Die meisten Bür-
gerInnen verfügen nicht einmal über ein 
Grundwissen. Außerdem zahlt niemand 
gerne Steuern. Allerdings ändern sich die 
Zeiten. Beim vodafone-Skandal und den 
milliardenschweren Steuergeschenken 
für Konzerne im Zuge der Steuerreform 
2000 wurde deutlich, dass die Sensibilität 
für Steuerungerechtigkeiten stark gestie-
gen ist. Die Aufgabe der globalisierungs-
kritischen Bewegung ist es Steuerfragen 
von einem Expertenthema zu einem The-
ma mit Personen (Steuerflüchtlingen), 
Marken (besonders dreister Unterneh-
men) und Verlierern (Privatisierungen, 
Kürzungen, u.s.w.) zu machen. Beson-
ders im Zusammenhang mit der Diskus-
sion um Unternehmensverantwortung 
muss das Steuerthema auf die Tagesord-
nung. Unternehmen dürfen nicht mehr 
behaupten können, sich um Unterneh-
mensverantwortung zu bemühen, ohne 
Transparenz über ihre Steuerzahlungen 
herzustellen. Sicher darf man nicht er-
warten, dass Druck auf die Unternehmen 
schärfere Gesetze ersetzen könnte. Aber 
der Druck auf die Unternehmen kann In-
teresse am Thema wecken und erleich-
tern, gesetzliche Maßnahmen durchsetz-
bar zu machen.

Eine besondere Chance ist in diesem 
Zusammenhang die für September 2005 
geplante UN-Konferenz zu den Milleni-
um-Development-Goals. Die Schäden 
der Steuerflucht in Entwicklungsländern 
sind ein wichtiges Argument in der Aus-
einandersetzung um die Regulierung des 
internationalen Finanzsystems.

Das internationale Netzwerk Steuer-
gerechtigkeit (www.taxjustice.net) führt 
daher eine international koordinierte 
Kampagne durch, um das Thema Steuer-
flucht und Steuerkonkurrenz prominent 
auf der Tagesordnung der Konferenz zu 
verankern.

Da in der UN auch diverse Steu-
eroasenländer vertreten sind, 
scheint es unwahrscheinlich, 
dass innerhalb des derzeitigen 
UN-Systems wirksame Maß-
nahmen beschlossen werden.
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Dieter Eimermann ist Mitarbeiter im Bundesministerium für Finanzen BMF. Er ist 
Vertreter des BMF in der Arbeitsgruppe »Schädlicher Steuerwettbewerb« des OECD-
Steuerausschusses. In seinem Beitrag stellt er die Arbeit der OECD gegen unfairen 
Steuerwettbewerb dar. Er referiert über die erreichten Ziele und die noch ausstehenden 
Arbeiten. 

4. Aktuelle Initiativen gegen Steuerflucht 
und unfairen Steuerwettbewerb: Die 
Arbeit der OECD 
Dieter Eimermann

4.1 Einleitung

Das Thema »unfairer Steuerwettbewerb« 
ist nicht neu; es ist seit über 40 Jahren 
virulent. Bereits im Jahr 1962 veröffent-
lichte die Bundesregierung einen Bericht 
über Wettbewerbsverzerrungen aufgrund 
des Steuergefälles zwischen den Staaten. 
Allerdings sprach man damals nicht von 
»unfairem Steuerwettbewerb«, sondern 
von »Wettbewerbsverzerrungen«. Dem-
entsprechend waren nicht die Staaten, die 
unfairen Steuerwettbewerb betrieben, die 
Adressaten von Gegenmaßnahmen, son-
dern die Steuerpflichtigen, die das Steu-
ergefälle zu ihrem Vorteil nutzten. Durch 
eine Reihe gesetzgeberischer Maßnah-
men wurde versucht, der Nutzung von 
Niedrigsteuergebieten entgegenzuwirken. 
Heute wissen wir, dass diese Maßnahmen 
relativ wenig bewirkten. Vielmehr breite-

ten sich Steueroasen weiter aus, und das 
Steuervermeidungsgeschäft wurde immer 
attraktiver. Zudem zeigte sich, dass nicht 
nur die klassischen Steueroasen das Steu-
ervermeidungsgeschäft betrieben, son-
dern auch eine Reihe der OECD- und der 
EU-Länder sich Ausländern mit steuerli-
chen Sonderkonditionen anboten. Die Si-
tuation spitzte sich zu, und die Industrie-
staaten befürchteten zunehmende Steu-
erausfälle. Beschleunigt wurde dies in 
den 1970er und 1980er Jahren vor allem 
durch die Globalisierung der Wirtschaft, 
der Liberalisierung des Handels und den 
neuen Informationstechniken. In den 
1990er Jahren stellte sich deshalb erneut 
die Frage nach Gegenmaßnahmen.

4.2 Negative und positive Effekte des Steuerwettbe-
werbs

Die Arbeit der OECD richtet sich nicht 
gegen jeglichen Steuerwettbewerb, son-
dern nur gegen Steuerwettbewerb, der 
»schädlich« oder »unfair« ist. Für die 
OECD hat Steuerwettbewerb durchaus 
positive Effekte, indem er den Staaten 
eine gewisse Disziplin bei der Besteue-
rung auferlegt, d.h. an der Steuerschrau-
be lässt sich nur begrenzt drehen, um 
Haushaltsprobleme zu lösen. Schädlich 
und unfair ist dagegen, wenn sich Staaten 
und Gebiete die Möglichkeiten des freien 
Kapitalverkehr zunutze machen und sich 
Ausländern als sicherer Hafen vor der 
heimischen Besteuerung anbieten. Dies 

hat zu einem regelrechten Wettlauf der 
Steueroasen um Kapitalanlagen aus den 
Industriestaaten geführt. Einseitige Maß-
nahmen nationaler Gesetzgeber können 
hier nur wenig ändern. Andererseits kön-
nen Staaten wie Deutschland keine steu-
erlichen Bedingungen bieten, wie sie sich 
kleine Staaten erlauben können. Man-
che von ihnen können, wenn sie wollen, 
gar ganz auf eine Einkommensbesteue-
rung verzichten. Deshalb ist es notwen-
dig, dass bestimmte Grundsätze fairen 
Verhaltens akzeptiert werden, die verhin-
dern, dass ein Staat die Besteuerungsba-
sis anderer Staaten bedroht.

Die Arbeit der OECD richtet 
sich nicht gegen jeglichen Steu-
erwettbewerb, sondern nur 
gegen Steuerwettbewerb, der 
»schädlich« oder »unfair« ist.
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Die OECD-Initiative ist in den 1990er 
Jahren maßgeblich von Deutschland mit 
angestoßen worden. Das Neue an dieser 
Initiative ist, dass nicht jeder von schädli-
chem Steuerwettbewerb betroffene Staat 
versucht, durch gesetzgeberische Maß-
nahmen bei seinen Steuerpflichtigen an-
zusetzen. Adressaten sind nunmehr die 
Staaten, die schädlichen Steuerwettbe-
werb betreiben. Da von schädlichem 
Steuerwettbewerb viele Staaten nachtei-
lig betroffen sind – insbesondere die In-
dustriestaaten, aber auch Schwellenstaa-
ten – geht es im Rahmen der OECD um 
einen gemeinsamen Ansatz dieser Staaten 
gegen unfairen Steuerwettbewerb. 

1996 forderten die Regierungschefs der 
G7 Staaten die OECD formell auf, sich 
des Problems des unfairen Steuerwettbe-
werbs anzunehmen. Die anschließenden 
Arbeiten mündeten in einen in 1998 ver-
öffentlichten Bericht, der »schädlichen 
Steuerwettbewerb« als globales Problem 
beschreibt und der Maßnahmen zu sei-
ner Eindämmung vorschlägt. Der Bericht 
erörtert im Einzelnen die Folgen schäd-
lichen Steuerwettbewerbs, insbesondere 
die Bedrohung der Steuerbasis der Staa-
ten sowie die Verzerrung von Investi-
tionsentscheidungen. Die Grundfeststel-
lung im OECD Bericht von 1998 ist die 
Unterscheidung zwischen akzeptablem 
und schädlichem (unfairem) Steuerwett-
bewerb.

Gegner der OECD-Arbeit beschul-
digten die OECD wiederholt, ihr Pro-
jekt ziele auf eine Steuerharmonisierung. 

Das ist jedoch weder das Ziel der OECD 
noch wäre ein solches Ziel in der OECD 
konsensfähig. Das OECD-Projekt beruht 
vielmehr auf der Annahme, dass es Sa-
che eines jeden Staates ist, sein Steuersys-
tem nach seinen Bedürfnissen zu gestal-
ten. Allerdings endet diese Freiheit dort, 
wo in das gleiche Recht anderer Staaten 
eingegriffen wird, indem diesen Staaten 
die Durchsetzung ihrer Steuergesetze er-
schwert oder unmöglich gemacht wird. 
Seinerzeit stimmten dem Bericht zwei 
Mitgliedsstaaten nicht zu: die Schweiz 
und Luxemburg. Unabhängig davon be-
mühen sich die anderen Mitgliedsstaaten 
im Rahmen der OECD die zentrale For-
derung des Berichts 1998, also die Ein-
dämmung des schädlichen Steuerwettbe-
werbs, Schritt für Schritt umzusetzen. 

Dieses Programm der OECD ist be-
schränkt auf Einkommen aus geogra-
phisch mobilen Aktivitäten wie bei-
spielsweise Finanz- und Serviceleistun-
gen – also Aktivitäten, die von heute auf 
morgen verlagert werden können. Es 
geht nicht um die ebenfalls viel diskutier-
te Verlagerung von Produktion- und In-
dustrieaktivitäten (sie steht in der Regel 
nicht im Zusammenhang mit Steuerhin-
terziehung). Ebenso blieb als Sonderpro-
blem im grenzüberschreitenden Bereich 
die Zinsbesteuerung ausgeklammert. 
Hier ist auf die Maßnahmen der EU zu 
verweisen.

4.3 Die Initiative der OECD zur Eindämmung des 
schädlichen (unfairen) Steuerwettbewerbs

4.4. Die OECD Definition des schädlichen (unfairen) 
Steuerwettbewerb

Dem OECD-Bericht von 1998 liegt ein 
bestimmtes Verständnis von unfairem 
Steuerwettbewerb zugrunde. Der Be-
richt bezeichnet es als unfair, wenn ein 
Staat ein Umfeld bietet, welches den Bür-
gern anderer Staaten die Steuerhinter-
ziehung und -umgehung erleichtert oder 
erst ermöglicht. Aus dieser abstrakten 
Formulierung leitet die OECD konkre-
te Kriterien ab. Hierbei unterscheidet sie 
zwischen Steueroasen und steuerlichen 
Präferenzregimen. 

4.4.1 Kriterien für die Definition 
einer Steueroase:

a) Eingangskriterium ist, dass es sich um 
einen Staat oder ein Gebiet handelt, 
in dem auf das relevante Einkommen 
keine oder nur geringfügige Steuern 
erhoben werden. Dieses so genannte 
»Gateway« Kriterium allein reicht je-
doch nicht aus, um von schädlichem 
Steuerwettbewerb auszugehen.

b) Zusätzlich muss der betreffende Staat 
oder das Gebiet zu keinem effektiven 
Auskunftsaustausch bereit sein. Ef-
fektiver Auskunftsaustausch benennt 
die Bereitschaft, auf Ersuchen anderer 
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levante Sachverhalte zu erteilen, und 
zwar nicht nur in einem Steuerstraf-
verfahren, sondern in jedem Besteue-
rungsverfahren. »Effektiv« bedeutet, 
es müssen auch Bankauskünfte und 
Informationen über die Eigentumsver-
hältnisse an juristischen Personen und 
anderen Rechtsträgern zur Verfügung 
gestellt werden. Dementsprechend 
soll sich ein Staat nicht darauf beru-
fen können, dass ihm sein nationales 
Recht den Zugang zu Informationen 
verwehrt. Gegebenenfalls muss er sein 
Recht entsprechend ändern. 

 Die OECD verlangt nur die Erteilung 
von Auskünften »auf Ersuchen«. Es 
geht also nicht um die »automatische« 
Auskunftserteilung, wie sie Gegen-
stand der EU-Zinsrichtlinie ist. Effek-
tiver Auskunftsaustausch im Sinne der 
OECD heißt daher nicht, dass Staat A 
eine automatische Mitteilung machen 
müsste, wenn ein Ausländer dort ein 
Konto eröffnet oder eine Gesellschaft 
gründet. Ein solcher Ansatz wäre in 
der OECD gegenwärtig nicht durch-
setzbar. Dabei darf die Bedeutung des 
Auskunftsaustausches auf Ersuchen 
nicht unterschätzt werden. Allein die 
Möglichkeit, dass Steuerbehörden auf 
Ersuchen Auskünfte erhalten, wirkt 
auf potenzielle Steuerhinterzieher ab-
schreckend. 

c) Drittes Kriterium ist Transparenz. 
Diese ist nur gegeben, wenn ein funk-
tionierender Gesetzesvollzug und eine 
durchsichtige Verwaltungspraxis exis-
tiert. Bei den klassischen Steueroasen 
bedeutet Transparenz vor allem, dass 
Gesellschaften und anderen Rechtsträ-
gern die Pflicht zu Rechnungslegung 

und Bilanzierung auferlegt ist und 
die zugrunde liegenden Unterlagen 
den Behörden zugänglich sind. Nur 
so kann ein effektiver Auskunftsaus-
tausch gewährleistet werden. 

4.4.2 Kriterien für die Definition 
eines Präferenzregimes

Das OECD-Programm bezeichnet als Prä-
ferenzregime schädliche Praktiken, die in 
OECD Mitgliedsstaaten und sonstigen 
Staaten vorzufinden sind. Die Kriterien 
der Schädlichkeit sind ungefähr mit den 
obigen identisch. Allerdings sind die Pro-
bleme anders gelagert. Fehlende Trans-
parenz und mangelnder Auskunftsaus-
tausch spielen innerhalb der Mitglieds-
länder der OECD oder der EU – von Aus-
nahmen abgesehen – eine geringere Rol-
le. Bedeutend ist vielmehr das Problem 
des Abschottens (Ring Fencing). Ein ty-
pisches Beispiel hierfür war bis zum Jahr 
2000 die Vorzugsbesteuerung in den Du-
blin Docks. Irland führte in den 1980er 
Jahren einen Sondersteuersatz von 10 
Prozent für grenzüberschreitende Akti-
vitäten in Sonderzonen (Dublin Docks) 
ein. Während irische Unternehmen den 
normalen Steuersatz (40 Prozent) zahl-
ten, wurden ausländische Investoren mit 
einem günstigeren Steuersatz in die Dub-
lin Docks gelockt. Gesellschaften in den 
Dublin Docks konnten für Kapitalanla-
gen oder für Finanzierungsaufgaben im 
Konzern genutzt werden und die damit 
erzielten (nach Irland verlagerten) Erträ-
ge blieben mit 10 Prozent äußerst niedrig 
besteuert. »Ring Fencing« in Verbindung 
mit einer Vorzugsbesteuerung ist nach 
den OECD-Kriterien Merkmal schädli-
chen Steuerwettbewerbs. 

Das OECD-Programm bezeich-
net als Präferenzregime schäd-
liche Praktiken, die in OECD 
Mitgliedsstaaten und sonstigen 
Staaten vorzufinden sind.

4.5 Ziele der OECD-Initiative und erste Ergebnisse

Die Umsetzung des OECD-Programms 
ist nach wie vor im Gange. Ziel ist es, die 
Staaten zur Beseitigung unfairer Maß-
nahmen zu bewegen. Im Jahr 2000 ver-
öffentlichte die OECD eine Liste, in der 
35 Steueroasen aufgeführt waren. Die 
OECD forderte die betroffenen Staa-
ten und Gebiete auf, in politischen Er-
klärungen die Bereitschaft zu bekunden, 
unfaire Steuerpraktiken zu beenden. Sie 
drohte bei Verweigerung mit der Aufnah-
me in schwarze Listen und mit anderen 
Abwehrmaßnahmen. Die Liste enthielt 
außerdem 47 Präferenzregime in OECD-

Mitgliedsstaaten. Nahezu alle Mitglieds-
staaten waren betroffen. 

Wie der Fortschrittsbericht 2004 zeigt, 
haben seither 33 Steueroasen in öffent-
lich zugänglichen Erklärungen bekannt 
gegeben, mit der OECD zu kooperieren 
und die Grundsätze fairen Verhaltens ak-
zeptieren zu wollen. Eine zweite Oasen-
liste von 2003 benennt jene Staaten, die 
eine Kooperation ablehnen.

Auch bei den OECD-Mitgliedsstaa-
ten konnten positive Ergebnisse erzielt 
werden. Von den 47 Regelungen, die po-
tenziell als schädlich eingestuft wurden, 
sind 18 aufgegeben worden. 14 wurden 
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schädlich ist. 13 wurden endgültig als 
nicht schädlich bewertet. Wenn man das 

addiert, bleiben zwei Regime, die noch 
nicht abschließend bewertet sind: Das 
betrifft die Schweiz und Luxemburg. 

4.6 Fazit: Erreichte Ziele, was bleibt zu tun?

Zu den erreichten Fortschritten gehört, 
dass das Thema des schädlichen Steuer-
wettbewerbs über die OECD hinaus in-
ternational diskutiert wird und auch von 
anderen Foren aufgenommen wird. So 
hat beispielsweise die G20, der eine Reihe 
von Staaten angehören, die nicht Mitglie-
der der OECD sind, in einer Erklärung 
vom 21. November 2004 auf die schädli-
chen Auswirkungen unfairen Steuerwett-
bewerbs auf Entwicklungs- und Schwel-
lenländer hingewiesen.

Es wird zwar auch kritisiert, die 
OECD repräsentiere nur die Industrie-
staaten und könne deshalb nicht bean-
spruchen, ihren Willen international 
durchzusetzen. Andererseits sind Vor-
schläge zur Eindämmung des schädlichen 
Steuerwettbewerbs, die von den Vorstel-
lungen der OECD abweichen, nicht ge-
macht worden. So ist davon auszugehen, 
dass andere Institutionen, beispielswei-

se auch die Vereinten Nationen, zu ähn-
lichen Ergebnissen kommen würden wie 
die OECD. 

Das Hauptproblem besteht derzeit da-
rin, dass wichtige internationale Finanz-
zentren noch nicht zur Kooperation 
mit der OECD bereit sind. Deshalb zö-
gern jene 33 Staaten und Gebiete, die 
die OECD Grundsätze akzeptieren, dies 
auch in zwei- oder mehrseitigen Verträ-
gen festzuschreiben. Diese Staaten ar-
gumentieren wie folgt: Allein schon die 
Erklärung mit der OECD zu kooperie-
ren, habe sich negativ auf ihren Finanz-
platz ausgewirkt und zwar zugunsten je-
ner, die nicht kooperieren. Folglich drän-
gen sie jetzt die OECD, dafür zu sorgen, 
dass sich alle wichtigen Finanzzentren 
der Welt an diesem Prozess beteiligen. Es 
ist deshalb gegenwärtig die dringendste 
Aufgabe, wirklich alle zur Teilnahme am 
OECD-Prozess zu bewegen. 
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Astrid Kraus ist Mitglied im bundesweiten Attac-Koordinierungskreis und arbei-
tet als Steuerberaterin. In ihrem Beitrag diskutiert sie die Vorteile und Grenzen des 
(Wohn)Sitzlandprinzips zur Eindämmung von Steuerflucht und Steuerwettbewerb.

5. Das (Wohn-)Sitzlandprinzip – ein  
effizientes Mittel zur Eindämmung 
legaler Steuerflucht
Astrid Kraus

5.1 Einführung

Im Zuge fortschreitender Globalisierung 
und der Zunahme grenzüberschreitender 
Tätigkeiten gewinnen Fälle an Bedeutung, 
bei denen die Einkunftsquelle nicht in 
dem Staat liegt, in dem der Einkunftsbe-
zieher ansässig ist. Ohne zwischenstaat-
liche Regelungen kann es dazu kommen, 
dass verschiedene Staaten nach ihren na-
tionalen Steuervorschriften die gleichen 
Einkünfte besteuern. Eine solche Dop-
pelbesteuerung führt zu einer Schlechter-
stellung grenzüberschreitender Aktivitä-
ten im Vergleich zu rein nationalen Akti-
vitäten, die nur einmal besteuert werden. 
Deshalb wird Doppelbesteuerung im in-
ternationalen Bereich durch eine Reihe 

zwischenstaatlicher oder nationaler Re-
gelungen vermieden. Je nach Ausgestal-
tung dieser Regelungen ergeben sich für 
Unternehmen und Privatpersonen Mög-
lichkeiten, ihre steuerliche Belastung 
durch entsprechende Gestaltung grenz-
überschreitender Sachverhalte zu mini-
mieren. Im folgenden Beitrag werden 
die Möglichkeiten und Grenzen der Ein-
schränkung einer solchen legalen Steuer-
flucht durch die strikte Anwendung des 
so genannten »Sitzlandprinzips« erläu-
tert. Nach diesem sollen ausländische 
Einkünfte grundsätzlich im Sitzland21 des 
Empfängers besteuert und die im Aus-
land gezahlte Steuer angerechnet werden.

5.2 Entstehung von Doppelbesteuerung

Die klassischen Merkmale einer grenz-
überschreitenden Doppelbesteuerung 
sind:

• Identität des Besteuerungsobjektes 
(Einkunftsquelle),

• Identität des Besteuerungssubjektes 
(Steuerpflichtiger),

• Vergleichbarkeit der Besteuerung im 
Quellen- und Sitzstaat.

Die meisten Staaten haben zur Vermei-
dung der Doppelbesteuerung im grenz-
überschreitenden Bereich bilaterale Dop-
pelbesteuerungsabkommen (DBA) abge-
schlossen. In den DBA wird geregelt, in 
welchem Staat welche Einkünfte in wel-
chem Maß besteuert werden dürfen und 
wie in dem anderen Staat die Steuer ver-
mieden wird. Daneben enthält auch das 
Steuerrecht der jeweiligen Staaten rein 

nationale Regelungen zur Vermeidung 
von Doppelbesteuerung. Diese finden in 
der Regel aber nur Anwendung, wenn 
keine zwischenstaatlichen Regelungen 
existieren. 

Nur wenn einem Staat unter einem 
DBA das Besteuerungsrecht zugewie-
sen wird, darf dieser Staat die Einkünf-
te besteuern. Die Zuweisung des Besteu-
erungsrechts heißt aber nicht, dass der 
Staat diese Einkünfte auch besteuern 
muss. Es steht dem Staat frei, bestimm-
te Einkünfte nach nationalem Recht er-
mäßigt oder gar nicht zu besteuern. Zum 
Teil finden sich in den DBA für solche 
Fälle entsprechende Regelungen, die si-
cherstellen sollen, dass Einkünfte zumin-

21 Auf den Streit, ob Sitz oder Ort der Geschäftsleitung 
für die Ansässigkeit juristischer Personen entschei-
dend sind, wird hier nicht weiter eingegangen. Es 
wird unterstellt, dass ein Unternehmen mit einem 
Sitz in Land A auch steuerlich ausschließlich in Land 
A ansässig ist. 
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gelten sowohl für natürliche Personen als 
auch juristische Personen, also Kapital-
gesellschaften wie GmbH und AG. 

Beispiele für Doppelbesteuerung: 

Beispiel 1: Natürliche Person
Person A hat ihren Wohnsitz in 

Deutschland, ist aber bei dem Unterneh-
men B in Belgien angestellt und erhält 
von diesem Unternehmen Arbeitsein-
künfte. Quellenstaat ist Belgien, Wohn-
sitzstaat ist Deutschland. Die Steuer-
quelle sind die Arbeitseinkünfte, Steuer-
subjekt ist Person A. Sowohl Belgien als 
auch Deutschland dürfen nach ihren na-
tionalen Vorschriften Person A mit ihren 

Arbeitseinkünften besteuern. Eine ech-
te Doppelbesteuerung kann nur über ein 
DBA vermieden werden.

Beispiel 2: Juristische Person
Die D-AG hat eine Tochtergesellschaft 

in Luxemburg und erhält Zinsen von 
dieser Tochtergesellschaft. Quellenstaat 
ist Luxemburg, Sitzstaat ist Deutschland. 
Die Steuerquelle sind die von der Tochter-
gesellschaft an die D-AG gezahlten Zin-
sen, Steuersubjekt ist die D-AG. Die Zin-
sen werden in Luxemburg erwirtschaftet 
und in D-AG erhalten. Wenn hier beide 
Länder nach nationalem Recht diese Zin-
sen besteuern, kommt es zur Doppelbe-
steuerung.

5.3 Vermeidung von Doppelbesteuerung

In den DBA wird zwischen zwei Metho-
den der Vermeidung von Doppelbesteu-
erung unterschieden: der so genannten 
Freistellungsmethode und der so genann-
ten Anrechnungsmethode. 

Nach der Freistellungsmethode be-
steuert der Quellenstaat die Einkünfte, 
der Sitzstaat stellt die Einkünfte frei. Da-
hinter steht das Konzept der Kapitalim-
portneutralität. Steuersätze werden als 
Wettbewerbsfaktor für Investitionsanrei-
ze gesehen. Quellenländern soll die Mög-
lichkeit eingeräumt werden, mit niedri-
gen Steuersätzen Direktinvestitionen zu 
attrahieren.23 

Die meisten deutschen DBA sehen die 
Anwendung der Freistellungsmethode für 
folgende Einkünfte vor:

• Betriebsstätteneinkünfte

• Einkünfte aus Vermietung

Beispiel 3:
Die D-AG errichtet eine Betriebsstät-

te in der Slowakei. Einkunftsquelle sind 
die Einkünfte der slowakischen Betriebs-

stätte. Rechtlich erzielt jedoch die D-AG 
die Einkünfte, weil die Betriebsstätte ju-
ristisch nicht selbständig ist. Die Slowa-
kei besteuert die Gewinne der Betriebs-
stätte mit 19 Prozent. Im deutschen 
Stammhaus werden die Gewinne nach 
dem DBA Deutschland-Slowakei freige-
stellt. Es bleibt bei der Steuerbelastung 
von 19 Prozent.

Nach der Anrechnungsmethode steht 
das Besteuerungsrecht zunächst dem 
Quellenstaat zu. Der Sitzstaat besteuert 
die Einkünfte nach und rechnet die aus-
ländischen Steuern an. Diese Form der 
Beseitigung der Doppelbesteuerung wird 
auch unter dem Stichwort »Sitzlandprin-
zip« apostrophiert. Der Methode liegt 
das Konzept der Kapitalexportneutrali-
tät zugrunde, d.h. Steuersätze werden als 
Wettbewerbsfaktor ausgeschaltet.

Nach den meisten deutschen DBA fin-
det die Anrechnungsmethode Anwen-
dung für

• Dividenden,

• Zinsen,

• Lizenzen.

Beispiel 4:
Die D-AG hat eine Tochtergesellschaft 

in Mexiko und erhält Zinsen von dieser 
Tochtergesellschaft. Mexiko erhebt eine 
Quellensteuer von 20 Prozent auf die 
Zinszahlungen. Die D-AG muss die Zins-
einnahmen besteuern und kann die mexi-
kanische Quellensteuer bis zur Höhe der 
deutschen Steuer anrechnen.

22 Beispiele für solche Regelungen sind so genannte 
»switch-over-clauses«, oder »subject-to-tax-clau-
ses«. Nach ersteren geht das Besteuerungsrecht – zu-
mindest teilweise – wieder auf Staat A über, wenn 
der Staat B, dem nach DBA das Besteuerungsrecht 
zusteht, die Einkünfte nicht oder nur niedrig be-
steuert. Die zweite Regelung sieht vor, dass Staat A 
das Besteuerungsrecht nur dann nicht verliert, wenn 
Staat B diese Einkünfte auch angemessen besteuert. 

23 Der Einfluss der Steuerhöhe auf die Höhe von 
Direktinvestitionen wird in der Regel überzeichnet 
dargestellt, ein gewisser, eher untergeordneter Ein-
fluss ist aber durchaus vorhanden. Wie hoch der 
tatsächliche Einfluss ist, wird kontrovers diskutiert, 
soll aber nachfolgend nicht weiter ausgeführt wer-
den.
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Deutschland kein DBA abgeschlossen 
hat,24 sieht das deutsche Steuerrecht ein-

seitig die Anrechnungsmethode für be-
stimmte Einkünfte vor.

24 In der Regel sind das »klassische« Steueroasen wie 
Cayman, Niederländische Antillen etc. oder »kom-
munistische« Länder wie Kuba und Nordvietnam.

25 Es muss nicht eine juristische Person sein, gleiches 
gilt auch für natürliche Personen.

26 Vernachlässigt werden soll hier, dass die ausländi-
schen Staaten teilweise Quellensteuer auf die Divi-
denden erheben.

5.4 Steuerflucht durch grenzüberschreitende  
Dividendenausschüttungen

Der in der Praxis häufig für Steuergestal-
tungen eingesetzte Fall ist der Folgen-
de: Eine ausländische niedrig besteuerte 
Kapitalgesellschaft, die mit einer deut-
schen GmbH und AG vergleichbar ist 
wie z.B. eine Ireland Ltd., schüttet Divi-
denden an einen deutschen Steuerpflich-
tigen die D-AG – also eine juristische 
Person,25 aus. Im klassischen Fall wer-
den Bucheinkünfte wie Zinseinnahmen, 
Lizenzeinnahmen etc. in einer auslän-
dischen, niedrig besteuerten Tochterge-
sellschaft der Ireland Ltd. realisiert und 
unterliegen dort der Besteuerung. An-
schließend schüttet die Ireland Ltd. nach 
Deutschland an die D-AG aus. 

Steuerlich passiert jetzt Folgendes: In 
Irland hat die Ireland Ltd. Steuern auf 
ihre Gewinne bezahlt, sie ist also Steuer-
pflichtiger. In Deutschland erhält die D-
AG Dividendeneinkünfte. Deutschland 
hätte nach dem DBA das Recht, die Di-
vidende im Inland zu versteuern. Ein Fall 
echter Doppelbesteuerung liegt hier nicht 
vor, weil Steuersubjekt im Inland und 
Ausland nicht gleich sind.26 Sieht man 
die deutsche Muttergesellschaft D-AG 
und ihre ausländische Tochter Ireland 
Ltd. als wirtschaftliche Einheit, so kann 
man argumentieren, dass wirtschaftlich 

eine Doppelbesteuerung vorliegt. Denn 
die Quelle, die besteuert wird, beruht 
faktisch auf den von der Ireland Ltd. er-
wirtschafteten Gewinnen in Deutschland 
und Irland. So sieht das auch der deut-
sche Fiskus und stellt deshalb die auslän-
dischen Einkünfte zu 95 Prozent frei.27

Beispiel 5:
Die BRD-AG erwägt, sich für die Her-

stellung eines neuartigen Produktes das 
Patent vom Erfinder zu erwerben. Wenn 
sie das Patent nun selbst erwirbt und 
nutzt, kann sie es zu einem geringen Teil 
in Deutschland abschreiben.28 Wenn sie 
es ihre irische Tochter kaufen lässt, kann 
die irische Tochter ihrer deutschen Mut-
tergesellschaft eine Nutzungsgebühr – Li-
zenz – für das Patent berechnen, der über 
der Abschreibung liegt. 
Der Lizenzgewinn un-
terliegt in Irland der 
(niedrigen) Steuer, der 
Aufwand ist in Deutsch-
land von der (höheren) 
Steuer voll absetzbar.

Durch die rein buch-
mäßige Verlagerung von 
Gewinnen kann also ein 
Steuervorteil von 11,4 

Tabelle 1 
Berechnung der Steuerersparnis:

27 Wenn die Dividende aus der D-AG an einen inlän-
dischen Anteilseigner ausgeschüttet wird, unter-
liegt sie dem so gennanten Halbeinkünfteverfahren, 
so dass sich die Steuerersparnis vermindert. Wenn 
die Gewinne allerdings reinvestiert werden oder an 
ausländische Gesellschafter ausgeschüttet werden, 
bleibt es bei der niedrigen Besteuerung.

28 Aus Vereinfachungsgründen wird die Abschreibung 
im Rechenbeispiel vernachlässigt.

mit Lizenzverlagerung ohne Lizenzverlagerung

Gewinne aus Produkten 100,0 100,0

Steuern in D (25%) 25

Steuern in I (12,5%) 12,5

Gewinn nach Steuern (1. Stufe) 87,5 75,0

Ausschüttung nach D 87,5

Steuern in D (25% von 5%) 1,1

Gesamtgewinn 86,4 75,0

Lizenzen Dividenden

BRD AG

Irland Ltd.
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wirtschaftlich etwas ändert.

Die Möglichkeiten zur Gewinnverla-
gerung auf ausländische Tochtergesell-
schaften in Niedrigsteuerländern sind 
nahezu unbegrenzt: Die ausländische 
Tochter kann ebenso gut als Finanzie-

rungsgesellschaft ausgestaltet werden.29 
Spielraum gibt es auch bei Gestaltung der 
Preise für Lieferungen und Leistungen im 
Konzern.

5.5 Wirkung der Sitzlandbesteuerung

Eine konsequente Umstellung auf das 
Sitzlandprinzip erfordert eine vollstän-
dige Besteuerung ausländischer Einkünf-
te. Soweit hiervon Freistellungsregelun-
gen in den DBA betroffen sind, also die 
Freistellung von Betriebsstätteneinkünf-
ten bzw. Einkünften aus nicht bewegli-
chem Vermögen, würde das Änderun-
gen in den DBA erfordern. Diese kön-
nen nur über bilaterale Verhandlungen 
erreicht werden. Zumindest aber für den 
Standardfall der Gewinnverlagerung un-
ter Ausnutzung der Dividendenfreistel-
lung in Deutschland ist eine Abstimmung 
mit dem Ausland nicht nötig. Deutsch-
land kann hier unter entsprechender Än-
derung seiner nationalen Steuergesetzge-
bung ausländische Dividendeneinkünf-
te vollständig besteuern und die im Aus-
land bei der ausschüttenden Kapitalge-
sellschaft bezahlten Steuern anrechnen. 

Die europäische Rechtsprechung, die 
in immer stärkerem Maße die Ausweitung 
nationaler Begünstigungsvorschriften im 

europäischen Raum fordert, macht Ge-
setzesänderungen ohnehin notwendig: Es 
steht zu erwarten, dass Verluste auslän-
discher Kapitalgesellschaften in Deutsch-
land steuerlich geltend gemacht werden 
können. Wenn also Gewinne ausländi-
scher Kapitalgesellschaften nicht korres-
pondierend erfasst werden, kann dies zu 
erheblichen Steuerausfällen führen.

Aus steuersystematischer Sicht sollte 
das Sitzlandprinzip mit der Umstellung 
auf das Anrechnungsverfahren für Aus-
schüttungen aus Kapitalgesellschaften 
an die Anteilseigner einhergehen. Durch 
dieses Verfahren wird der Grundsatz der 
Einmalbesteuerung erfüllt. Faktisch wird 
so der im Ausland erwirtschaftete Ge-
winn einmal auf der Ebene des Anteils-
eigners mit dessen Steuersatz voll ver-
steuert. Wenn der Anteilseigner Steuer-
ausländer ist, kann der deutsche Fiskus 
diese Einmalbesteuerung allerdings nicht 
gewährleisten. Das ist in diesem Fall Auf-
gabe des ausländischen Fiskus.

5.6 Grenzen der Sitzlandbesteuerung

Das wesentliche Problem bei der Anwen-
dung auf das Sitzlandprinzip ist die Ge-
fahr der Sitzverlagerung. 

So banal es klingt: Voraussetzung für 
die Anwendung des Sitzlandes ist, dass 
eine Kapitalgesellschaft ihren Sitz in 
Deutschland hat. Wenn also Deutschland 
ausländische Dividenden – unter Anrech-
nung der von der ausländischen Kapital-
gesellschaft gezahlten Steuern – mit dem 
inländischen Steuersatz besteuert, wäh-
rend andere Staaten die ausländischen 
Dividendenzahlungen freistellen, ist es 
für die Gesellschaft grundsätzlich günsti-
ger, ihren Sitz von Deutschland ins Aus-
land zu verlegen oder die ausländischen 
Töchter an eine andere ausländische Ge-
sellschaft zu verkaufen. Wenn die letzt-
endlichen Anteilseigner nicht in Deutsch-
land sitzen, können die Dividenden so an 
Deutschland vorbei geschleust werden. 
Der deutsche Fiskus geht trotz Umset-
zung des Sitzlandprinzips leer aus.

Allerdings werden Unternehmen ih-
ren Sitz nur verlegen, wenn die erwartete 
Steuerzahlung, die durch die Sitzverlage-
rung ausgelöst wird, geringer ist als die 
zu erwartende Mehrbelastung durch die 
Anwendung des Sitzlandprinzips. Das 
gilt analog für den Verkauf und jedwe-
den anderen Transfer in einen anderen 
Staat. 

Die Veräußerung von Anteilen an ei-
ner in- oder ausländischen Kapitalgesell-
schaft durch eine andere Kapitalgesell-
schaft ist nach derzeit geltender Rechts-
lage zu 95 Prozent steuerfrei. Je nach 
Wert der ausländischen Beteiligung wür-
den sich die Unternehmen überlegen, ob 
sie lieber jetzt 5 Prozent auf den Veräuße-
rungsgewinn bezahlen oder lieber später 
höhere Steuern bei Ausschüttungen. 

29 Die Missbrauchsvorschriften des Außensteuergeset-
zes, insbesondere die so genannte Hinzurechnungs-
besteuerung, die allerdings aus europarechtlicher 
Sicht fraglich ist, setzen hier gewisse Grenzen.

Aus steuersystematischer Sicht 
sollte das Sitzlandprinzip mit 
der Umstellung auf das An-
rechnungsverfahren für Aus-
schüttungen aus Kapitalgesell-
schaften an die Anteilseigner 
einhergehen.
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noch komplizierter: Nach geltendem 
Recht wird der Wegzug wie eine Auflö-
sung des Unternehmens besteuert. Der 
Auflösungsgewinn ergibt sich aus der Dif-
ferenz zwischen dem Wert in den Büchern 
der Anteilseigner und dem tatsächlichen 
Wert der Gesellschaft. Die so genannte 
Wegzugsbesteuerung wird in absehbarer 
Zeit aber wegen des Verstoßes gegen EU-
Recht abgeschafft werden müssen. Was 
an ihre Stelle tritt, ist unklar. Allerdings 
ist man sich auch im deutschen Bundes 
Finanzministerium darüber im Klaren, 
dass ein vollständiger Verzicht auf die 
Besteuerung bei Umzug über die Gren-
ze zu dramatischen Steuerausfällen füh-
ren würde. Nach derzeitigem Recht wür-
de die Wegzugsbesteuerung aber ohnehin 
nicht greifen, denn alle Gewinne, die auf 
Wertzuwächse in Auslandstöchtern zu-
rückzuführen sind, wären ohnehin nur 
zu 5 Prozent steuerpflichtig.30

In der Regel wird es also nach gelten-
dem Recht für Unternehmer günstiger 
sein, seine Auslandstöchter auf eine aus-
ländische Holding zu übertragen und so 
die deutsche Besteuerung zu umgehen. 

Deshalb wären folgende Änderungen 
nötig:

1. Vollständige Besteuerung der Veräu-
ßerungsgewinne aus der Veräußerung 
in- und ausländischer Kapitalgesell-
schaften

 Ein Verkauf von wertvollen, ertrags-
bringenden Auslandsgesellschaften 
würde in der Regel wegen der soforti-
gen hohen Steuerbelastung unterblei-
ben. Es bliebe aber die Möglichkeit, 
den Sitz ins Ausland zu verlegen, um 
so wegen des voraussichtlichen Weg-
falls der Wegzugsbesteuerung zu einer 
unbesteuerten Verlagerung ins Aus-
land zu kommen. Deshalb wäre ein 
Zweites nötig.

2. Sicherstellung der späteren Besteue-
rung stiller Reserven bei Wegzug

 Derzeit wird diskutiert, inwieweit die 
Erfassung der Gewinne bei Wegzug 
in einem Merkposten erfolgen kann. 
Dieser kann dann später, bei einer tat-
sächlichen Veräußerung, in Deutsch-
land besteuert werden. Solche Ände-
rungen wären wohl auch unter Euro-
parecht in bilateralen Abkommen um-
setzbar.

Allerdings wird kaum zu vermeiden 
sein, dass Auslandsholdinggesellschaf-
ten bevorzugt außerhalb von Deutsch-
land gegründet werden und bei Unter-
nehmensakquisitionen Auslandstöchter 
nach Möglichkeit nicht an deutsche Ge-
sellschaften übertragen werden. 

Die Bundesregierung befürchtet durch 
die Umstellung auf internationales und 
nationales Anrechnungsverfahren hohe 
Steuerausfälle. Wenn der Letztempfän-
ger der ausländischen Dividende eine in-
ländische natürliche Person ist, so kann 
sie die ausländische Steuer auf ihre Ein-
kommensteuer voll anrechnen. Das Steu-
eraufkommen kann insofern geringer als 
nach derzeitigem Recht werden, wenn 
die ausländische Vorbelastung entspre-
chend hoch ist. Derzeit werden Dividen-
deneinkünfte nach dem so genannten 
Halbeinkünfteverfahren besteuert. Das 
heißt, dass natürliche Personen empfan-
gene Dividenden nur zur Hälfte besteu-
ern müssen.31 

Beispiel 6: 
Frau X erhält Dividenden von der Ire-

land Ltd. von 100. 
Variante a: Die ausländische Vorbelastung 
beträgt 15 Prozent. Frau X hat noch an-
dere Einkünfte von 50. Der durchschnitt-
liche Steuersatz von Frau X beträgt für 
Einkünfte von 150 40 Prozent und für 
Einkünfte von 100 35 Prozent. 
Variante b: Die ausländische Vorbelas-
tung beträgt 25 Prozent. Frau X hat kei-
ne anderen Einkünfte. Der durchschnitt-
liche Steuersatz von Frau X beträgt für 
Einkünfte von 100 35 Prozent und für 
Einkünfte von 50 30 Prozent.

Lösung Variante a:
Nach dem Halbeinkünfteverfahren 

hat Deutschland ein Steueraufkommen 
von 35, das sich wie folgt berechnet:
Dividendeneinkünfte: 100
Davon 50 Prozent 50
Andere Einkünfte 50
Zu versteuernde Gesamteinkünfte 100
Steueraufkommen D (Steuersatz 35 
Prozent)

35

Nach dem Sitzlandprinzip hätte 
Deutschland ein Steueraufkommen von 
45, das sich wie folgt berechnet:

30 Die Möglichkeiten, die sich durch die europäische 
Fusionsrichtlinie ergeben, sollen an dieser Stelle 
nicht weiter erläutert werden.

31 Es gibt keinen Progressionsvorbehalt. Anzuwenden 
ist der Steuersatz, der sich für diese Einkünftehöhe 
ergibt. 

In der Regel wird es also nach 
geltendem Recht für Unterneh-
mer günstiger sein, seine Aus-
landstöchter auf eine ausländi-
sche Holding zu übertragen und 
so die deutsche Besteuerung zu 
umgehen.
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40 Dividendeneinkünfte: 100
Davon 50 Prozent 50
Andere Einkünfte 50
Zu versteuernde Gesamteinkünfte 150
Inländische Steuern  
(Steuersatz 40 Prozent)

60

Anzurechnende ausländische  
Steuern

15

Steueraufkommen D 45

Lösung Variante b:
Nach dem Halbeinkünfteverfahren 

hat Deutschland ein Steueraufkommen 
von 15, das sich wie folgt berechnet:
Dividendeneinkünfte: 100
Davon 50 Prozent 50
Zu versteuernde Gesamteinkünfte 50
Steueraufkommen D (Steuersatz 30 
Prozent)

15

Nach dem Sitzlandprinzip hätte 
Deutschland ein Steueraufkommen von 
10, das sich wie folgt berechnet:
Dividendeneinkünfte: 100
Inländische Steuern (Steuersatz 35 
Prozent)

35

Anzurechnende ausländische Steuer 25
Steueraufkommen D 10

Wenn allerdings der Letztempfänger 
im Ausland ansässig ist, die Dividende 
also nur durch Deutschland hindurch 
transferiert wird, führt das immer zu 
Mehrsteuern. 

Ob folglich Steuerausfälle tatsächlich 
eintreten, hängt zum einen von der aus-
ländischen Vorbelastung und zum ande-
ren von der Letztanteilseignerstruktur 
und deren persönlichen Merkmalen ab. 

Durch das Sitzlandprinzip wird die 
Verlagerung auf Gesellschaften, die nicht 
Tochterunternehmen sind, nicht vermie-
den. Denn das Sitzlandprinzip stellt le-
diglich sicher, dass niedrig besteuerte Ein-
künfte von ausländischen Gesellschaften 
in Form von Dividenden an eine deut-
sche Gesellschaft ausgeschüttet werden, 
in voller Höhe der deutschen Steuer un-
terliegen. Wenn aber Einkünfte auf eine 
Schwester- oder Muttergesellschaft im 
Konzern verlagert werden, kommt es zu 
keiner Ausschüttung nach Deutschland. 
Es fehlt hier also an Einkünften, die der 
deutsche Fiskus der Besteuerung unter-
werfen könnte. Hier bleibt nur die Mög-
lichkeit, die Gewinnverlagerungen über 
eine Änderung der konzerninternen Ver-
rechnungspreise zu korrigieren. 

5.7 Fazit

Die Umstellung auf das Sitzlandprinzip 
ist grundsätzlich eine geeignete Maßnah-
me zur Eindämmung des Steuerwettbe-
werbs. Steuersenkungen verlieren an At-
traktivität, wenn klar ist, dass niedrig 
besteuerte Gewinne beim Anteilseigner 
ohnehin mit dessen höherem Steuersatz 
nachversteuert werden müssen. Aller-
dings gibt es auch eine Reihe von Unklar-
heiten und Unsicherheiten. So steht nicht 
fest, ob Deutschland dadurch faktisch 
Mehreinnahmen an Steuern hat. Ist der 
Letzteigner außerhalb von Deutschland 
ansässig, und ist Deutschland nur »Zwi-
schenstation«, kann Deutschland durch 
trickreiche Gestaltungen vollständig in 
der Einkünftekette übergangen werden. 
Ist eine in Deutschland ansässig natürli-
che Person die letzte Anteilseignerin ei-
nes Konzerns, hängt die fiskalische Wir-
kung von den konkreten Umständen des 
Einzelfalls ab. 

Das Sitzlandprinzip ist außerdem nicht 
geeignet, Gewinnverlagerungen im Kon-
zern auf gleich gelagerte oder höher gela-
gerte Ebenen zu unterbinden. 

Trotz dieser Mängel darf eine psy-
chologische Wirkung nicht unterschätzt 
werden: Buchgewinnverlagerungen in 
Niedrigsteuerländer werden für Unter-
nehmen unattraktiv, wenn fest steht, dass 
Gewinne ohnehin nachversteuert werden 
müssen, sobald sie in Deutschland ausge-
wiesen werden können. Zudem wird der 
Steuersatz als Kriterium für Investitions-
entscheidungen auch theoretisch uninte-
ressant.32 Wenn es so gelänge, den Steu-
ersenkungswettbewerb einzudämmen, 
wäre bereits ein entscheidender Schritt 
gegen die stetig voranschreitende Erosion 
der Steuerbasis getan. 

32 Praktisch zeigt sich ohnehin, dass der Steuersatz als 
Investitionsentscheidungsmerkmal nur eines unter 
den vielen Kriterien ist, die in der Wichtigkeit unter 
ferner liefen rangieren.
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ger Besteuerung und Mindeststeuersätzen. 

6. Konzepte internationaler Steuerregulie-
rung: Das US-amerikanische Wohnsitz-
landprinzip und die Unitary Taxation
Nicola Liebert

6.1 Einleitung

Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkei-
ten, multinationale Unternehmen zu be-
steuern: Entweder der Heimatstaat des 
betreffenden Konzerns stellt die im Aus-
land erwirtschafteten Gewinne von der 
Steuer frei – so wie in Deutschland. Oder 
der Staat erhebt Steuern auf die gesam-
ten weltweiten Erträge des Konzerns. 
Eine solche weltweite Besteuerung er-
laubt aber dem Unternehmen, dass es 
die von Tochterfirmen im Ausland be-

reits gezahlten Steuern zu Hause im Rah-
men eines Anrechnungsverfahren abset-
zen kann. Dieses Prinzip gilt in den USA 
und in Großbritannien. Bekannt ist es als 
so genanntes Wohnsitzlandprinzip. Eine 
dritte Möglichkeit stellt die so genannte 
Unitary Taxation dar, die bislang nur von 
einigen US-Bundesstaaten angewandt 
wird – aber inzwischen selbst in der EU 
kein Tabuthema mehr ist.

6.2 Probleme mit dem Wohnsitzlandprinzip

Theoretisch ist das Wohnsitzlandprinzip 
eine bestechende Idee. Die Praxis in den 
USA und Großbritannien zeigt jedoch: 
Alleine funktioniert es nicht. 

Dazu zwei Beispiele: General Electric 
vermerkt in seinem Jahresbericht 2003 
stolz, man habe die Steuerquote von 
28,3 Prozent im Jahr 2001 auf 21,7 Pro-
zent im Jahr 2003 senken können, was 
auf »den wachsenden Anteil von Gewin-
nen aus niedriger besteuerten internatio-
nalen Geschäftstätigkeiten« zurückzu-
führen sei. Ein klarer Fall von Gewinn-
verschiebung trotz Wohnsitzlandprinzip. 
Microsoft hat im Boomjahr 1999 zwar 
Gewinne von 12,3 Mrd. US-$ in den 
USA gemacht, zahlte aber nichtsdesto-
trotz nach Angaben von Citizens for Tax 
Justice überhaupt keine Steuern. 

Unterm Strich sind die Probleme in 
den USA trotz des Wohnsitzlandprinzips 
ähnlich gelagert wie in Deutschland. So 

fiel der Anteil der Unternehmenssteuern 
an den US-Staatseinnahmen seit 1962 um 
zwei Drittel, gleichzeitig stieg der Anteil 
der Steuereinnahmen von Privatpersonen 
um 17 Prozent. Das Haushaltsbüro des 
US-Kongresses veröffentlichte im April 
2004 einen Bericht, wonach 61 Prozent 
aller US-Unternehmen zwischen 1996 
und 2000 – also mitten im Wirtschafts-
boom – überhaupt keine Steuern mehr 
an die Bundesregierung abführten. Nach 
2003 trugen Unternehmen nur noch 
rund 7 Prozent zum Steueraufkommen 
des Bundes bei, wogegen es 1960 noch 
23 Prozent und 1980 immerhin noch 13 
Prozent waren. Zudem betrug 2002 die 
tatsächliche Steuerquote von US-Aktien-
gesellschaften – bezogen auf Gewinne – 
trotz eines offiziellen Steuersatzes von 35 
Prozent nur noch 12 Prozent.

Theoretisch ist das Wohnsitz-
landprinzip eine bestechende 
Idee. Die Praxis in den USA und 
Großbritannien zeigt jedoch: Al-
leine funktioniert es nicht.
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Auch das Wohnsitzlandprinzip ist also 
kein geeignetes Mittel, um der Verschie-
bung von Gewinnen in Niedrigsteuerlän-
der einen Riegel vorzuschieben. Warum 
dies nicht funktioniert, dafür gibt es drei 
zentrale Argumente.

6.3.1 Verlagerung des Firmensit-
zes

Die Besteuerung kann durch die Verlage-
rung des Firmensitzes umgangen werden. 
Eine Komplettabwanderung aus den USA 
nach Bermuda ist besonders beliebt. Bei-
spielsweise der Mischkonzern Tyco zog 
2001 um und sparte dadurch allein in je-
nem Jahr 400 Mio. US-$ Steuern.

Das Gegenargument, die Verlagerung 
des gesamten Unternehmenssitzes sei 
aufwendig und mit Kosten verbunden, 
stimmt schon lange nicht mehr. Bei Tyco 
wechselte nicht ein Mitarbeiter auch nur 
den Schreibtisch.33 Auch eine Wegzugbe-
steuerung, also die Aufdeckung und Ver-
steuerung stiller Reserven bei Wegzug, 
dürfte keine Gegenmaßnahme mehr sein. 
Denn sie läuft laut Europäischem Ge-
richtshof der Niederlassungsfreiheit zu-
wider.34 

6.3.2 Repatriierung der Gewinne

Die Besteuerung kann umgangen werden, 
indem die Gewinne einfach nicht ins Hei-
matland zurücktransferiert, also »repat-
riiert« werden. D.h. Steuergesetze wie in 
den USA dienen geradezu als Einladung, 
die von Auslandstöchtern erzielten Ge-
winne auch im Ausland zu reinvestieren 
– mit entsprechend nachteiligen Auswir-
kungen auf die Arbeitsplätze in den USA.  
Daher machte John Kerry dies auch zum 
Wahlkampfthema. Er wollte Gewinne 
von ausländischen Töchtern auch dann 
besteuern, wenn das Geld im Ausland 
verbleibt. Das Problem ist dabei: Wie 
kann das Heimatland eines Konzerns 
herausfinden, welche Gewinne im Aus-
land erwirtschaftet wurden? Wie zwingt 
es die rechtlich unabhängigen Töchter 
zu Nachzahlungen? Und selbst wenn die 
USA das könnten, wie sollen das kleine, 

unterausgestattete Finanzämter von Ent-
wicklungsländern schaffen?

Eine theoretische Gegenmaßnahme ist 
die Hinzurechnungsbesteuerung, auch 
Controlled Foreign Companies-Rule 
(CFC-Rule) genannt. Diese wird fällig, 
wenn ein Tochterunternehmen in einem 
Niedrigsteuerland keine erkennbaren Ge-
schäfte mit Dritten unterhält. In einem 
solchen Fall wird dann der inländische 
Steuersatz angerechnet. So greift zum 
Beispiel der britische Fiskus zu, wenn im 
Ausland die Steuersätze weniger als 25 
Prozent des britischen Niveaus ausma-
chen. Und zwar selbst dann, wenn die 
Gewinne der Auslandstochter nicht repa-
triiert wurden.

Aber a) nutzen britische Konzerne 
dann eben Investitionen in Ländern, de-
ren Steuersatz nicht ganz ein Viertel un-
ter dem britischen Satz von derzeit 30 
Prozent liegt und die damit nicht unter 
die CFC-Rule fallen – beispielsweise Slo-
wenien. Oder b) sie investieren in Län-
der wie die USA, die wegen ihres formal 
hohen Steuersatzes ebenfalls nicht von 
der britischen Hinzurechnungsbesteu-
erung betroffen sind. Von den USA aus 
können die britischen Firmen dann un-
gehemmt in ein Drittland mit weit niedri-
geren oder am besten gar keinen Steuern 
investieren. Daheim in Großbritannien 
meldet die Firma dann wahrheitsgemäß, 
dass sie in den USA brav alle anfallenden 
Gewinne versteuert hat – und darunter 
fallen auch diejenigen Gewinne, die nach 
US-Recht gar nicht versteuert wurden.  
So hat es auch die britische Firma Virgin 
Atlantic laut Tax Justice Network trotz 
Wohnsitzlandprinzip und Hinzurech-
nungsbesteuerung 2001 geschafft, nur 
100.000 Pfund Steuern auf Gewinne von 
45,5 Mio. Pfund zu entrichten. 2002 und 
2003 zahlte sie gar keine Steuern mehr.

Das Wohnsitzlandprinzip hilft auch 
nicht, wenn es um die Besteuerung der 
Gewinne ausländischer Konzerne in 
Großbritannien geht. Eine Untersuchung 
der Financial Times zeigte, dass acht 
der 20 größten ausländischen Firmen in 
Großbritannien mit Hilfe der Transfer-
preis- und der Unterkapitalisierungsme-

6.3. Gründe für das Scheitern des Wohnsitzlandprinzips

33 Auch die Deutsche Bank liebäugelt gelegentlich mit 
einer Pro-forma-Verlagerung ins Ausland durch die 
Gründung einer ausländischen Holding oder mit der 
Verlagerung von Unternehmensteilen.

34 Außerdem gab es schon immer Tricks, z.B. »Ein-
bringungen«, wie stille Reserven rechtzeitig ins Aus-
land verschoben werden konnten.
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Das Ziel der Unitary Taxation oder ein-
heitsmäßigen Besteuerung ist ähnlich wie 
das Wohnsitzlandprinzip: Steuervermei-
dung durch Gewinnverschiebung soll 
verhindert werden. 

Der Unterschied ist die Vorgehens-
weise: Die Gewinne sämtlicher Teilge-
sellschaften und Töchter eines Konzerns 
werden unabhängig vom Standort zusam-
menaddiert und anschließend anteilig zur 
Besteuerung auf die Standortländer auf-
geteilt. Jedes Land, wo der Konzern aktiv 
ist, kann anschließend seinen Anteil mit 
seinem eigenen Steuersatz belegen. D.h. 
Gewinnverschiebung wird zwecklos, weil 
die einzelnen Staaten nicht mehr darauf 
Rücksicht nehmen, wo genau der jeweili-
ge Konzern seine Gewinne ausweist.

Wie werden Gewinne auf die einzel-
nen Länder aufgeteilt? Dazu wird eine 
Formel festgelegt (Formulary Apporti-
onment), wie viel des Gewinnkuchens 
jedes einzelne Land versteuert. Diese be-
misst sich typischerweise nach 

• dem Anteil am Gesamtumsatz des 
Konzerns,

• der Zahl der Mitarbeiter,

• dem im Land investierten Kapital oder 
einer Mischung daraus.

Unitary Taxation ist keine neue Idee. Sie 
wird schon in 16 US-Bundesstaaten ange-
wandt. Die Erfahrungen zeigen, 

a) eine schwer zu realisierende weltum-
spannende Einigung ist nicht zwin-
gend,

b) es würde aber helfen, wenn das Sys-
tem international anerkannt würde, 
vor allem wenn nicht weiter interna-
tionaler Druck auf Staaten ausgeübt 

thode35 so gut wie überhaupt keine Steu-
ern in ihrem Gastland abführten.

6.3.3 Komplexität untergräbt 
Kontrolle

Jedes komplexe System ist eine Einladung 
zum Mogeln mit dem Ziel, möglichst 
hohe Steuerzahlungen im Ausland zu mel-
den und dann in den USA oder in Groß-
britannien von den Steuern abzusetzen.  
Beispielsweise haben Chevron und Texa-
co jahrzehntelang hohe Steuerzahlungen 
in Indonesien von ihren US-Steuern ab-
gezogen. In Wirklichkeit waren es aber 
als Steuern verkleidete Zahlungen an den 
indonesischen Staat für zusätzliches Öl. 
Interessant ist zudem, dass nicht etwa 
Finanzbeamte, sondern Wissenschaftler 
dem auf die Schliche kamen. Auch Hal-
liburton hinterzog in Nigeria seine Steu-
ern, versuchte sie aber trotzdem in den 
USA abzusetzen.

Um mit dem Wohnsitzlandprinzip 
tatsächlich Steuerflucht und Steuerwett-
lauf zu unterbinden, müssten alle drei 

genannten Schlupflöcher gestopft wer-
den. Ein mehr als schwieriges Unter-
fangen, das bislang keinem der Länder, 
die das Prinzip anwenden, gelungen ist.  
Und wenn es schon Ländern wie Groß-
britannien und den USA nicht gelingt – 
wie sollen es dann Entwicklungsländer 
schaffen, deren Finanzbehörden oft klei-
ner sind als die Finanzabteilungen der 
großen Multis?

Auch wenn es steuerrechtliche Mittel 
gibt, die Schlupflöcher wenigstens zum 
Teil zu schließen – von der Hinzurech-
nungs- und Wegzugbesteuerung36 bis zu 
mehr Steuerprüfungen und der Anwen-
dung des Arm’s Length Principle37 – so 
würde das Steuersystem dadurch immer 
noch komplexer werden. Je komplexer 
und unübersichtlicher die Regeln aber 
sind, desto zahlreicher sind die Schlupf-
löcher und Gelegenheiten zur kreativen 
Auslegung dieser Regeln – bei der die 
großen Buchprüfungsfirmen gerne behilf-
lich sind.

35 Transferpreismethode bedeutet, dass Unternehmen 
ihre internen Verrechnungspreise dahingehend ma-
nipulieren, dass sie die zu versteuernden Gewinne in 
den Ländern mit den niedrigsten Steuersätzen mel-
den können. Von Unterkapitalisierung spricht man, 
wenn eine Konzerntochter in einem Land mit hohen 
Unternehmensteuersätzen von ihrer Konzernmutter 
mit wenig Kapital ausgestattet wird. In Folge nimmt 
sie bei der Konzernmutter Schulden auf. Aufgrund 
der Zinszahlungen mindert sich ihr Gewinn, und sie 
muss weniger Steuern zahlen.

6.4 Die Idee der Unitary Taxation

36 Hinzurechnungsbesteuerung: Wenn bei einer auslän-
dischen Konzerntochter in einem Niedrigsteuerland 
keine erkennbaren Geschäfte mit Dritten stattfinden, 
dann werden die dort erzielten Einnahmen dem Ge-
winn der deutschen Konzernmutter zugerechnet und 
nach dem deutschen Steuersatz versteuert. Die Weg-
zugbesteuerung ist eine im Außensteuergesetz fest-
gelegte Steuerregel, die den Wegzug Steuerpflichtiger 
ins Ausland durch den Zwang, stille Reserven aufzu-
decken und zu versteuern, unattraktiv machen soll.

37 Auch Fremdvergleichsprinzip genannt: Die Steuer-
behörden versuchen so, die Steuervermeidung durch 
die Transferpreismethode zu verhindern. Demnach 
müssen Unternehmen auch bei internen Lieferungen 
oder Dienstleistungen die auf dem Weltmarkt übli-
chen Preise anwenden. 

Das Ziel der Unitary Taxation 
oder einheitsmäßigen Besteue-
rung ist ähnlich wie das Wohn-
sitzlandprinzip: Steuervermei-
dung durch Gewinnverschie-
bung soll verhindert werden.
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Unitary Taxation gilt in Staaten wie z.B. 
in New York, Massachusetts, Kalifor-
nien und Illinois. Historisch gibt es sie 
seit dem frühen 20. Jahrhundert. Pionier 
war Kalifornien, weil Hollywood in den 
1920er Jahren zu boomen begann, aber 
seltsamerweise kaum zu versteuernde 
Gewinne auswies. Die Studios hatten ein-
fach ihre Vertriebsfirmen in die Steueroa-
se Nevada verlegt und dort die Gewinne 
gemeldet.

6.5.1 Die Funktionsweise der 
Unitary Taxation

Der erste Schritt ist die Ermittlung des 
Gesamtgewinns des Unternehmens mit 
allen Töchtern – dazu kann schlicht die 
Jahresbilanz des Unternehmens herange-
zogen werden. Problematisch ist dabei 
die Frage wie ein Unternehmen definiert 
wird. Nur wenn alle auch rechtlich un-
abhängigen Töchter des Unternehmens 
mit einbezogen werden, spricht man von 
Unitary – denn anders lässt sich das Pro-
blem der Verschiebung zu Tochtergesell-
schaften nicht lösen. Der Unitary Taxa-
tion werden auch ausländische Konzerne 
unterworfen, wenn sie mindestens 20 
Prozent ihres Geschäfts in den USA ma-
chen. 

Der zweite Schritt ist die Ermittlung 
des Teilgewinns über eine mathematische 
Formel, die den Umfang der wirtschaft-
lichen Aktivitäten des Unternehmens im 
jeweiligen Staat misst. In fast allen US-
Staaten wird eine Mischkalkulation an-
gewandt. In diese fließt ein, welcher An-
teil am Gesamtumsatz in dem jeweili-
gen Staat erwirtschaftet wird, das Unter-
nehmensvermögen und die lokal gezahl-
ten Arbeitslöhne. Der daraus errechnete 
Durchschnitts-Prozentanteil wird dann 
auf den Gesamtgewinn angewandt.

Das Problem ist, dass es keine zentrale 
Instanz gibt. Jeder Staat macht die Ge-
winnermittlung selbst und wendet sei-
nen eigenen Schlüssel für das Formulary 
Apportionment an. D.h. es wird dop-
pelte Arbeit gemacht, und es besteht die 
Gefahr der Doppelbesteuerung. Die Ge-

fahr ist allerdings dadurch abgeschwächt, 
dass fast alle Staaten die Gewinnermitt-
lungsvorschriften der Bundeskörper-
schaftsteuer benutzen.

6.5.2 Das Problem der Doppelbe-
steuerung

Eigentlich sollen dem System zufolge alle 
Unternehmensteile weltweit erfasst wer-
den (Worldwide Unitary Taxation). Doch 
dann findet die Besteuerung zweimal 
statt: einmal durch den »Unitary Taxa-
tion«-Staat und einmal durch den Staat, 
wo der Konzern seine Gewinne ausweist. 

Ein Beispiel: Ein Konzern weist zwei 
Drittel seiner Gewinne in Irland aus und 
muss diese dort versteuern. In Wirk-
lichkeit finden aber nur 10 Prozent sei-
nes Umsatzes bzw. seiner Lohnzahlun-
gen in Irland statt – und die restlichen 
90 Prozent in Kalifornien. Der Staat Ka-
lifornien erhebt nun auf 90 Prozent der 
Gewinne Steuern, obwohl der Konzern 
bereits den größten Teil davon – nämlich 
66 Prozent – in Irland versteuert hatte.  
Die Unternehmen protestierten folglich 
gegen die Doppelbesteuerung – obwohl 
sie selbst es waren, die diese durch die 
Gewinnverschiebung nach Irland über-
haupt erst veranlasst haben. Denn es ist 
gerade der Sinn und Zweck der Unitary 
Taxation, dass Unternehmen da besteuert 
werden, wo ihre Aktivitäten real stattfin-
den. 

Dennoch gab es aus diesem Grund 
enormen internationalen Druck auf die 
»Unitary Taxation«-Staaten. In der Fol-
ge knickte etwa Kalifornien ein. Inzwi-
schen wird nur noch in vier Bundesstaa-
ten eine echte Worldwide Unitary Taxa-
tion angewandt. Die anderen erfassen 
nur die Unternehmensteile innerhalb der 
USA (Water’s Edge Method) und können 
so eine Verschiebung von Gewinnen ins 
Ausland nicht erfassen, oder sie lassen 
wie Kalifornien Unternehmen die Wahl, 
ob sie sich einer »Worldwide«- oder ei-
ner »Water’s Edge«-Besteuerung unter-
werfen. 

würde, die die Unitary Taxation an-
wenden.

6.5. Die Erfahrungen in den USA
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Auf einer Steuerkonferenz der EU-Kom-
mission 2002, in der es u.a. um Unitary 
Taxation ging, sagte der ehemalige nie-
derländische Finanzminister Onno Ru-
ding sinngemäß: Viele Unternehmen hät-
ten eine Aversion gegen das Thema we-
gen der Erfahrung mit der Doppelbesteu-
erung in Kalifornien. Dennoch würde er 
die Idee nicht ablehnen. Im Rahmen einer 
notwendigen EU-Unternehmensteuerre-
form könnte die Unitary Taxation auf die 
»Practical Realities« eingehen. 

US-Wissenschaftler empfahlen schon 
2001 in einer Studie der EU die Unitary 
Taxation. Die Vorteile seien demnach: 

• Unternehmen könnten eine Bilanz für 
alle innereuropäischen Geschäfte und 
Niederlassungen machen, die nach 
einheitlichen EU-weiten Regeln be-
steuert würden.

• Viele aktuelle Probleme würden ver-
mieden werden, besonders die pro-
blematische Kontrolle der konzern-
internen Verrechnungspreise, durch 
die die Gewinne über die Grenzen 
verschoben werden können. Dies ist 
schließlich besonders schwer, wenn es 
so enge Verflechtungen und so viele 
grenzüberschreitende Geschäfte gibt, 
wie sie gerade die EU charakterisieren.

• Es kommt zu einer steuersystemati-
schen Vereinfachung, weil keine Un-
terscheidung mehr nötig ist zwischen 
verschiedenen Einkommensarten wie 

Zinsen, Dividenden, Verkaufserlösen 
und Lizenzen/Patenten.

Der Chefredakteur der US-Zeitschrift 
Tax Notes International schrieb schon 
1991 in einem Editorial, er könne nicht 
erkennen, wie Europa um ein System der 
Unitary Taxation herumkommt. Insbe-
sondere Hochsteuer-Länder wie Deutsch-
land und Frankreich müssten demnach 
ein großes Interesse daran haben, weil 
ihnen andernfalls hohe Verluste an Un-
ternehmensteuereinnahmen drohen. Die 
Alternative seien zu komplizierte natio-
nale Lösungen, die diskriminierend sein 
könnten – und dies könne nicht im Inter-
esse der Steuerzahler sein.

Die EU-Kommission erwägt immer-
hin schon ein Pilotprojekt für mittelstän-
dische Betriebe, das eine Beteiligung der 
Mitgliedsstaaten auf freiwilliger Basis 
vorsieht. Die Formel zur Gewinnauftei-
lung würde hierbei auf der Wertschöp-
fung im jeweiligen Land basieren. Ziel 
dabei ist nicht so sehr größere Steuerge-
rechtigkeit, als vielmehr eine buchhalte-
rische Vereinfachung für kleinere Unter-
nehmen, die dennoch grenzüberschreit-
end tätig sein wollen. 

Dies ist übrigens ein weiterer Vorteil 
der Unitary Taxation – und ein Grund, 
warum auch Unternehmen so eine Idee 
unterstützen könnten: Die buchhalteri-
schen Kosten sind viel niedriger, was so-
gar einen Teil der Verluste durch die ein-
geschränkteren Steuervermeidungsmög-
lichkeiten ausgleichen würde. Die Kos-

6.6 Unitary Taxation und die Europäische Union

10.000 Postkarten werden dem Bundesfinanzministerium übergeben Berlin, Okt. 2004

Foto: Karsten Hennig
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6.7 Probleme der Unitary Taxation

So lange jeder Staat seinen eigenen Steu-
ersatz auf seinen Anteil der Unterneh-
mensgewinne anwenden kann, so lan-
ge wird es auch noch einen Steuerwett-
bewerb geben. Immerhin findet dieser 
dann um reale Investitionen statt und 
nicht mehr um rein bilanzielle Gewinn-

verschiebungen. D.h. auch wenn sich da-
durch das Problem der Unternehmensab-
wanderung aus Industrieländern wie der 
BRD aufgrund hoher Steuern und Löhne 
nicht lösen lässt, so können umgekehrt 
reale Investitionen aber doch den Ent-
wicklungsländern durchaus nützen.

ten wären natürlich auch für die Finanz-
behörden viel geringer – was besonders 
für schlecht ausgestattete Apparate in 

Entwicklungsländern von großem Inter-
esse ist. 

6.8 Schlussbemerkung

Idealerweise sollte jedoch, um einen wei-
teren Steuerwettbewerb zu vermeiden, 
die Unitary Taxation mit einer interna-
tionalen Steuerharmonisierung und am 
besten der Einführung von Mindeststeu-
ersätzen einhergehen. Da dies in abseh-
barer Zeit jedoch aufgrund der politi-
schen Kräfteverhältnisse nicht realistisch 
ist, wäre eine alternative Möglichkeit die 
Kombination von Unitary Taxation und 
Wohnsitzlandprinzip. D.h. auch der im 
Ausland versteuerte Gewinnanteil müsste 
im Heimatland des Konzerns gegebenen-
falls nach dem dort gültigen Steuersatz 
nachversteuert werden. 

Ein zweifellos lösbares Nebenprob-
lem ist die Art der Abgrenzung, ab wel-

cher Kapitalbeteiligungsschwelle ein Un-
ternehmen als Teil eines »Unitary«-Kon-
zerns gilt. Wenn etwa eine Schwelle von 
mindestens 50 Prozent der Anteile gilt, 
um die zweifache Einrechnung einer Ge-
sellschaft in verschiedene Konzerne zu 
vermeiden, werden Konzerne ihre Ge-
winne dann eben an Tochterunternehmen 
verschieben, an denen sie nur 49 Prozent 
Anteile halten und so der Unitary Taxa-
tion entgehen. Dies bedeutet, »Unitary« 
müsste noch weitere Definitionen ent-
halten als nur die Höhe der Beteiligung, 
wie etwa die de-facto-Kontrolle über Ge-
schäftstätigkeit einer Gesellschaft.
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1. Große Unternehmen und vermögende 
Privatpersonen entziehen sich zuneh-
mend ihrer Verpflichtung, mit Steu-
ern ihren Beitrag für die Gesellschaft 
zu leisten. Mit Hilfe der Regierungen 
verlagern sie die Steuerlast auf Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer so-
wie kleine und mittelständische Unter-
nehmen. Regierungen behaupten, das 
Steueraufkommen sei zu niedrig, um 
soziale Gerechtigkeit durch gute öf-
fentliche Güter und Dienstleistungen 
zu gewährleisten. Privatisierung und 
Streichung von Sozialausgaben wer-
den als die einzig mögliche Lösung 
propagiert. Wir dagegen fordern Steu-
ergerechtigkeit: Es gilt die wohlhaben-
den Nutznießerinnen und Nutznießer 
der Globalisierung wieder besteuerbar 
zu machen.

2. Steuervermeidung hat ungeheure Aus-
maße angenommen. Schätzungsweise 
ein Drittel des weltweiten Geldvermö-
gens wird im Ausland verwaltet, jen-
seits des Zugriffs der Finanzämter.

3. Etwa die Hälfte des Welthandels wird 
wohl über Steueroasen abgewickelt. 
So verschieben Unternehmen ihre Ge-
winne dorthin, wo sie Steuern vermei-
den können. Netzwerke aus Banken, 
Anwälten, Steuerberatern und Wirt-
schaftsprüfern schaffen komplexe und 
undurchsichtige Finanzstrukturen, die 
Transparenz vermindern und Steuer-
flucht ermöglichen. Der Anspruch auf 
soziale Verantwortung von Unterneh-
men wird unterhöhlt, wenn niedrige 

Unternehmensteuern gang und gäbe 
sind. Dieses Verhalten ist ökonomisch 
ineffizient, sozial destruktiv und zu-
tiefst unethisch.

4. Entwicklungsländer verlieren dadurch 
schätzungsweise Einkommen, was 
größer ist als ihre jährliche erhaltene 
Entwicklungshilfe. Schon ein halbes 
Prozent des weltweiten Steueroasen-
Vermögens pro Jahr würde ausreichen, 
um die Entwicklungsziele der UN bis 
2015 zu finanzieren – die Halbierung 
der Armut auf der Welt. Statt dessen 
aber sind diese Ziele bedroht durch 
die hohen Steuervergünstigungen zur 
Ansiedlung von Großunternehmen 
und durch die riesige Kapitalflucht aus 
den Entwicklungsländern in die Steu-
eroasen.

5. Diese Entwicklungen gefährden De-
mokratie und Entwicklung. Der Steu-
erwettbewerb auf globaler Ebene un-
terminiert den ehemals nationalstaat-
lichen Sozialvertrag, da Staaten mit-
einander konkurrieren, um mobilem 
Kapital steuerliche Sonderangebote 
zu machen. Die Zahl der Steueroasen 
nimmt zu, die reichsten Finanzzentren 
der Welt werden noch reicher, Steuer-
zahlungen von Großunternehmen ge-
hen zurück und die normalen Bürge-
rinnen und Bürger tragen die Kosten 
dafür. Wir rufen alle Betroffenen auf, 
dieser Herausforderung mit globalen 
und nationalen Kampagnen für Steu-
ergerechtigkeit zu begegnen.

Erklärung des Netzwerks Steuergerechtigkeit  

Nur die kleinen Leute zahlen Steuern...

Manifest für Steuergerechtigkeit

6. Es ist entscheidend, jetzt zu handeln, 
ehe sich der Steuerwettbewerb noch 
mehr in der Weltökonomie etabliert. 
Wir wollen folgendes erreichen:

• Steuerflucht stoppen und den Um-
fang der Steuervermeidung be-
grenzen, so dass Großunterneh-
men und vermögende Privatperso-
nen entsprechend ihrer Leistungs-
fähigkeit Steuern zahlen.
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Bürger auf die demokratische Kon-
trolle der Besteuerung stärken und 
die Macht des Kapitals beschnei-
den, Steuerpolitik allein nach sei-
nem Interesse zu diktieren

• Eine ähnliche steuerliche Behand-
lung für verschiedene Einkom-
mensarten wiederherstellen und 
die Verschiebung der Steuerlast 
auf die normal Bürgerinnen und 
Bürger rückgängig machen.

• steuerliche Anreize sowie das 
Bankgeheimnis abschaffen, die den 
Abfluss von Investitionskapital aus 
den Ländern begünstigen, die das 
Kapital für ihre Entwicklung am 
meisten brauchen.

• Die weitere Privatisierung und 
Verschlechterung von öffentlichen 
Diensten verhindern.

7. Es gibt selbstverständlich noch Beden-
ken, Vorbehalte und Schwierigkeiten 
auf dem Weg zu diesen Zielen. Jedoch 
mit Forschung, Dialog und einer fai-
re internationalen Verteilung des Nut-
zens aus Fortschritten bei den Steu-
eroasen, glauben wir, diese Probleme 
überwinden zu können. Zum Beispiel:

 Bankgeheimnis und der Mangel an In-
formation behindern gegenwärtig die 
Forschung, die notwendig ist, um sich 
in vielen Staaten ein richtiges Bild zu 
machen. Reformvorschläge werden 
sich mit den weiteren Forschungser-
gebnissen entwickeln.

 Wir verstehen, dass manche kleine 
Insel Ökonomien und einige wenig 
entwickelte Länder stark von schäd-
lichen Steuerpraktiken abhängig sind, 
die durch internationalen Steuerwett-
bewerb ermöglicht wurden, und dass 
die Wirtschaft in diesen Ländern un-
ter merklichen Investitionsrückgän-
gen und niedrigerem Wachstum leiden 
könnten. In dem Umfang, wie durch 
unsere Ziele die allgemeine Bevölke-
rung negativ betroffen wird, schlagen 
wir eine multilaterale Konversionshil-
fe vor.

 Die Interessen der Reichen werden un-
seren Zielen entgegenstehen, aber wir 
weisen die ökonomischen Argumente 
scharf zurück, nach denen Steuersen-
kungen für die Reichen Vorteile für 
uns alle bringen würden. Die Erfah-
rung zeigt, dass solche Art von Steuer-

senkungen gewöhnlich zu wachsender 
Ungleichheit zwischen Arm und Reich 
führen.

 Wachsendes Steueraufkommen kann 
nur dort Fortschritte für die Bürgerin-
nen und Bürger bringen, wo die brei-
te Gesellschaft in Bezug auf Entschei-
dungen über Ausgaben demokratisch 
beteiligt ist.

8. Eine angemessene Privatsphäre der 
Bürgerinnen und Bürger muss vom 
Bankgeheimnis unterschieden werden, 
von dem nur Wohlhabende und Un-
ehrliche auf Kosten der Mehrheit pro-
fitieren. Die oben genannten Bedenken 
in Rechnung stellend, fordern wir das 
sofortige Ende aller Arten des Bank-
geheimnisses, auf jedem Territorium 
und in jedem Staat zugunsten offener, 
ehrlicher und zugänglicher Veröffent-
lichung von Informationen, die im ein-
zelnen im Anhang 1 beschrieben sind. 
Das wird:

 Die Daten vermehren, die den Behör-
den, Forschern und Politikern zur Ver-
fügung stehen Kapitalflucht von Kor-
ruptionsgeldern abschrecken Schwarz-
gelder krimineller Herkunft offen le-
gen das globale Steueraufkommen 
vermehren

9. Im vergangenen Jahrzehnt haben An-
strengungen, den schädlichen Steuer-
wettbewerb zu bekämpfen, regelmä-
ßig in Angriffen der industrialisierten 
Länder auf kleinere Steueroasen-Län-
der bestanden. Solche Initiativen ha-
ben nicht ausreichend berücksichtigt, 
dass Steuerwettbewerb tief in den Fi-
nanzstrukturen der industrialisierten 
Länder selbst verwurzelt ist. Und des-
halb schauen wir über die begrenzten 
Anliegen der Regierungen industriali-
sierter Länder hinaus. Wir schlagen die 
sofortige Einsetzung eines weltweiten 
Forums vor, das aus Repräsentanten 
und Repräsentantinnen der Regierun-
gen und Gruppen der Zivilgesellschaft 
rund um die Welt besteht. Wir fordern 
eine verbesserte Kooperation im Steu-
erbereich und eine ausführliche De-
batte dieses Themas, insbesondere um 
die Angemessenheit der Politiken zu 
diskutieren, wie sie im Anhang 2 be-
schrieben werden.

10. Als Bürgerinnen und Bürger sowie so-
ziale Bewegungen aus der ganzen Welt 
schlagen wir vor uns einzumischen, 
wann und wo immer wir können , um 
das Bewußtsein und die Diskussion 
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wie praktikable Lösungen zu entwi-
ckeln. Unser aktives Engagement ist 

unverzichtbar, um für globale Steuer-
gerechtigkeit zu kämpfen

Annex 1: Sofortmaßnahmen

(I) Veröffentlichung folgender Informati-
onen in allen Staaten und Territorien:

• sämtliche Steuergesetze und ver-
träge

• detaillierte nationale Statistiken 
über Aktivitäten der Finanzindus-
trie sowie Steuer- und Haushalts-
daten der öffentlichen Hand. 

• von Wirtschaftsprüfern zertifi-
zierte Geschäftsbücher für alle re-
levanten Firmen und Trusts, ins-
besondere Umsätze und gezahlte 
Steuern mit einer Aufschlüsselung 
nach Rechtspersönlichkeiten und 
nach jedem Land oder steuerli-
chem Zuständigkeitsbereich sowie 
weitere Verbesserungen bei der Of-
fenlegung. 

• Nießbraucher von allen Rechtsper-
sönlichkeiten, Trusts, Bank- und 
Investitionskonten, Eigentum und 
jeder anderen Form von Vermö-
genswerten

(II) Entwicklung von umfassendem und 
automatischem Informationsaustausch 
zwischen allen Steuerbehörden 

• zur Ermöglichung der Festlegung 
und Erfassung von Steuern, 

• zur Verpflichtung von Staaten In-
formationen über Finanzinstituti-
onen, Anwälte, Wirtschaftsprüfer, 
Steuerberater und andere relevan-
te Finanzdienstleister zu erhalten.

(III) Bereitstellung von Finanzmitteln 

• für gründliche Forschung zum 
Ausmaß, den Auswirkungen und 
Lösungen in Bezug auf Steuerwett-
bewerb, Steueroasen, Steuerflucht 
und Steuervermeidung durch ver-
mögende Privatpersonen und 
Großunternehmen 

• für Repräsentanten von Bürger-
gruppen und Entwicklungsländern, 
um sich in diesen Diskurs mit ge-
nügend Expertise zur Verfolgung 
ihrer Interessen einzumischen.

(IV) Einrichtung eines demokratischen 
globalen Forums 

• das aus Vertretern von Regierun-
gen und Bürgergruppen aus der 
ganzen Welt besteht,   die Zusam-
menarbeit verbessert, gegenseiti-
gen Austausch verbessert und den 
Einfluss der Bürgerinnen und Bür-
ger auf die demokratische Kon-
trolle der Besteuerung erhöht.

(I) Besteuerung von transnationalen Un-
ternehmen auf Basis der »Unitary taxati-
on«, die den Steuerbehörden erlaubt die 
illegitime Verschiebung von Gewinnen in 
Niedrigsteuerländer effektiv zu bekämp-
fen.

(II) Universelle Anwendung des Wohn-
sitzprinzipes für die Unternehmensbe-
steuerung.

(III) Staaten mit vergleichbarem wirt-
schaftlichen Entwicklungsstand sowie 
benachbarte Staaten sollten miteinander 
kooperieren, um die schädlichen Auswir-

kungen des Steuerwettbewerbs zwischen 
ihnen auszuschalten.

(IV) Harmonisierung von Steuersätzen 
und Bemessungsgrundlagen für hoch 
mobiles Kapitals von Großunternehmen 
und vermögenden Privatpersonen.

(V) Die Möglichkeiten zur Einrichtung 
regionaler und internationaler Steuerbe-
hörden, die die Interessen der Bürgerin-
nen und Bürger vertreten.

21.3.2003

Annex 2: Zusätzliche Maßnahmen zur verbesserten 
internationalen Kooperation in Steuerfragen, die drin-
gend erwogen werden müssen:
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Nord-Süd-Netz im DGB-Bildungswerkes e.V.

 
Das Nord-Süd-Netz im DGB-Bildungswerkes e.V. wurde 1986 
gegründet, ist eine anerkannte Nichtregierungsorganisation der 
entwicklungspolitischen Zusammenarbeit und ist das Kompe-
tenzzentrum für entwicklungspolitische Bildungs-, Öffentlich-
keits- und Projektarbeit im DGB.

• Es koordiniert die entwicklungspolitischen Bildungs- und Projektarbeiten von gewerk-
schaftlich organisierten Kolleginnen und Kollegen. 

• Es ist der gewerkschaftliche Ansprechpartner für Entwicklungszusammenarbeit und  
internationale Solidarität in Deutschland. 

• Es fördert Projekte in Entwicklungs- und Transformationsländern. 
• Es organisiert Veranstaltungen und erstellt Materialien zu Aspekten des Internatio-

nalisierungs- und Globalisierungsprozesses. 
• Es beteiligt sich an Dialogprozessen der Zivilgesellschaft. 
• Es unterstützt gewerkschaftliche Initiativen und internationale Kampagnen zur  

Durchsetzung von Kernarbeitsnormen und Sozialstandards. 

Weitere Informationen: www.dgb-bildungswerk.de 

Global Policy Forum

Das Global Policy Forum wurde 1993 als unabhängige Forschungs- und Lobbyorgani-
sation in New York gegründet. Es setzt sich dafür ein, dass multilaterale Politik gestärkt, 
transparenter gemacht und an den Zielen einer ökologisch tragfähigen und sozial gerech-
ten Entwicklung ausgerichtet wird. Auf europäischer Ebene gibt es seit Oktober 2004 
GPF Europe, das vor allem deutsche und europäische UN-Politik kritisch unter die Lupe 

nimmt. Aktuelle Themenschwerpunkte von GPF Europe 
sind die internationale Umwelt- und Entwicklungspolitik, 
die Reform der Vereinten Nationen und Corporate Ac-
countability. GPF Europe beteiligt sich aktiv an der Arbeit 

des internationalen Social Watch Netzwerks. Neben Studien und Veranstaltungen ist das 
zentrale Medium von GPF seine Homepage. Sie zählt zu den weltweit umfangreichsten 
und mit über 40 Mio. »hits« und mehr als 4 Mio. BesucherInnen (im Jahr 2004) meistge-
nutzten unabhängigen Internet-Quellen im Bereich internationale Politik.

Weitere Informationen: www.globalpolicy.org

Die Organisationen
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Share – Aktion für gerechte Ökonomie e.V. 

Share – Aktion für gerechte Ökonomie e.V. engagiert sich 
zu den Themen Finanzmärkte, Steuerflucht und freiem Zu-
gang zu Information. Auf dem Grundsatz der Besteuerung 
aller Einkommensarten nach Leistungsfähigkeit beruht die 

Share-Kampagne Stopp Steuerflucht! Share tritt für eine internationale Harmonisierung 
der Unternehmens- und Kapitalbesteuerung sowie die Einführung eines gegenseitigen 
Informationsaustausches zwischen Banken und Heimatländern von Kapitalanlegern ein. 
Steueroasen müssen durch internationalen Druck geschlossen werden. Share ist im Tax 
Justice Network aktiv und hat vor kurzem dessen deutsche Sektion mitgegründet (www.
taxjustice.net). In der Vergangenheit hat Share von Verden an der Aller aus das globali-
sierungskritische Netzwerk Attac in Deutschland mitinitiiert und fungiert als Rechtsträger 
von Attac.

Weitere Informationen: www.share-online.de 

terre des hommes Deutschland

terre des hommes Deutschland ist ein entwicklungspoli-
tisches Kinderhilfswerk und fördert etwa 350 Projekte in 
29 Ländern der Erde. Darunter fallen Ausbildungsprojek-
te, Initiativen für Straßenkinder, arbeitende Kinder, Kinder 
in der Prostitution und Flüchtlingskinder. 

Ziel der Arbeit von terre des hommes ist es, Menschen darin zu unterstützen, sich von 
Unterdrückung und wirtschaftlicher Not zu befreien und ihre Vorstellungen eines men-
schenwürdigen Daseins umsetzen zu können. Durch Kampagnen, Lobby- und Öffentlich-
keitsarbeit versucht terre des hommes, die deutsche Politik und Wirtschaft im Interesse 
der Kinder, die unter Armut, Ausbeutung und Kriegsfolgen leiden, zu beeinflussen. 

Weitere Informationen: www.tdh.de 

Weltwirtschaft, Ökologie & Entwicklung e.V. (WEED)

Weltwirtschaft, Ökologie & Entwicklung e.V. (WEED) wurde 1990 ge-
gründet und ist eine unabhängige Nichtregierungsorganisation. Wir sind 
mit dem Ziel angetreten, in der Bundesrepublik Deutschland mehr Be-
wusstsein für die Ursachen der weltweiten Armuts- und Umweltprobleme 
zu schaffen. WEED engagiert sich in nationalen und internationalen Netz-
werken und führt Organisationen und Initiativen in Nord und Süd zusam-
men. 

WEED erstellt Analysen und Bewertungen weltwirtschaftlicher Entscheidungsprozesse, 
beteiligt sich an Kampagnen, organisiert Veranstaltungen und engagiert sich in Netzwer-
ken wie ATTAC, Social Watch, Erlassjahrkampagnen und vieles mehr. Inhaltliche Schwer-
punkte der Arbeit von WEED sind internationale Verschuldung, internationale Finanz-
märkte, internationale Handels- und Investitionspolitik, internationale Umwelt- und Ent-
wicklungspolitik sowie die Nord-Süd-Politik der Europäischen Union.

Weitere Informationen: www.weed-online.org 
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